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1 Einleitung 

Die Europäische Union (EU) hat am 23.10.2007 die Richtlinie 2007/60/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über die Bewertung und das Management von Hoch-

wasserrisiken (HWRM-RL) verabschiedet. Sie ist seit dem 26.11.2007 in Kraft. Ziel dieser 

Richtlinie ist es, einen einheitlichen Rahmen für die Bewertung und das Management von 

Hochwasserrisiken zur Verringerung bzw. Vermeidung der hochwasserbedingten nachtei-

ligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und die wirt-

schaftlichen Tätigkeiten in der Gemeinschaft zu schaffen. 

Um diese Ziele zu erreichen, haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, flussgebietsbe-

zogene Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) zu erstellen, in welchen die 

Hochwassergefahren und –risiken dargestellt und bewertet sowie hochwasserrelevante 

Maßnahmen formuliert werden.  

In Deutschland traten am 26.11.2009 die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

zur Umsetzung der Richtlinie in Kraft, die HWRM-RL ist dann mit der Novelle des WHG 

am 01.03.2010 in nationales Recht übernommen worden (§ 73 WHG ff). 

Die Umsetzung der HWRM-RL erfolgt in vorgegebenen Bearbeitungsschritten. Nach einer 

vorläufigen Bewertung des Risikos und Eingrenzung von Gebieten mit signifikantem 

Hochwasserrisiko folgt das Erstellen von Hochwassergefahren- und -risikokarten. Diese 

bilden schließlich die Grundlage zur Erarbeitung der HWRMP, die angemessene Ziele 

und Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Folgen durch Hochwasser dokumentieren.  

In Hessen wurden auf Basis des Retentionskatasters Hessen insgesamt 27 Einzugs-

gebiete zur Aufstellung eines HWRMPs benannt. Daraus wurde die Fulda als erstes zu 

bearbeitendes Gewässer ausgewählt und in Form eines Pilotprojektes eine einheitliche 

Vorgehensweise zur Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne festgelegt. Die 

Methodik wurde dabei innerhalb einer Arbeitsgruppe „Hochwasserrisikomanagementplan 

in Hessen“ mit Vertretern der hessischen Wasserwirtschaftsverwaltung abgestimmt. 

Der HWRMP für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz wurde in wesentlichen Tei-

len durch den Auftragnehmer Brandt-Gerdes-Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH, unter 

Federführung und mit Unterstützung des RP Darmstadt entsprechend der vorgegebenen 

Methodik erarbeitet. Die Ansatzpunkte zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ruhen 

dabei auf den drei Säulen (1) Hochwasserflächenmanagement mit der Flächenvorsorge 

und dem natürlichen Wasserrückhalt, (2) technischer Hochwasserschutz und (3) Hoch-

wasservorsorge. Der Schwerpunkt soll nicht auf baulichen Maßnahmen liegen. 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich des HWRMP 

Der HWRMP Gersprenz umfasst das gesamte hessische Einzugsgebiet der Gersprenz. 

Das oberirdische Einzugsgebiet der Gersprenz liegt mit ca. 98 % in Hessen. Die verblei-

benden Flächenanteile entfallen auf Bayern. Der bayerische Anteil am Einzugsgebiet der 

Gersprenz liegt im nördlichen Auslauf des Einzugsgebietes und hat somit keinen direkten 

Einfluss auf den HWRMP Gersprenz. 
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Das Einzugsgebiet der Gersprenz ist Bestandteil der Flussgebietseinheit (FGE) Rhein, die 

erstmalig im Zusammenhang mit der WRRL definiert wurde. Für Hessen sind im Einzugs-

gebiet des Rheins die "Internationale Kommission zum Schutze des Rheins" (IKSR) und 

die "Deutsche Kommission zur Reinhaltung des Rheins" (DK-Rhein) von Bedeutung. 

Das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz liegt vollständig im Regierungsbezirk Darm-

stadt in den Landkreisen Offenbach, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Odenwaldkreis.  

Die Unterhaltung der Gersprenz wird vom Wasserverband Gersprenzgebiet wahrgenom-

men (Winterkasten bis Landesgrenze). 

Zu den Aufgaben des Wasserverbandes gehören der Ausbau einschließlich naturnahem 

Rückbau und die Unterhaltung der Verbandsgewässer sowie der Bau und Betrieb von 

Hochwasserschutzeinrichtungen. 

1.2 Zuständige Behörden 

Verantwortlich für die Umsetzung der HWRM-RL bzw. der sich daraus aus dem WHG 

ergebenden Anforderungen ist in Hessen die für die Wasserwirtschaft zuständige oberste 

Landesbehörde: 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 

Mainzer Str. 80 

65189 Wiesbaden 

Weitere Informationen bezüglich der zuständigen Behörden sind im Hochwasserrisikoma-

nagementplan Gersprenz dokumentiert. 
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2 Allgemeine Beschreibung des Einzugsgebietes 

2.1 Geologische und naturräumliche Gegebenheiten 

Das Einzugsgebiet der Gersprenz beträgt ca. 515 km2, davon entfallen rd. 502 km2 auf 

den hessischen Teil. Es ist in seiner Ausdehnung von Süden nach Norden ca. 40 km lang 

und im Mittel 10 bis 18 km breit. In Bezug auf seine naturräumliche Gliederung befindet 

sich der hessische Einzugsgebietsteil in der Region Süddeutsches Schichtstufen-Tafel-

land, wobei der  

 obere Teil des Einzugsgebiets der Haupteinheitengruppe Hessisch-Fränkisches Berg-

land mit der Haupteinheit Vorderer Odenwald,  

 der mittlere und untere Teil der Haupteinheitengruppe Rhein-Main-Tiefland, dessen 

Kern die Untermainebene bildet,  

zuzuordnen ist. 

Beim Naturraum Vorderer Odenwald handelt es sich um den freigelegten kristallinen 

Grundgebirgsstock des Odenwalds. Er ist im Westen durch die an seinem Hangfuß hin-

ziehende Bergstraße, im Süden und Osten durch den Sandsteinodenwald begrenzt. Im 

Norden senkt sich der Vordere Odenwald an der Randstufe des Süddeutsches Schicht-

stufen-Tafellandes entlang einer etwa von Darmstadt nach Osten verlaufenden Achse 

über das Reinheimer Hügelland zur Untermainebene hin ab.  

Der Vordere Odenwald weist eine große Vielfalt an Gesteinen auf, zu denen metamorpher 

Gneis, Diorit und Granit ebenso wie plutonischer Gabbro oder vulkanischer Rhyolith 

(Quarzporphyr) und Basalt gehören. Dabei zeigt sich aufgrund der teilweise rasch wech-

selnden Gesteinsarten und Standortbedingungen ein kleinteilig gestaltetes Gebirgsrelief. 

Der höchste Punkt des Vorderen Odenwalds ist die Neunkircher Höhe (605 m ü.NN), an 

deren Osthang die Gersprenz (bis zum Zusammenfluss mit dem Osterbach auch Merg-

bach genannt) entspringt. Ausgehend von diesem Punkt weisen die das Einzugsgebiet im 

Westen, Süden und Osten begrenzenden Bergrücken noch Höhen von bis zu etwa 500 

m ü.NN auf (Rimdidim 498 m ü.NN, Lärmfeuer 502 m ü.NN, Morsberg 517 m ü.NN), um 

dann – nun in nördliche Richtung verlaufend – auf unter 300 m ü.NN abzunehmen. Der 

Talgrund liegt zwischen 280 m ü.NN und 150 m ü.NN.  

Mit Eintritt in die naturräumliche Einheit des Reinheimer Hügellands treten die steil auf-

steigenden Berge des Vorderen Odenwalds allmählich zurück. Die Landschaft ist nun 

durch sanftwellige Hügel geprägt, die im Wesentlichen Höhen zwischen 280 und 140 

m ü.NN einnehmen. Markante Erhebung ist ein im Osten von Reinheim gelegener vulka-

nischer Härtling, der 368 m hohe Otzberg.  

Während das Reinheimer Hügelland an seinem nordwestlichen Rand in die naturräumli-

che Einheit des Messeler Hügellands übergeht und am östlichen Rand an einen Ausläufer 

des Sandsteinodenwalds grenzt, schließt sich im Norden die Untermainebene an. In die-

ser Ebene hat sich das breite Urstromtal der Gersprenz ausgebildet. Die Böden bestehen 

überwiegend aus tertiären Ablagerungen wie Kies, Sand und Ton überdeckt von jüngeren 

Flussablagerungen sowie Löss- und Flugsanddecken.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gestein
http://de.wikipedia.org/wiki/Metamorphes_Gestein
http://de.wikipedia.org/wiki/Gneis
http://de.wikipedia.org/wiki/Diorit
http://de.wikipedia.org/wiki/Granit
http://de.wikipedia.org/wiki/Plutonite
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabbro
http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkan
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhyolith
http://de.wikipedia.org/wiki/Basalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kies
http://de.wikipedia.org/wiki/Sand
http://de.wikipedia.org/wiki/Ton_%28Bodenart%29
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
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Gegenüber der Untermainebene herausgehoben ist das vorgenannte Messeler Hügel-

land, welches zur Gänze im Verbreitungsgebiet des Rotliegenden liegt. 

 

Abbildung 2.1: Topologie des hessischen Einzugsgebietes der Gersprenz (Datenbasis HLUG [6]) 

Aus der Karte in Abbildung 2.1 geht die starke Zertalung des Vorderen Odenwalds (südli-

cher Teil des Einzugsgebiets) sowie des Reinheimer Hügellands (mittlerer Teil des Ein-

zugsgebiets) und des Sandsteinodenwalds (östlich von Groß-Umstadt) hervor. Überdies 

zeigt sich eine Vielzahl von Bachläufen, die im Messeler Hügelland (nordwestlicher Teil 

des Einzugsgebiets) entspringen und in das Urstromtal der Gersprenz entwässern.  

Des Weiteren ist erkennbar, dass sich im flacheren unteren Teil des Einzugsgebiets Ne-

bengewässer ausgebildet haben, die im Vergleich zu den Nebengewässern im steileren 

oberen Teil spürbar längere Fließwege aufweisen. Auf diese Gewässer wird weiter unten 

nochmals eingegangen. 
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2.2 Landschaftsbild und Landnutzung 

Die Landschaft im Naturraum des Vorderen Odenwalds ist eine in sich geschlossene, 

jedoch reich gegliederte Einheit. Das fein verzweigte Gewässernetz mit zahlreichen Quell-

bächen und Fließgewässern verläuft in einer Mittelgebirgslandschaft von großer Mannig-

faltigkeit. Typisch sind die stark miteinander verzahnten Kleinstrukturen aus Hecken, Feld-

gehölzen, Sukzessionsflächen, zahlreichen Streuobstwiesen, Hohlwegen und Magerra-

sen. Die Waldflächen wechseln sich oft sehr kleinräumig mit den Offenlandgebieten ab. 

Dabei werden die Offenlandflächen im Einzugsgebiet der Gersprenz meist als Ackerland 

genutzt. Die Waldflächen haben einen überwiegenden Laubwaldanteil mit besonderem 

Schwerpunkt auf Buchenbeständen. 

Das Reinheimer Hügelland ist im Wesentlichen ein waldfreies Lößhügelland, welches 

größtenteils ackerbaulich genutzt wird. Größere Waldbestände finden sich lediglich östlich 

des Otzbergs. Die Aue der Gersprenz und einiger anderer Wasserläufe werden als Grün-

land genutzt. Als weitere Elemente finden sich dort Ufergehölzbestände, die abschnitts-

weise durch landschaftsfremde Hybridpappeln ergänzt worden sind. Da dies kein gewäs-

serstandorttypischer Baum ist, werden diese im Rahmen der Gewässerunterhaltung suk-

zessive durch einheimische standortgerechte Arten ersetzt.  

Oberflächenbildende Formation des Messeler Hügellands ist das Rotliegende. Die über-

wiegend bewaldete Landschaft ist durch Fließgewässer, feuchte Mulden und Quellgebiete 

in flachwellige Hügelketten zergliedert. Dabei neigen die natürlicherweise schlecht drä-

nierten Böden zu Staunässe. Die feuchten Mulden der Landschaft werden von Hangwas-

seraustritten gespeist. Der Wald besteht aus relativ naturnahen Laubmischwäldern, im 

Osten der Landschaft eher aus Kiefernwäldern. Um die Siedlungen herum erstrecken sich 

Ackerbauinseln, unmittelbar um die Ortsränder und teilweise entlang der Wasserläufe 

sind auch Grünland und Obstanbau vorhanden.  

Das Landschaftsbild der Untermainebene ist im zentralen Bereich durch Laubwälder (z.B. 

Eichenwaldbestände) mit hohem Nadelholzanteil bestimmt. In den Niederungen der Ger-

sprenz und ihrer dort verlaufenden Nebengewässer sind teilweise ohne Übergänge die 

Siedlungen eingebettet. Die meist durch intensiven Ackerbau geprägten Offenlandflächen 

befinden sich größtenteils im Umfeld dieser Siedlungen.  

Künstliche Landschaftselemente wie z.B. Häuser, Strommaste, Verkehrswege, Brücken, 

Industrieansiedlungen u. a. sind konzentriert vorwiegend im Urstromtal der Gersprenz an-

zutreffen. Vor allem im Bereich der Siedlungsagglomerationen (Groß-Zimmern, Dieburg, 

Münster) beginnen Verkehrs- und Energietrassen, Industrieansiedlungen sowie zuneh-

mende Bebauung das Landschaftsbild flächendeckend zu bestimmen. 

2.3 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Das Gebiet von Hessen gehört gemäß Umweltatlas Hessen [5] insgesamt zum warm-

gemäßigten Regenklima der mittleren Breiten. Mit überwiegend westlichen Winden wer-

den das ganze Jahr über feuchte Luftmassen vom Atlantik herangeführt, die zu Nieder-

schlägen führen. Der ozeanische Einfluss, der von Nordwest nach Südost abnimmt, sorgt 

für milde Winter und nicht zu heiße Sommer. 

Durch die topographischen Merkmale des Einzugsgebietes (Mittelgebirge → Hügelland-

schaft → Niederung) wird das Klima stark strukturiert. Dies zeigt sich vor allem in den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Buchen
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Jahresmitteltemperaturen bzw. den mittleren Jahresniederschlägen, die sich in den Mit-

telgebirgslagen auf 7-8 °C bzw. 1000-1100 mm und in der Niederung auf 9-10 °C bzw. 

700-800 mm belaufen. 

Die Topographie des Einzugsgebiets spiegelt sich auch im Abflussgeschehen der Ger-

sprenz wieder. Hierzu zeigt Abbildung 2.2 ein Abflussspendendiagramm, in welches die 

aus Pegelstatistiken abgeleiteten 100-jährlichen Abflussspenden1 (Hq100) der Gersprenz, 

ihrer Nachbargewässer Mümling, Weschnitz und Modau sowie des Gewässersystems der 

Nidda eingetragen sind.  
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Abbildung 2.2: 100-jährliche Abflussspenden von ausgewählten Flussgebieten (Datenbasis [4]) 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass der Vergleich der in Abbildung 2.2 dargestellten 

Spenden aufgrund der teilweise großen Distanz der Einzugsgebiete sowie den in den 

Gebieten betriebenen Hochwasserrückhaltungen nicht überbewertet darf. Unabhängig 

davon ist neben den in einem teilweise großen Spektrum streuenden Spendenwerten 

festzustellen, dass die Spenden generell bei zunehmendem Einzugsgebiet abnehmen. 

Diese Abnahme erfolgt jedoch in unterschiedlich steilen Gradienten: Sind die Spenden 

der in Abbildung 2.2 betrachteten Gewässer bei Einzugsgebietsgrößen Aeo von etwa 120 

bis 140 km² noch vergleichbar, weisen bei größeren Einzugsgebieten vor allem We-

schnitz, Mümling oder Usa erheblich höhere Hq100-Werte auf als Nidda, Nidder und Wet-

ter. 

Ursache hierfür ist, dass die zuletzt genannten Gewässer zum Teil bereits im Oberlauf in 

sehr breiten und flachen Tälern verlaufen. Die damit einhergehende Retention sorgt dafür, 

dass die steilen Hochwasserwellen aus den hohen Mittelgebirgslagen spürbar mehr ge-

                                                

1
  Die Abflussspende ergibt sich aus dem Quotienten HQ100/Aeo (mit: HQ100 = 100-jährlicher Scheitelwert an 

einer bestimmten Gewässerstelle, Aeo = Einzugsgebiet an dieser Gewässerstelle). 
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dämpft werden als in den vergleichsweise engen Tälern von Weschnitz, Mümling oder 

Usa. 

Dieses topographische Merkmal macht sich auch in der Gersprenz mit Eintritt des Ge-

wässers in die Untermainebene bemerkbar. So resultiert aus dem Gersprenz-Pegel Har-

reshausen (Aeo = 416 km²) in Höhe der Landesgrenze zu Bayern eine 100-jährliche Spen-

de von rd. 150 l/skm², die in ihrer Größenordnung den Spenden der Wetter entspricht. Mit 

etwa 250 l/skm² (Pegel Hainstadt, Aeo = 325 km²) weist dagegen das Nachbargewässer 

Mümling eine deutlich höhere Spende auf. 

Der Pegel Groß-Bieberau wurde zwischenzeitlich durch den Pegel Wersau ersetzt. 

2.4 Oberflächengewässer 

2.4.1 Gersprenz 

Die Gersprenzquelle liegt auf der Neunkircher Höhe in der Gemarkung von Lindenfels 

(Naturdenkmal Gersprenzquelle). Die Gersprenz fließt zunächst in südöstlicher Richtung. 

Nach Winterkasten passiert sie die Grenze zu Reichelsheim. Ab der rechtsseitigen Ein-

mündung des Osterbaches in Höhe der Ortslage Reichelsheim-Bockenrod fließt sie nord-

wärts. Bis hierher wird sie auch „Mergbach“ genannt. Nach der Passage des Vorderen 

Odenwalds durchgequert sie das Reinheimer Hügelland und erreicht nach einem Fließ-

weg von rd. 30 km die Untermainebene. Mit Eintritt in die Ebene zweigen von der Ger-

sprenz immer wieder Gerinne ab, welche im Ereignisfall einen bedeutenden Anteil des 

Hochwasserabflusses abgeleiten (z.B. Katzengraben bei Groß-Zimmern). Im Stadtgebiet 

von Dieburg teilt sich die Gersprenz in weitere Arme auf, die in der Vergangenheit als 

Stadt- bzw. als Burggräben dienten. 

Unterhalb von Dieburg schwenkt die Gersprenz in einem weiten Bogen nach Nordosten 

ab. Sie durchquert die Ortslagen Münster und Babenhausen um nach einem insgesamt 

zurückgelegten Fließweg von ca. 53 km bei Stockstadt in den Main zu münden. 

Die Gersprenz sowie viele der Nebengewässer werden durch den Wasserverband Ger-

sprenzgebiet betreut. Außer den Kommunen, die ganz oder teilweise im Einzugsgebiet 

der Gersprenz liegen (siehe Kap. 1.1), gehören auch der Odenwaldkreis und der Land-

kreis Darmstadt-Dieburg zu den Verbandsmitgliedern. Zu den Aufgaben des Wasserver-

bandes gehört die Unterhaltung der Gewässer, der naturnahe Aus- bzw. Rückbau sowie 

der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen. 

In Abbildung 2.3 ist der Längsschnitt der Gersprenz mit bedeutenden Nebengewässern 

sowie die Sohlhöhe und die Einzugsgebietsgröße über die Fließstrecke dargestellt. 
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Abbildung 2.3: Sohlhöhe und Einzugsgebietsgröße der Gersprenz (aufbereitet auf Basis von [3] und [20]) 

2.4.2 Nebengewässer 

Die für diese Untersuchung relevanten, in die Gersprenz einmündenden Nebengewässer 

sind nachstehender Tabelle zu entnehmen2: 

Tabelle 2.1: Nebengewässer der Gersprenz* von der Mündung zur Quelle 

Nebengewässer der Gersprenz Einmündung in die Gersprenz 

 bei km Seite 

Lache 10,44 links 

Ohlebach (Richerbach) 12,50 rechts 

Semme 16,83 rechts 

Glaubersgraben  21,15 links 

Herrngraben 24,92 rechts 

Leergraben 25,01 links 

Hirschbach  28,78 links 

Landwehrgraben 24,13 links 

Wembach 34,42 links 

Fischbach  37,65 links 

Kohlbach  41,32 rechts 

Brensbach 43,12 rechts 

Affhöllerbach 44,28 rechts 

                                                

2
 Für die Gersprenz liegen zwei verschiedene Stationierungen vor. Im Rahmen des RKH wurde eine Statio-

nierung erstellt, die an der Landesgrenze unterhalb von Babenhausen bei km 0+000 beginnt. Sofern nicht 
anders angegeben wird in dem hier vorliegenden Bericht jedoch die durch die HLUG offiziell vorgegebene 
Stationierung verwendet, deren Ursprung an der Mündung in den Main liegt. Sie ist um etwa 7,7 km ge-
genüber der RKH-Stationierung verschoben. 
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Nebengewässer der Gersprenz Einmündung in die Gersprenz 

 bei km Seite 

Kainsbach 45,47 rechts 

Seitenarm unterhalb Beerfurth 46,04 links 

Osterbach 51,66 rechts 

Eberbach 53,20 links 

Laudenauer Bach 55,60 links 

* Die Gersprenz wird bis zur Einmündung des Osterbaches auch Mergbach genannt. 

2.4.3 Renaturierungsmaßnahmen 

Seit Menschen an den Gewässern wohnen und die Gewässer nutzen, wurden Ausbau-

maßnahmen an diesen vorgenommen um ausreichende Vorflutverhältnisse für landwirt-

schaftliche Flächen zu bekommen, den Hochwasserschutz zu verbessern oder zur Nut-

zung der Wasserkraft. So wurde der Unterlauf der Gersprenz durch den Reichsarbeits-

dienst im 3. Reich vollständig ausgebaut. Abgesehen von den früher zahlreichen Stauhal-

tungen zur Wasserkraftnutzung, die teilweise schon im Mittelalter angelegt wurden, sind 

ansonsten keine größeren historischen Ausbaumaßnahmen bekannt.  

Heute stehen bei Baumaßnahmen an Gewässern ökologische Aspekte im Vordergrund. 

Dieser auch in der EU-WRRL geforderte Grundsatz hat zum Ziel, durch Renaturierungs-

maßnahmen die Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu ver-

setzen bzw. eine eigendynamische Gewässerentwicklung zu ermöglichen. Die im Ein-

zugsgebiet der Gersprenz in den letzten 20 Jahren durchgeführten Renaturierungs- bzw. 

Umgestaltungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgeführt. 

Tabelle 2.2: Renaturierungs-/Umgestaltungsmaßnahmen an der Gersprenz und ihren Nebengewässern in 

den letzten 20 Jahren 

Gewässer-km Jahr Maßnahme 

17,8 – 18,8 2001 
Renaturierung an der Gersprenz, Hergershäuser Wiesen, Baben-
hausen 

20,3 – 21,0 2012 Renaturierung der Gersprenz bei Münster 

25,5 2008 
Umgestaltung von Wehren an der Gersprenz in der Ortslage Die-
burg 

29,1 – 30,5 2000 Retentionsraum Groß-Zimmern, Gersprenz und Hirschbach 

30,0-31,3 2010 Naturnaher Ausbau der Gersprenz , Groß-Zimmern und Otzberg 

35,7 – 36,9 2008 Renaturierung an der Gersprenz bei Reinheim 

39,4 – 41,3 2002 Retentionsraum Groß-Bieberau, Gersprenz 

41,5 – 42,2 in Planung Umbau Wehr Schneidersmühle, Gersprenz bei Brensbach 

51,0 – 51,3 2008 Retentionsraum Bockenrod, Gersprenz 

0,0 - 0,1 2011 Fischaufstiegsanlage am Wehrgraben in Dieburg 

3,8 - 4,3 in Planung Retentionsraum an der Lache Babenhausen 

6,0 – 8,0 1995 Umgestaltung Richerbach 

4,8 – 7,8 1994 Umgestaltung Semme 
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2.5 Siedlungsgebiete, bedeutende Verkehrswege,  

sonstige Flächennutzung 

Insgesamt liegen 21 Kommunen ganz oder mit Teilen der Gemarkung im hessischen 

Gersprenz-Einzugsgebiet:  

 ganz im Einzugsgebiet liegen (von Süd nach Nord): Reichelsheim, Fränkisch-Crum-

bach, Brensbach, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Reinheim, Otzberg, Groß-Umstadt, 

Groß-Zimmern, Dieburg, Münster, Eppertshausen, Babenhausen. 

 nicht ganz oder nur zu geringen Teilen im Einzugsgebiet liegen: Lindenfels, Modautal, 

Fürth, Ober-Ramstadt, Roßdorf, Schaafheim, Rödermark, Mainhausen. 

Laut der Statistik der hessischen Gemeinden [17] leben im Einzugsgebiet der Gersprenz 

ca. 120.000 Menschen. Die größte Stadt mit gut 21.000 Einwohnern ist Groß-Umstadt, 

gefolgt von Reinheim (ca. 17.000), Babenhausen (ca. 16.000) und Dieburg (ca. 14.500), 

die kleinste Gemeinde ist Fischbachtal mit knapp 3.000 Einwohnern. 

Die mittlere Einwohnerdichte von 239 Einwohnern/km² liegt unter dem Landesdurchschnitt 

(286 Einwohnern/km²). Dabei bewegt sich die Einwohnerdichte in den größeren Ortslagen 

zwischen 151 Einwohner/km² in Otzberg und 687 Einwohner/km² in Münster.  

Nach einer Abnahme der Bevölkerung in den Jahren 2005 bis 2008 zeichnet sich im 

Landkreis Darmstadt-Dieburg wieder eine leichte Zunahme der Bevölkerungszahl ab (sie-

he Tabelle 2.3). Diese Tendenzen könnten sich mittelfristig auf die Bauleitplanung auswir-

ken und zu einer vermehrten Ausweisung von Baugebieten führen. 

Tabelle 2.3: Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis Darmstadt-Dieburg nach [17] 

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Entwicklung* +1.254 +462 +736 -623 -657 -564 -370 +217 +281 +833 

* Zunahme (+) od. Abnahme (-) der Bevölkerung 

Im Einzugsgebiet befinden sich keine industriellen Ballungszentren, großflächige Indust-

rie- und Gewerbegebiete sind auf die Kommunalflächen und die Peripherie der Städte 

beschränkt. Kleinflächigere Industrieansiedlungen finden sich vielerorts entsprechend der 

Siedlungsstruktur.  

Die Statistik der Beschäftigungsstruktur weist eine überwiegende Beschäftigung im 

Dienstleistungsbereich auf (über 50%), bei einem Spitzenwert in Dieburg von fast 80%. 

Etwa 45% der Beschäftigten sind im produzierenden Gewerbe tätig und etwa 1,6% im 

primären Sektor (z.B. Landwirtschaft). In Otzberg liegt dieser Wert bei 6%.  

Die Verkehrsinfrastruktur im Einzugsgebiet wird durch die Bundesstraße B26, B38 und 

B45 sowie die Odenwaldbahn dominiert. Die Bundesstraße B45 ist eine wichtige Ver-

kehrsverbindung in den hinteren Odenwald und stellt auch die kürzeste Verbindung zwi-

schen Heidelberg und Aschaffenburg dar. Die Odenwaldbahn verbindet auf weiten Stre-

cken eingleisig über zwei Äste die Städte Darmstadt bzw. Hanau über Höchst im Oden-

wald mit Eberbach in Baden-Württemberg. 

Tabelle 2.4 zeigt die Anteile verschiedener Flächennutzungen im hessischen Einzugsge-

biet der Gersprenz auf. Die landwirtschaftliche Nutzung dominiert mit 49 % der Fläche, ca. 

38% wird forstwirtschaftlich genutzt. Nur ca. 8 % der Fläche wird von Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen in Anspruch genommen. Der Vergleich mit dem Landesdurchschnitt zeigt, 
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dass im Einzugsgebiet der Gersprenz ein größerer Anteil der Flächen landwirtschaftlich 

genutzt wird (Landesdurchschnitt Hessen: 42,2 %). Dagegen fällt der Anteil der Forstflä-

chen (Landesdurchschnitt Hessen: 40,1 %) und insbesondere der Anteil der Siedlungsflä-

chen (Landesdurchschnitt Hessen: 15,4 %) geringer aus. 

Tabelle 2.4: Anteile verschiedener Flächennutzungen im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz nach [16] 

Flächennutzung Fläche [ha] 

(auf 50 gerundet) 

Anteil am hessischen 

Einzugsgebiet [%] 

Anteil in Hessen [%] 

Forst 
1) 

19.200 38,2 40,1 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 24.350 48,5 42,2 

Siedlung 3.900 7,7 15,4 
2) 

Kultur und Dienstleistung 450 0,9 nicht differenziert 

Industrie 1.250 2,5 nicht differenziert 

Grünflächen 450 0,9 nicht differenziert 

Verkehr 100 0,2 nicht differenziert 

Sonstige Flächen 400 0,8 nicht differenziert 

Gewässer 150 0,3 1,3 

Summe 50.250 100,0 99,0 
1)
  Die Nutzungsart Forst deckt sich nicht exakt mit dem Waldbegriff gem. §2 Hess. Waldgesetz. Die Waldeigenschaft ist 

daher ggf. zu überprüfen. 
2)
  Summe aus Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland), Erholungsfläche, Verkehrsfläche sowie 

Friedhofsfläche 

Im Norden des Einzugsgebietes ist die Nähe zum Ballungsraum Frankfurt/Rhein deutlich 

zu spüren. Das Siedlungsgefüge ist typisch für einen Ballungsraum und die Bevölke-

rungsdichte liegt deutlich über dem hessischen Landesdurchschnitt. Nach Süden werden 

die Strukturen ländlicher und die Bevölkerungsdichte nimmt ab. 

2.6 Schutzgebiete 

Nach Vorgabe des Artikel 6 Abs. 5 der HWRM-RL sind in den Risikokarten u. a. die po-

tenziell nachteiligen Auswirkungen für ggf. betroffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV 

Nummer 1 Ziffern i, iii und v der WRRL darzustellen. Aus diesem Grund wurden bei der 

Erstellung des HWRMP Gersprenz die vom Land Hessen im Zuge der Umsetzung der 

WRRL für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz zusammengestellten Schutzgebie-

te übernommen. Die Ausprägung und Verteilung der entsprechenden Gebiete werden im 

Folgenden kurz beschrieben und bilden die Grundlage für die Darstellung in den Risiko-

karten sowie die entsprechende Beschreibung des Hochwasserrisikos (siehe Kapitel 4.4). 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete 

Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, können zum Schutz der Gewässer vor 

nachteiligen Einwirkungen nach § 51 WHG in Verbindung mit § 33 HWG Wasserschutz-

gebiete festgesetzt werden. Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten erfolgt durch die 

Regierungspräsidien als obere Wasserbehörden. Gemäß § 53 WHG i. V. mit § 35 HWG 

können zum Schutz staatlich anerkannter Heilquellen Heilquellenschutzgebiete ausge-

wiesen werden. Die Ausweisung erfolgt ebenfalls durch die oberen Wasserbehörden. 
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In Hessen werden Wasserschutzgebiete zum qualitativen Schutz des durch Trinkwasser-

gewinnungsanlagen gewonnenen Grundwassers sowie zum qualitativen und quantitativen 

Schutz von Heilquellen durch eine Verordnung nach einem Anhörungsverfahren festge-

setzt. 

Die Wasserschutzgebiete für die durch Trinkwassergewinnungsanlagen gewonnenen 

Grundwässer werden in der Regel in drei Zonen unterteilt: Zone I (Fassungsbereich), Zo-

ne II (Engere Schutzzone) und Zone III (Weitere Schutzzone). Heilquellenschutzgebiete 

(HQS) werden nur für staatlich anerkannte Heilquellen festgesetzt. Bei den Heilquellen-

schutzgebieten werden qualitative Schutzzonen (Zone I, II und III) sowie quantitative 

Schutzzonen (A und B) ausgewiesen. In Wasserschutzgebieten sind bestimmte Handlun-

gen oder Anlagen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, verboten oder nur be-

schränkt zugelassen. 

Derzeit sind im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz rd. 100 Trinkwasserschutzgebie-

te ausgewiesen (Stand 2010). Die Wasserschutzgebiete haben dabei eine Fläche von rd. 

205 km². Dies entspricht einem Anteil von rd. 40 % an der Fläche des hessischen Ein-

zugsgebietes der Gersprenz. Heilquellenschutzgebiete sind keine ausgewiesen. 

Die Wasser- und Heilquellenschutzgebiete können über das Fachinformationssystem 

Grund- und Trinkwasserschutz Hessen des HLUG eingesehen werden [10]. Zudem ist die 

Lage der Wasserschutzgebiete in das GIS-Projekt des HWRMP übernommen worden. 

Ohne den grundlegenden planerischen Hinweisen im „Maßnahmenkapitel“ des HWRMP 

Gersprenz an dieser Stelle bereits vorgreifen zu wollen, wird über die Bereitstellung von 

Informationen zu Wasser- und Heilquellenschutzgebieten dem Grundwasserschutz die 

gebotene Beachtung geschenkt. Bei der Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen 

ist die etwaige Betroffenheit der genannten Schutzgebiete bereits in einem frühen Pla-

nungsstadium zu berücksichtigen. 

Badegewässer (betrifft in Hessen hauptsächlich die Badeseen) 

Im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz ist eine Badestelle an einem See in Niedern-

hausen (Fischbachtal) ausgewiesen, die gemäß der Badegewässerrichtlinie überwacht 

und bewirtschaftet wird. Im Bereich der Überschwemmungsgebiete liegen keine Badege-

wässer. 

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Badegewässern sind dem Hochwasserrisiko-

managementplan Gersprenz (Langfassung) zu entnehmen. 

FFH- und Vogelschutzgebiete 

Für das europäische Netz geschützter Gebiete wird die Bezeichnung „Natura 2000“ ver-

wendet. Bestandteil dieses Netzes sind die Vogelschutzgebiete, die dem Schutz der eu-

ropäischen Vögel dienen und die Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete, die für alle anderen 

auf europäischer Ebene schutzwürdigen Arten und natürlichen Lebensräume auszuwei-

sen sind. 
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Tabelle 2.5: Anzahl und Flächenanteil der FFH- und Vogelsschutzgebiete im hessischen Einzugsgebiet der 

Gersprenz 

Schutzgebiete Fläche
1
 [ha] Anteil am hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz

1
 [%] 

14 FFH-Gebiete 3.952 7,9 

5 Vogelschutzgebiete 5.811 11,6 

1
 Die FFH- und Vogelschutzgebiete können sich gegenseitig überlagern. 

Die im GIS-Projekt zum HWRMP Gersprenz aufgeführten FFH- und Vogelschutzgebiete 

beinhalten die Schutzgebietsnummer, den Namen, das zuständige Regierungspräsidium, 

die Fläche und den Gebietstyp (Natura 2000-Verordnung vom 16.01.2008). Weitere de-

taillierte Informationen und Schutzgebietsrecherchen können über das Hessische Karten-

informationssystem (WRRL-Viewer) abgerufen werden: 

 http://wrrl.hessen.de 

Weitergehende Informationen zur Natura 2000-Verordnung sind abgelegt unter: 

 http://natura2000-Verordnung.hessen.de 

Dort sind auch detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Schutzgebiet sowie der kar-

tografischen Darstellung hinterlegt. 

Die FFH- und Vogelschutzgebiete sind im Umweltbericht detailliert beschrieben. 

Naturschutzgebiete 

Im Einzugsgebiet der Gersprenz wurden fünf Naturschutzgebiete (NSG) mit einer Ge-

samtfläche von 695 ha (1,4 % des hessischen Einzugsgebietes der Gersprenz) ausge-

wiesen. 

Die Naturschutzgebiete sind im Umweltbericht detailliert beschrieben. 

2.7 Kulturerbe 

Die vier in Hessen als signifikante Kulturobjekte betrachteten UNESCO-Kulturerbe-

Anlagen befinden sich nicht im Einzugsgebiet der Gersprenz und haben für die Umset-

zung der HWRM-RL, wie sich diese aus dem WHG ergibt, keine Relevanz. 

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Kulturerbe-Anlagen sind dem Hochwasserrisi-

komanagementplan Gersprenz (Langfassung) zu entnehmen. 
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3 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

3.1 Entstehung von Hochwasser an Gewässern in Hessen 

Das Hochwasserregime als mittlere jahreszeitliche Ausprägung des Hochwasserganges 

und der extremen Hochwasser an den Gewässern ist über die auslösenden Niederschlä-

ge oder Schneerückhalt und -schmelze eng an das klimatische Regime in den Einzugs-

gebieten geknüpft.  

Grundsätzlich sind drei Hochwassertypen für die innerhessischen Gewässer zu unter-

scheiden. Neben den lokalen Starkregenereignissen, die für kleine Gewässer zu den gro-

ßen Hochwassern führen, können in mittleren und großen Einzugsgebieten die Hochwas-

ser vornehmlich als Winterhochwasser, in gleichem Ausmaß des Scheitelabflusses aber 

auch als Sommerhochwasser auftreten. Typische Entstehungsmuster für diese beiden 

Hochwassertypen können anhand des Sommerereignisses vom August 1981 und des 

Winterereignisses vom Februar 1984, welche beide weithin in Hessen zu außerordentlich 

großen und mit Schäden verbundenen Hochwassern führten, verdeutlicht werden: 

In den Tagen vor dem Augusthochwasser von 1981 war feuchtwarme subtropische Luft 

nach Deutschland eingeflossen. Durch das nachfolgende Einfließen von subpolaren küh-

len Luftmassen wurden die subtropischen Luftmassen nicht nach Osten verdrängt, son-

dern großflächig angehoben, wodurch ergiebige Regenfälle mit zum Teil neuen Rekord-

werten für Hessen ausgelöst wurden. Durch die Vermischung der Luftschichtung wurden 

die Niederschläge schauerartig verstärkt und von Gewittern begleitet.  

Dem Winterereignis vom Februar 1984 gingen schon niederschlagsreiche Wochen vo-

raus, was einerseits zu einer Vorsättigung der Böden und andererseits zu einer gewissen 

Speicherung in einer Schneedecke führte. Die Überquerung des Frontensystems eines 

südostwärts ziehenden Sturmtiefs löste dann anhaltende und ergiebige Niederschläge 

aus, die dann entweder auf schon vorgesättigte Böden oder in höheren Lagen auf gefro-

renen Boden mit jeweils hoher Abflussbereitschaft trafen. Verbunden mit der Zufuhr mil-

der atlantischer Luftmassen wurde das Hochwasser durch einsetzendes Tauwetter weiter 

verschärft. Ähnliche Hochwasserereignisse ohne Schneeeinfluss im Herbst/Frühwinter 

können durch die Überquerung mehrerer Frontensysteme nacheinander ausgelöst wer-

den. 

Eine klassische Situation bedingte auch das Frühjahrshochwasser 2011 [11]: Im Dezem-

ber 2010 wurden weite Teile Deutschlands von Hochdruckeinflüssen über dem nordostat-

lantisch-nordeuropäischen Raum und Tiefdruckgebieten über Südwesteuropa und dem 

Mittelmeer dominiert. Die damit einhergehende skandinavische Kaltluft führte in Hessen 

nach Angaben des DWD im Dezember zu einer außergewöhnlich niedrigen mittleren Luft-

temperatur von 3,4°C. Die Niederschlagssumme lag mit 83 mm deutlich über dem lang-

jährigen Mittel (73 mm), wodurch sich auch in tieferen Lagen erhebliche Schneehöhen 

akkumulierten. 

Infolgedessen war nahezu ganz Hessen zu Beginn des Januars von einer Schneedecke 

überzogen. In den Hochlagen der hessischen Mittelgebirge traten Schneedecken mit Hö-

hen zwischen 40 und 100 cm auf, im Westerwald und im Rothaargebirge vereinzelt auch 

über 100 cm. Nach dem Jahreswechsel brachten atlantische Tiefausläufer milde und 
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feuchte Luftmassen aus südöstlicher Richtung. Diese sorgten ab dem 6. Januar 2011 

schließlich für rasch einsetzendes Tauwetter bis in die höheren Lagen der Mittelgebirge. 

Vom 6. bis zum 7. Januar 2011 stiegen die Temperaturen um bis zu 15 Grad auf Werte 

von 8°C bis 10 °C an. Hinzu kamen starke Niederschläge. Dies führte zu einem raschen 

Anstieg der Wasserstände nahezu aller hessischen Gewässer. Im Zeitraum vom 7.1. bis 

zum 9.1.2011 lief die erste Hochwasserwelle ab. 

In der Zeit vom 8. bis zum 10. Januar sanken die Temperaturen wieder auf Werte bis zu 

unter 0°C. Die Niederschläge wurden schwächer. In höheren Lagen gingen sie zum Teil 

erneut in Schnee über. Durch große Regenmengen vom 12. bis zum 15. Januar, die auf 

noch hohe Abflüsse in den hessischen Gewässern trafen, entwickelte sich eine zweite 

Hochwasserwelle. 

Generell erlauben extreme Niederschläge zwar Rückschlüsse auf einen außergewöhnli-

chen Hochwasserverlauf, in der Regel sind für die Entstehung eines Hochwassers jedoch 

mehrere Faktoren ausschlaggebend. Besondere Bedeutung kommt dabei, wie oben be-

schrieben, dem vorangegangenen Witterungsgeschehen zu, da hierdurch das Abflussge-

schehen im Erdboden entscheidend beeinflusst wird. Hochwasserfördernd sind z.B. hohe 

Bodenfeuchtigkeit (durch Vorregen) oder fehlende Versickerungsmöglichkeit (infolge Bo-

denfrost oder starke Verkrustung). Aber auch Bewuchs und Versieglung im Einzugsgebiet 

spielen eine große Rolle. 

Aus Untersuchungen an 123 Pegelreihen in Hessen lassen sich lediglich an etwa 10 % 

der Pegel signifikante Trends der Hochwasserabflüsse feststellen. Bei 2 Pegeln sind fal-

lende Trends und bei 10 Pegeln zunehmende Trends der Hochwasserabflüsse in den 

letzten 50 Jahren zu verzeichnen. Die mittlere Auftretenszeit von Hochwasserabflüssen 

liefert indirekt Hinweise auf Prozesse der Hochwassergenese. Zur Darstellung der Saiso-

nalität der Hochwasserabflüsse wurde ein Saisonalitätsindex (der Zeitpunkt des wahr-

scheinlichsten Auftretens von Hochwasserereignissen im Jahr) für alle Pegelserien ermit-

telt. Dieser Saisonalitätsindex ist in Polarkoordinaten auf einem Einheitskreis dargestellt. 

Die Richtung des mittleren Vektors für alle Ereignisse ergibt das mittlere Auftretensdatum 

und die Länge des mittleren Vektors ist ein Maß für die Variabilität des Auftretensdatums. 

Es wird deutlich, dass die Hochwasserereignisse in Hessen in der Regel im Zeitraum De-

zember bis Februar auftreten. Die einzige markante Ausnahme stellte der Pegel Eber-

stadt/Modau im hessischen Ried mit wahrscheinlichstem Auftreten im Monat Juli dar [8]. 

 

Abbildung 3.1: Saisonalitätsindex der Hochwasserabflüsse für 123 Pegel in Hessen [8] 
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3.2 Beschreibung vergangener Hochwasser mit signifikant 

nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter  

3.2.1 Historische Hochwasser in Hessen 

Pegelaufzeichnungen an hessischen Gewässern liegen überwiegend erst seit der Mitte 

des 20. Jahrhunderts, vereinzelt beginnend Anfang des 20. Jahrhunderts vor. Beim Ver-

gleich der aus dem Pegelmessnetz registrierten Hochwasserereignisse mit historischen 

Hochwassermarken oder historischen Chroniken von Hochwasserabläufen wird deutlich, 

dass in den vergangenen Jahrhunderten vor den aktuellen Aufzeichnungen größere 

Hochwasser mit deutlich höheren Wasserständen aufgetreten sind. Äußerst seltene, aber 

dann extreme meteorologische Konstellationen führten zu Hochwasserereignissen, deren 

Ausmaß - auch verbunden mit nicht oder nur ansatzweise vorhandenen Hochwasser-

schutzmaßnahmen - die in den letzten 100 Jahren registrierte Ereignisse deutlich über-

schritt.  

Aus historischen Chroniken lassen sich Hinweise auf Hochwasserereignisse extremen 

Ausmaßes, die auch in Hessen auftraten, entnehmen. 

Herausragend ist das Sommerereignis von 1342 zu nennen, für das es Hinweise aus dem 

Rheingebiet, dem Maingebiet, dem Neckargebiet, dem Lahngebiet und für Fulda (Kassel) 

und Werra (Meiningen) gibt. 

Historische Hochwasserstände des Mains sind zum Beispiel am Eisernen Steg in Frank-

furt vermerkt. Die beiden höchsten Wasserstände der letzten 100 Jahre im Januar 1920 

und im Januar 1995 werden durch sechs Winterereignisse mit Wasserständen bis zu 7,57 

m über dem Nullpunkt des Pegels, also um 1,44 m übertroffen. Auch die folgenden zehn 

höchsten Ereignisse entstammen alle aus dem Winterhalbjahr. Das Sommerereignis von 

1342 wird dagegen sogar mit etwa 8,80 m über dem Pegelnullpunkt eingeordnet und 

übertraf als höchstes bekanntes Ereignis die Höchstwasserstände des letzten Jahrhun-

derts um ca. 2,5 m. 

Das Winterereignis von 1374 wurde am Rhein, am Main, und an der Lahn mit gewaltigen 

Überflutungen beschrieben. Ein weiteres verheerendes Hochwasser trat nach dem stren-

gen Winter 1595 als Schneeschmelzhochwasser an Rhein, Main und Neckar auf. Im ext-

rem kalten Winter 1740 führten riesige Eismassen mit Eisversatz und Aufstau zu großem 

Hochwasser an Rhein und Main (Frankfurt); Ähnliches wiederholte sich 1784. 

Das größte bekannte Ereignis trat zum Jahreswechsel 1882/1883 auf. Nach plötzlicher 

Schneeschmelze und heftigen Regenfällen kam es am Rhein auch auf hessischem Ge-

biet zu weitreichenden Überschwemmungen. 

Nachdem der Rhein bereits Ende November eine große Hochwasserwelle mit sich brach-

te, die schon große Schäden verursacht hat, die dann aber wieder abklang, erreichte die 

zweite Welle in den letzten Dezembertagen des Jahres 1882 katastrophales Ausmaß. Auf 

den schon hochstehenden Rhein traf ein starkes Hochwasser vom Neckar. An der Mün-

dung des Neckars in den Rhein, bei und unterhalb Mannheims, kam es zu einem nie zu-

vor dagewesenen hohen Wasserstand. 

Zudem kam es zu vielen Deichbrüchen, auch an den Flügeldeichen der Weschnitz. In der 

Folge waren Lampertheim, Bürstadt, Hofheim, Bobstadt, Biblis, Groß-Rohrheim überflutet. 

Fast das ganze hessische Ried mit zahlreichen Ortschaften und Gehöften standen meter-
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hoch unter Wasser - Trebur, Wallerstädten, Geinsheim, Leeheim, Erfelden waren betrof-

fen. Sogar Nauheim und Groß-Gerau Berkach waren überschwemmt. Bis an den westli-

chen Rand von Groß-Gerau und Büttelborn standen die Wassermassen.  

Man muss sich vor Augen halten, dass eine solche Katastrophe auch zukünftig nicht aus-

geschlossen werden kann. Die Einwohnerdichte ist heute um ein Vielfaches höher und 

das materielle Schadenspotenzial enorm. 

Ein ähnliches Bild ergibt die Auswertung der auf einer Tafel am Limburger Schlossberg 

eingetragenen Hochwasserstände der Lahn. Das Ereignis vom Februar 1984, welches mit 

einem Wasserstand von 112,14 m ü. NN das größte der letzten 100 Jahre war, wird dort 

von 11 Marken von Winterhochwasserereignissen aus dem 14. bis 18. Jahrhundert sowie 

einem Sommerhochwasser vom Juli 1342 mit bis zu 113,99 m ü. NN übertroffen.  

Hinweise auf Hochfluten der Fulda in der Vergangenheit sind im Wesentlichen aus Auf-

zeichnungen im Bereich der Stadt Kassel zu entnehmen. Im Juli 1342 war die höchste 

Überflutung im Mittelalter. Sie reichte in Kassel bis an den Altar der Unterneustädter Kir-

che. Am 15. Januar 1643 folgte die „höchste Überflutung seit 1342“, der Wasserstand war 

etwa gleich. Am 18. Januar 1841 folgte ein Hochwasser, das zwar nicht ganz die Abflüsse 

der Ereignisse von 1342 und 1643 erreichte, aber hinsichtlich des verursachten Schadens 

bis heute wohl das bedeutendste und verheerendste war. 

Das Hochwasser zum Jahreswechsel 1925 / 26 war das erste nach dem Bau der Edertal-

sperre. Die Talsperre lief in der Silvesternacht mit einer Wassermenge von 490 m3/s über 

und bewirkte im Unterlauf erhebliche Schäden. In Kassel betrug der Abfluss 1.336 m3/s; 

ohne die Wirkung der Edertalsperre wären ca. 1.540 m3/s abgeflossen. Im 2. Weltkrieg 

war die Edertalsperre ein Angriffsziel der Alliierten. Am 17. Mai 1943 wurde sie von Spe-

zialbomben getroffen. Bis zum Morgen flossen rund 160 Millionen m3 aus der vollen Tal-

sperre. Der Abfluss betrug im Edertal 8.500 m3/s, in Kassel lag er noch bei 2.800 m3/s. 

3.2.2 Historische Hochwasser im Einzugsgebiet der Gersprenz 

Hinsichtlich der im Einzugsgebiet der Gersprenz abgelaufenen historischen Ereignisse 

gibt eine Chronik der Reichelsheimer Feuerwehr einen eindrucksvollen Einblick [19]: 

Mehr als mit Feuer hatten die Bewohner des Gersprenztales und besonders die Beer-

further mit den Überschwemmungen und dem Hochwasser der Gersprenz zu kämpfen. 

Ein Bericht vom März 1906 soll dies belegen: 

"Anfang März gab es ein für die hiesige Gegend seltenes Naturschauspiel zu bewundern. 

Während der 1. März mit schönem Wetter einsetzte, begann am Nachmittag ein heftiges 

Schneetreiben. Durch den gleichzeitig auftretenden Sturm wurden an manchen Stellen 

mächtige Schneewehen zusammen getrieben. ln der Nacht zum 2. März schlug jedoch 

das Wetter plötzlich um, ein gewaltiger Regen ging hernieder. Die bereits hoch gehenden 

Wasserwogen der Gersprenz traten über die Ufer, so dass der Verbindungsweg zwischen 

Kirch- und Pfaffen-Beerfurth bald unter Wasser stand. Die Schneemassen und der anhal-

tende Regen ließen den Wasserspiegel bedenklich steigen, so dass der Verkehr zwi-

schen beiden Orten vollständig ausgeschlossen war. Bei den früheren Überschwemmun-

gen konnte die Verbindung immer noch mit Pferdewagen aufrecht erhalten werden, was 

diesmal völlig ausgeschlossen war. Die tiefer gelegenen Häuser in Kirch-Beerfurth befan-

den sich in einer schlimmen Lage, so dass das Vieh in höher gelegene Stallungen ge-

bracht werden musste. 
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Die in der Zigarrenfabrik in Pfaffen-Beerfurth beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen aus 

Kirch-Beerfurth mussten notgedrungen die Nacht im Fabrikgebäude verbringen. Nur der 

Briefbote wagte, angetan mit hohen Stiefeln, den gefahrvollen Weg über die Wiesenmühle 

durch das Wasser nach Ober-Gersprenz, um die Bahnpost in Empfang zu nehmen. Ob-

wohl am Abend der Regen aufgehört hatte, konnte selbst am 3. März der Weg zwischen 

den beiden Orten noch nicht begangen werden. Dieser bedauerlichen Verkehrsstauung 

könnte allerdings entgegengearbeitet werden, wenn eine Brücke mit Wasserdurchlässen 

gebaut würde, wie es beispielsweise bei der Wiesenmühle schon vor einigen Jahren ge-

schehen ist. Doch scheiterte die Ausführung dieses Projekts stets an der Hartnäckigkeit 

der benachbarten Gemeinden. Möchten doch die dortigen einsichtigen Bewohner die 

Oberhand gewinnen und durch Bewilligung des Brückenbaues die bedauerliche Ver-

kehrsstörung baldmöglichst aus der Welt schaffen. 

Bei dieser Katastrophe konnten sich die Bewohner der Hintergasse so recht der Vorteile 

der Kanalisation erfreuen, denn sämtliche Ställe und Keller blieben vom Hochwasser ver-

schont, während bei früheren nicht so bedeutenden Hochwassern genannte Räume stets 

unter Wasser standen. Manche Einwohner, die wegen der Kanalisation seither immer 

noch unzufrieden waren, wurden durch diese Wahrnehmung eines Besseren belehrt und 

wissen jetzt die neue Anlage umso mehr zu schätzen. 

Wie am 2.8.1924 das Hagelwetter, so fügte uns am 2.11. das Hochwasser enormen 

Schaden zu. Das Regenwetter setzte am 30. Oktober ein und hielt ohne Unterbrechung 

bis zum Sonntag, 2.11. an, immer mehr an Stärke zunehmend, bis es um die Mittagszeit 

zu Ende war. Man atmete bereits erleichtert auf. Doch am Nachmittag setzte es umso 

heftiger ein, so dass die Wiesentäler und Felder immer mehr überflutet wurden. Das Rau-

schen des Wassers und der unheimliche Sturm ließen die Leute fast verzagen. Bald fass-

te die Kanalisation der Hintergasse nicht mehr die enormen Wassermassen, so dass die-

se durch die tiefgelegene Straße selbst sich Abzug verschafften. Und dies gereichte den 

Bewohnern fast zum Verhängnis. Die Leute beeilten sich, ihre Ziegen und Schweine in 

höher gelegene Räume zu verbringen, während man die Feuerspritze herbeiholte, um das 

Wasser aus den Kellern und Ställen der am tiefsten gelegenen Häuser zu pumpen. 

In der Gersprenz stieg das Wasser so hoch, dass die Kanäle der beiden Brücken bis oben 

angefüllt waren. Sogar der Bahnverkehr musste für einige Zeit eingestellt werden, und 

mancher Reisende erreichte an diesem Abend nicht mehr sein Reiseziel. Während der 

Nacht hörte es endlich auf zu regnen, und zum Glück verlief sich das Wasser sehr rasch. 

Nur in tiefgelegenen Kellern stand es noch tagelang, wodurch viele der aufgespeicherten 

Vorräte, besonders Kartoffeln, nachhaltigen Schaden nahmen." 

Etwa 30 Jahre nach dem in der Chronik [19] erwähnten Hochwasser aus dem Jahr 1924 

wurde mit dem Pegel Harreshausen die erste Messstelle an der Gersprenz eingerichtet. 

Die seit seiner Inbetriebnahme von diesem Pegel registrierten zehn größten Ereignisse 

können dem Gewässerkundlichen Jahrbuch entnommen werden. 

Dokumente von Hochwasserereignissen an der Gersprenz liegen darüber hinaus auch für 

Mai 2010, November 2002, Dezember 1993 und Dezember 1967 vor. 

In der Reihenfolge der jeweiligen Höchstwasserstände, die von der zweiten Messstelle an 

der Gersprenz – dem Pegel Groß-Bieberau – registriert wurden, sind diese Ereignisse in 

Tabelle 3.1 zusammengestellt (die in dieser Tabelle aufgeführten Bemerkungen wurden 

den in [24] enthaltenen Pressemitteilungen über das jeweilige Hochwasserereignis ent-

nommen).  
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Tabelle 3.1: Vom Regierungspräsidium Darmstadt dokumentierte Hochwasserereignisse 

Datum Pegelstand cm Bemerkung 

Januar 

1995 

472 Groß-Bieberau 

271 Harreshausen 

Niederschläge und Schneeschmelze. 

Das Hochwasser verursachte „Schäden in Millionenhöhe“. Die Strom-

versorgung in Groß-Zimmern musste zeitweise unterbrochen werden, 

um das Wasser nicht noch zusätzlich zu stauen, musste eine Brücke 

abgerissen werden, die Schäden im Bereich „Leer“ in Dieburg betrugen 

ca. 750.000 DM 

Oktober 

1998 

429 Groß-Bieberau 

221 Harreshausen 
- 

November 

1998 

426 Groß-Bieberau 

213 Harreshausen 
Starke Niederschläge, bis zu 35 l/m² in einer Nacht 

Februar 

1970 

425 Groß-Bieberau 

276 Harreshausen 
Starke Niederschläge, 61,9 l/m² in 24 Stunden 

Januar 

2003 

417 Groß-Bieberau 

275 Harreshausen 

Starke Niederschläge, 30 l/m² in 24 Stunden, weggespültes Schotterbett 

des neu errichteten Asphaltweges oberhalb des Wiesenhofs, Deich bei 

Babenhausen überflutet, Schäden an den neu angelegten Dämmen, in 

der Folge Überflutung der Ortschaft Hergershausen,  

Dezember 

1993 

411 Groß-Bieberau 

219 Harreshausen 

Das Hochwasser verursachte „Schäden in Millionenhöhe“. Dammbruch 

an Landwehrgraben ca. 300 m oberhalb der Mündung in die Gersprenz 

bei Groß-Zimmern, Schäden bei den Betroffenen  zwischen 5.000 und 

250.000 DM 

Februar 

2002 

406 Groß-Bieberau 

250 Harreshausen 

Starke Niederschläge, Straßen im Odenwald überflutet, eine Gärtnerei 

in Reichelsheim vom Hochwasser betroffen. Polder Groß-Zimmern 

springt wie geplant an. 

April 1983 
401 Groß-Bieberau 

234 Harreshausen 
- 

Mai 2010 
378 Groß-Bieberau 

142 Harreshausen 
- 

Dezember 

1967 

376 Groß-Bieberau 

291 Harreshausen 
Starke Niederschläge, Schäden insgesamt 133.000 DM 

Mit Bezug auf den Höchstwasserstand des Pegels Groß-Bieberau handelte es sich bei 

dem Ereignis vom Januar 1995 um das größte im Gersprenzgebiet abgelaufene Hoch-

wasser seit Beginn der Pegelaufzeichnungen.  

Eindrücke von in der jüngeren Zeit in der Gersprenz abgelaufenen Hochwassern vermit-

teln die Abbildungen 3.2 bis 3.7. 
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Abbildung 3.2: Hochwasser vom Januar 1995, Groß-
Zimmern, Quelle: Gemeinde Groß-
Zimmern 

Abbildung 3.3: Hochwasser vom Januar 1995, 
Groß-Zimmern, Quelle: Gemeinde 
Groß-Zimmern 

  

Abbildung 3.4: Hochwasser vom Januar 2011, Ein-
stau Rückhalteraum Wersau/Groß-
Bieberau, Quelle: BGS Wasser 

Abbildung 3.5: Hochwasser vom Januar 2011, bei 
Groß-Bieberau, Quelle: RP Darmstadt 

  

Abbildung 3.6: Hochwasser vom Januar 2011, Pegel 
Groß-Bieberau, Quelle: BGS Wasser 

Abbildung 3.7: Hochwasser vom März 2008, Rein-
heim, Quelle: Interessensgemein-
schaft Überau, Ulla Bertrams 
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3.3 Klimaänderung und Auswirkungen auf die  

Hochwasserverhältnisse 

Die globalen Zusammenhänge zwischen Klimaänderung und der damit verbundenen zu-

künftigen Verschärfung der Hochwasserbetroffenheit sind ausführlich im Hochwasserrisi-

komanagementplan Gersprenz (Langfassung) erläutert. 

Für das Gersprenz-Einzugsgebiet werden im Rahmen des Handlungskonzeptes "Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels" [22] die relevanten Folgen des Klimawandels und 

die damit verbundene Verwundbarkeit für Starkregen im Siedlungsbereich wie folgt be-

schrieben: 

"Konvektive, also eher kleinräumige, kurzzeitige und unwetterartige Starkregenereignisse 

führen auch abseits von Fließgewässern sehr häufig zu Schäden. Wie sich durch die Ver-

wundbarkeitsanalyse für das Gersprenz-Einzugsgebiet herausgestellt hat, stellen Starkre-

genereignisse im Siedlungsbereich in vielen Kommunen des Pilotraumes eine besondere 

Gefährdung dar. Konvektive Starkregenereignisse werden vor allem im Sommer zuneh-

men und verstärkt gewittrig und oftmals in Kombination mit Hagel und Starkwindböen un-

wetterartig ausfallen und führen so oft schon in kurzer Zeit zu großen Schäden.  

Bedingt durch den Temperaturanstieg im Zuge des Klimawandels ist die Luft in der Lage 

mehr Feuchtigkeit und somit mehr Energie zu speichern. Mit jedem Grad Celsius Erwär-

mung kann die Luft ca. 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen. Daher gehen Forscher da-

von aus, dass es zukünftig besonders in den heißen Sommermonaten zu häufigeren und 

vor allem intensiveren Starkregenereignissen kommen wird. Beobachtungen der letzten 

Jahre, die vor allem von der Versicherungswirtschaft durchgeführt werden, lassen hier 

bereits eine Häufung erkennen und einen Zusammenhang mit dem Klimawandel vermu-

ten. Der Trend zu häufigeren und heftigeren Unwettern im Sommer steht dabei nicht der 

grundsätzlichen Abnahme der Sommerniederschläge entgegen, da es insgesamt weniger 

Regentage im Sommer geben wird, die Niederschläge aber wie beschrieben heftiger aus-

fallen können.  

Durch kleinräumige Starkregenereignisse fallen in relativ kurzer Zeit große Wassermen-

gen an, die sich je nach Topographie zu schnell entstehenden Sturzfluten entwickeln kön-

nen, da das Niederschlagswasser in solchen Situationen nicht mehr kontrolliert abfließen 

kann. Problematisch sind in diesem Zusammenhang kleine Bäche, die binnen kürzester 

Zeit anschwellen und zu Überschwemmungen führen. Sturzfluten sind jedoch nicht an 

Fließgewässer gebunden, sondern können auch jederzeit in Hanglagen oder Siedlungs-

bereichen auftreten. Besonders gefährdet sind hier Siedlungsbereiche mit Gefälle und 

unterhalb liegende Mulden. Andererseits führen Starkregenereignisse auch oft dort zu 

Schäden, wo keine größeren Gefälle gegeben sind, weil die Wassermassen dort nicht 

abfließen können und folglich die Kanalisationen überlasten. 

Die Gefährdung, die von Starkregenereignissen im Siedlungsbereich ausgeht, ist ähnlich 

der durch Flusshochwasser, jedoch sind hierunter ausschließlich Bereiche abseits von 

Fließgewässern und Überschwemmungsgebieten gemeint. Im Siedlungsbereich sind be-

sonders die hohe Bebauungsdichte und der hohe Versiegelungsgrad problematisch, da 

dadurch verhindert wird, dass das anfallende Niederschlagwasser in ausreichender Form 

versickern kann. Außerdem treten die Wassermassen oftmals so plötzlich und geballt auf, 

dass auch auf innerstädtischen Grünflächen nur eine sehr begrenzte Versickerung mög-

lich ist. Folge ist ein stark erhöhter Oberflächenabfluss. Dieser kann binnen kurzer Zeit zu 
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Überschwemmungen von Straßen und Plätzen führen. Starkregenereignisse und Sturzflu-

ten führen ebenfalls häufig zu Schäden an Gebäuden, weil Keller überflutet werden. 

Ebenso werden häufig Gewerbebetriebe oder Verkaufsflächen überflutet, weil sie in der 

Regel über barrierefreie Zugänge verfügen und die Wassermassen so sehr leicht eindrin-

gen können. Besonders gefährdet sind Muldenlagen, da hier das Wasser aus verschiede-

nen Richtungen zusammenströmt, sich am tiefsten Punkt sammelt und nicht rechtzeitig 

abgeführt werden kann. Aber auch an den Gefällestrecken sind Gebäude gefährdet, wenn 

sie ungünstig zur Fließrichtung der Wassermassen stehen. 

Durch extreme Niederschlagsmengen in kürzester Zeit werden viele Kanalisationen über-

lastet, so dass sie die Wassermassen nicht mehr aufnehmen können. Dies führt einerseits 

zum Rückstau auf Straßen oder aber zum Eindringen das Niederschlagswassers von der 

Kanalisation aus in die Keller. 

Durch Starkregen und Sturzfluten sind auch abseits von Fließgewässern mit Über- und 

Unterspülungen die gleichen Beeinträchtigungen der Verkehrsinfrastruktur wie bei Fluss-

hochwässern zu erwarten. Zusätzlich können im Zuge von gewittrigen Unwettern auch 

Schäden durch Blitz- oder Hagelschlag an Gebäuden oder Infrastrukturen auftreten." [22] 

3.4 Beschreibung des bestehenden Hochwasserschutzes 

Hochwasserschutz besaß in Hessen und damit auch im hessischen Teil des Einzugsge-

biets der Gersprenz bereits vor in Kraft treten der HWRM-RL Priorität. Bereits 1968 wurde 

ein genereller Entwurf für die Abflussregelung im Verbandsgebiet des Wasserverbandes 

Gersprenzgebiet aufgestellt. In den Jahren 1989/90 wurde dieser Entwurf überarbeitet, 

darüber hinaus erfolgte die Erarbeitung einer ökologischen Gesamtstudie [25]. 

Im wasserwirtschaftlichen Teil dieser Studie [25] wurden Rückhaltebecken untersucht, 

deren lagemäßige Festlegung bereits im generellen Entwurf des Jahres 1968 erfolgte. 

Eine Realisierung dieser Rückhaltebecken mit zum Teil über 10 m Dammhöhe war jedoch 

schon damals kaum denkbar. Darüber hinaus wurde im 1989/90 erstellten Niederschlag-

Abfluss-Modell (N-A-Modell) das Kalinin-Miljukov-Verfahren zur Berechnung des Wellen-

ablaufes in den Gewässern verwendet. Heute ist bekannt, dass dieses Verfahren bei ge-

ringem Gefälle mit breiten Vorländern, wie im Mittel- und Unterlauf der Gersprenz und 

einigen Nebengewässern im unteren Bereich des Einzugsgebietes gegeben (Semme, 

Richerbach), zu erheblichen Fehleinschätzungen des Hochwasserabflusses führen kann. 

Aus diesem Grund wurde auf der Basis der im Rahmen des Retentionskatasters Hessen 

1995 durchgeführten Gewässerneuvermessung der Gersprenz die Wellenablaufberech-

nung des N-A-Modells für die Aktualisierung der Hochwasserabflussregelung [26] auf ei-

nen Ansatz umgestellt, der die Transportstrecken als Speicherelemente simuliert. Damit 

werden flache Einzugsgebiete mit Rückstauerscheinungen wesentlich besser erfasst. Erst 

durch diesen erheblich verbesserten Berechnungsansatz in Verbindung mit aktualisierten 

Gewässergeometriedaten war es möglich, die Wirkung der Ausuferung längs des Gewäs-

sers auf den Hochwasserwellenabfluss (Scheitelreduzierung) realitätsnah zu beschreiben. 

Mit diesem überarbeiteten- und an den beiden historischen Ereignissen vom Dezember 

1993 und vom Januar 1995 überprüften Modell wurden Vorschläge zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes erarbeitet, wobei die intensivere Nutzung der Ausuferungsflächen 

im Gersprenztal im Mittelpunkt der Überlegungen stand.  
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Im Zuge weiterer zwei Jahre – während der das N-A-Modell auch hinsichtlich der Wellen-

ablaufberechnung entlang der beiden größeren Gersprenz-Zuflüsse Semme und Richer-

bach aktualisiert wurde – erfolgte schließlich die Aufstellung eines auf Rückhalt beruhen-

den Hochwasserschutzkonzeptes. Von den in diesem „semizentralen“ Konzept vorge-

schlagenen insgesamt vier Rückhaltungen der Priorität 1 wurden zwischenzeitlich drei 

realisiert (siehe hierzu Kap. 3.4.3). 

Neben diesen dem technischen Hochwasserschutz zuzuordnenden Rückhaltungen beruht 

die für die Gersprenz bestehende Hochwasserschutzstrategie auf drei weiteren Maßnah-

menkategorien: dem Hochwasser-Flächenmanagement (Flächenvorsorge), dem natürli-

chen Wasserrückhalt sowie der Hochwasservorsorge. Auf diese Schutzkomponenten  

wird in den nachstehenden Unterkapiteln vertieft eingegangen. 

3.4.1 Hochwasser-Flächenmanagement 

Ziel des Hochwasser-Flächenmanagements ist es, die natürlichen Überflutungsräume für 

das Hochwasser zu erhalten, dem Wasser Flächen zur unschädlichen Ausbreitung zur 

Verfügung zu stellen und die Nutzung betroffener Flächen verträglich mit den Anforderun-

gen des Hochwasserschutzes zu gestalten. Entsprechende Maßnahmen wurden im hes-

sischen Einzugsgebiet der Gersprenz in den vergangenen Jahren in unterschiedlichem 

Umfang umgesetzt. 

Flächenvorsorge: Kennzeichnung und Sicherung von Überschwemmungs-
gebieten 

Die wasserrechtliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten dient neben der Ver-

meidung einer Abfluss- bzw. Hochwasserverschärfung insbesondere auch der Verringe-

rung des Schadenspotenzials, dem Schutz der Gewässerauen mit ihrer Flora und Fauna, 

dem Boden- und Grundwasserschutz sowie der Information der Anlieger. 

Im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz wurden von 1995 bis 2010 für 80,842 km 

Gewässerstrecke die Überschwemmungsgebiete ermittelt und durch Rechtsverordnung 

festgesetzt. 

Tabelle 3.2: Festgesetzte Überschwemmungsgebiete für das HQ100 im Einzugsgebiet der Gersprenz 

Gewässer 

Name 

Strecke Gesamt  

km 
VO vom StAnz. Seite 

von km bis km 

Gersprenz I 

Kreisgrenze 

Odenwaldkreis / 

Kreis Darmstadt-

Dieburg 

32,36 

Kreisgrenze  

Bergstraße / 

Odenwald 

50,36 18,00 30.01.2002 7/2002 778 

Gersprenz II 

Gemarkungs-

grenze Dieburg / 

Münster 

14,60 

Kreisgrenze 

Odenwaldkreis / 

Kreis Darmstadt-

Dieburg 

32,36 17,76 14.03.2003 36/2003 3591 

Gersprenz III 
Landesgrenze  

Hessen / Bayern 
0,14 

Gemarkungs-

grenze Dieburg / 

Münster 

14,60 14,46 29.03.2000 20/2000 1620 
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Gewässer 

Name 

Strecke Gesamt  

km 
VO vom StAnz. Seite 

von km bis km 

Richerbach 

Babenhausen 

Einmündung in 

die Gersprenz 

0,005 Groß-Umstadt 10,996 10,991 13.12.2004 11/2005 1033 

Semme 

Babenhausen 

Grenze Ü-Gebiet 

der Gersprenz 

0,699 
Otzberg / Nieder-

Klingen 
15,311 14,612 22.11.1999 5/2000 469 

Fischbach 

Wegebrücke 

Schuchmanns-

mühle 

1,329 

Gemarkungs-

grenze Billings / 

Niedernhausen 

6,348 5,019 15.10.2001 49/2001 4342 

Glaubers-

graben/ 

Gersprenz II 

Abschlag der 

Gersprenz 
5,7 

Gemarkungs-

grenze Dieburg/ 

Münster 

1,14 4,56 14.03.2003 36/2003 3591 

Glaubers-

graben/ 

Gersprenz III 

Gemarkungs-

grenze Dieburg/ 

Münster 

1,14 
Einmündung in 

die Gersprenz 
0 1,14 29.03.2000 20/2000 1620 

Röderbach/ 

Richerbach 

Mündung in den 

Richerbach 
6,177 

Abschlag vom 

Richerbach 
9,018 2,841 13.12.2004 11/2005 1033 

Amorbach/ 

Richerbach 

Mündung in den 

Richerbach 
0 

Harpertshausen 

Flur 3, Nr. 42 u. 1 
0,8 0,8 13.12.2004 11/2005 1033 

Lache/ Ger-

sprenz III 

Mündung in die 

Gersprenz 
0 

Ableitung aus 

Gersprenz (oberh. 

Langfeldsmühle) 

8,3 8,3 29.03.2000 20/2000 1620 

Gesamtstrecke der festgesetzten Überschwemmungsgebiete 98,483       

Flächenvorsorge: Kennzeichnung und Sicherung von Retentionsräumen 

Natürliche Überflutungsräume (Retentionsräume) haben einen unmittelbaren Einfluss und 

damit eine besondere Bedeutung für das Ausmaß der Hochwasserabläufe und der Hoch-

wasserstände in und an den Gewässern. Daher ist es erklärtes Ziel der hessischen 

Hochwasserschutzstrategie, die an den hessischen Gewässern heute noch vorhandenen 

Retentionsräume in ihrem Bestand zu erhalten sowie zusätzliche Räume zu aktivieren 

[14]. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Projektes „Niederschlagsgebiets-

weise Erfassung der natürlichen Retentionsräume in Hessen“ (Retentionskataster Hes-

sen) seit 1995 u. a. auch die wesentlichen Retentionsräume im hessischen Einzugsgebiet 

der Gersprenz erfasst und in einem Kataster dokumentiert. 

Die laut diesem Kataster im Einzugsgebiet der Gersprenz vorhandenen und potenziellen3 

Retentionsräume sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. 

In dieser Tabelle werden für die vorhandenen und potenziellen Retentionsräume jeweils 

das Volumen sowie die Fläche angegeben. Für die ermittelten potenziellen Retentions-

räume wird zusätzlich eine Unterscheidung ihrer Ausdehnung bei Hochwasserereignissen 

mit einer Jährlichkeit geringer sowie größer 100 Jahre vorgenommen. 

                                                

3
  Das Retentionskataster Hessen versteht unter potenziellen Retentionsräumen diejenigen Bereiche, die 

durch entsprechende Maßnahmen als Retentionsraum reaktiviert bzw. neu gewonnen werden können. 
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Tabelle 3.3: Vorhandene und potenzielle Retentionsräume im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz  

[12], [15] 

 
Vorhandene 

Retentionsräume 
Potenzielle Retentionsräume 

Gewässer  < HQ100 > HQ100 

 
Volumen 

[Mio. m³] 
Fläche [km²] 

Volumen 

[Mio. m³] 
Fläche [km²] 

Volumen 

[Mio. m³] 
Fläche [km²] 

Gersprenz 10,7804 19,8497 0,8500  1,5725 0,8680 0,6970 

Glaubersgraben 0,0260 0,0180 - - - - 

Lache 0,0320 0,1780 0,0640 0,0300 0,0160 0,1750 

Richerbach 1,0262 3,2597 0,4690 0,8020 0,6560 0,3080 

Semme 0,6992 1,8984 0,0860 0,4080 0,0710 0,0130 

Fischbach 0,0898 0,2336 0,0580 0,0680 0,0800 0,0810 

Summe 12,6536 25,4374 1,527 2,8805 1,691 1,274 

Flächenvorsorge: Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in Landes- 
und Regionalplanung 

Nach § 4 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) sind die Ziele und Grundsät-

ze der Raumordnung von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen zu beachten. Diesem grundsätzlichen Gebot wurde bei der Erstellung des 

HWRMP Gersprenz Rechnung getragen: 

Im Raumordnungsgesetz (ROG) ist in § 2 der Grundsatz verankert, den vorbeugenden 

Hochwasserschutz zu fördern. Der Landesentwicklungsplan (LEP) fordert die Funktions-

fähigkeit und den Erhalt der Abfluss- und Retentionsräume für den Hochwasserschutz, die 

Verlangsamung der Abflussgeschwindigkeit, die Verringerung der Schadenspotenziale, 

keine Steigerung des Abflussvermögens aus der Fläche und die Nutzung sämtlicher Mög-

lichkeiten des Hochwasserrückhalts in der Fläche. Der gesetzlichen Forderung wird auf 

Landesebene durch den LEP Rechnung getragen. Der für Hessen gültige LEP stammt 

aus dem Jahr 2000 und wurde zuletzt im Jahr 2013 geändert. Die Anforderungen des 

LEP werden in dem für das Einzugsgebiet der Gersprenz maßgeblichen Regionalplan 

Südhessen (RPS) weiter konkretisiert. Die kommunalen Träger der Bauleitplanung sind 

gehalten, die entsprechenden Forderungen des Hochwasserschutzes in ihren Bauleitplä-

nen zu berücksichtigen. 

Den für die Hochwasserbrennpunkte im Handlungsbereich Flächenvorsorge aufgeführten 

Maßnahmen zur Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in der Raumplanung wird 

durch die Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hoch-

wasserschutz im Regionalplan Südhessen 2010 Rechnung getragen. Diese Gebiete stel-

len eigene Gebietskategorien auf, die sich von den Grenzen und den Inhalten des für das 

hessische Einzugsgebiet der Gersprenz festgesetzten Überschwemmungsgebietes unter-

scheiden. Sie stellen insofern einen zusätzlichen Beitrag zur Minderung des Hochwasser-

risikos und eventueller Hochwasserschäden dar. Im Regionalplantext in Kapitel 6.3 

„Hochwasserschutz“ ist u. a. als Grundsatz formuliert, dass die als Abfluss- und Retenti-

onsraum wirksamen Bereiche in und an Gewässern in ihrer Funktionsfähigkeit für den 

Hochwasserschutz erhalten werden sollen. Insbesondere sind die Überschwemmungsge-
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biete mit ihren Retentionsräumen zu sichern und möglichst in ihrer Funktion zu verbes-

sern und zu erweitern (Aktivierung von potenziellen Retentionsräumen). Die überschwem-

mungsgefährdeten Gebiete sind gemäß § 46 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz in Raum-

ordnungsplänen zu kennzeichnen. 

Die Bereitstellung von Flächen für die im Wesentlichen kleinräumigen Maßnahmen zur 

Reaktivierung von Überflutungsflächen und der Sicherung von Retentionsräumen für 

Maßnahmenplanungen des Hochwasserrisikomanagementplans, die außerhalb der Über-

schwemmungsgebietsgrenzen (HQ100) liegen, sind einzeln betrachtet zunächst nicht als 

raumbedeutsam einzustufen, bzw. es ist nicht zu erkennen, dass sie sich nicht mit regio-

nalplanerischen Grundsätzen und Zielen decken. Somit ist der Flächenvorsorge durch die 

derzeitigen Ausweisungen im Regionalplan nachgekommen. 

3.4.2 Natürlicher Wasserrückhalt 

Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung: Renaturierung von Fließ-
gewässern und Auen und Synergieeffekte zur Retentionsraumaktivierung 

Die Rückführung ausgebauter und veränderter Auen und Gewässer in einen naturnahen 

Zustand dient in erster Linie der Verbesserung der Gewässerstrukturen und des ökologi-

schen Zustandes. Ein weiterer wichtiger Nebeneffekt ist der positive Einfluss auf das Ab-

flussverhalten der Gewässer. Vor diesem Hintergrund kommt somit auch den zahlreichen 

Maßnahmen zur Renaturierung der Fließgewässer und Auen eine Bedeutung im Rahmen 

des Hochwasserschutzes zu (siehe Tabelle 2.2). 

Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung: Entsiegelung von Flächen 

Die Entsiegelung von Flächen kann ebenso wie die gezielte Niederschlagsversickerung 

einen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz leisten. Entsprechende Grundsätze 

sind bereits im Landesentwicklungsplan 2000 niedergelegt. 

Die Realisierung von Infrastrukturprojekten und die generelle Bautätigkeit führen in Hes-

sen und auch im Einzugsgebiet der Gersprenz zu einer Zunahme der Flächenversiege-

lung. Oft wird von den Trägern solcher Bauvorhaben versucht, die Neuversiegelung von 

Flächen durch den Teilrückbau des zu ersetzenden Objekts zumindest in Ansätzen zu 

kompensieren. Zahlreiche Kommunen gehen auch dazu über, die Flächenversiegelung 

der Grundstücke mit den Abwassergebühren zu koppeln, um die Entsiegelung zu fördern. 

3.4.3 Technischer Hochwasserschutz 

Im Landesaktionsplan Hochwasserschutz [14] bezeichnet der Begriff Technischer Hoch-

wasserschutz das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Anlagen, die eine Ausbrei-

tung des Hochwassers verhindern oder die Hochwasserscheitelabflüsse vermindern und 

so gefährdete Bereiche schützen. Für das Einzugsgebiet der Gersprenz sind die beste-

henden Elemente des technischen Hochwasserschutzes nachfolgend zusammengefasst. 

Bestehende Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet 

Wie bereits erwähnt, wurden in dem in der Aktualisierung der Hochwasserabflussregelung 

[26] empfohlenen semizentralen Schutzkonzept insgesamt vier Rückhaltungen der Priori-

tät 1 vorgeschlagen, von denen zwischenzeitlich drei realisiert wurden (Tabelle 3.4): 
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Tabelle 3.4: Eckdaten der Retentionsräume des semizentralen Konzepts [26] 

Anlage Gewässer Inbetrieb-

nahme 

Einzugsgebiet 

[km²] 

Stauinhalt  

[m³] 

Retentionsraum Groß-Zimmern  Gersprenz 2000 199,0 242.000 

Rückhaltebecken Wersau/Groß-Bieberau  Gersprenz 2002 113,3 495.000 

Rückhaltebecken Bockenrod Gersprenz 2008 47,7 100.000 

Rückhaltebecken Herrensee Fischbach im Bau 10,4 210.000 

Summe 1.047.000 

Vorteile dieses semizentralen Konzepts sind:  

 durch die Anordnung im flachen Bereich des Hauptgewässers sind mit geringen 

Stauhöhen große Retentionsvolumina erreichbar; damit sind keine großen Dammhö-

hen notwendig, 

 die Standorte befinden sich unmittelbar oberhalb der gefährdeten Bereiche Beerfurth, 

Groß-Bieberau und Groß-Zimmern und kontrollieren damit das jeweils maximal mög-

liche Einzugsgebiet; für die jeweilige Ortslage wirkt der zugehörige Rückhalteraum als 

"zentrales Becken", 

 eine Verteilung von Rückhaltevolumen und damit eine Dezentralisierung in Bezug auf 

das gesamte Einzugsgebiet bringt auch weiter oberhalb liegenden Kommunen bereits 

Hochwasserschutz, 

 darüber hinaus ist eine Verteilung von Rückhaltevolumen generell auch unter dem 

Aspekt einer ungleichmäßigen Überregnung im Einzugsgebiet von Vorteil. 

In Verbindung mit weitergehenden Gewässerausbau- und Objektschutzmaßnahmen – auf 

diese wird weiter unten einzugehen sein – kann mit diesem Konzept entlang der Ger-

sprenz ein etwa 50-jährlicher Schutzgrad erzielt werden.  

Die wesentlichen Eckdaten und baulichen Merkmale der zwischenzeitlich realisierten 

Rückhaltungen werden im Folgenden vorgestellt.  

Hochwasserrückhaltebecken Wersau/Groß-Bieberau und Bockenrod 

Bezüglich der baulichen Gestaltung dieser beiden Rückhaltebecken ist generell anzumer-

ken (siehe hierzu die Abbildungen 3.8 und 3.9): 

 die Aktivierung der Hochwasserrückhaltebecken erfolgt durch Rückstau ausgehend 

vom im Absperrdamm enthaltenen Durchlassbauwerk,  

 der Hochwasserüberlauf erfolgt großflächig über Dammbereiche (Groß-Bieberau ge-

samte rechte Dammseite, Bockenrod gesamter Absperrdamm). So wird die Damm-

höhe reduziert, was auch eine bessere Einpassung in die Landschaft ermöglicht. 

 die Dämme sind so ausgebildet (Lage, Neigung), dass eine möglichst gute land-

schaftliche Anpassung erfolgt, 

 die Durchgängigkeit des Gewässers bleibt durch entsprechende Gestaltung des 

Durchlassbauwerkes voll gewährleistet, 

 die Anlagen werden ohne Dauerstau betrieben (Trockenbecken), die Abgabe aus den 

Becken erfolgt ungesteuert (vom Beckenwasserstand abhängige Drosselabgabe).  
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Hochwasserrückhaltebecken Wersau/Groß-Bieberau 

 

Betreiber Wasserverband Gersprenz-
gebiet 

Gewässer Gersprenz 

Lage Mittleres Einzugsgebiet der 
Gersprenz, oberhalb von 
Groß-Bieberau 

Einzugsgebiet 113,3 km² 

Gesamtstauraum Kein Dauerstau (Trockenbecken) 

Hochwasserrückhalteraum 495.000 m³ 

Hochwasserentlastung Dammscharte 

Beckenabgabe Ungesteuert 

Abbildung 3.8: „Steckbrief“ mit den technischen Kenngrößen des Hochwasserrückhaltebeckens Wersau/ 

Groß-Bieberau 

 

Hochwasserrückhaltebecken Bockenrod 

 

Betreiber Wasserverband Gersprenz-
gebiet 

Gewässer Gersprenz 

Lage Oberes Einzugsgebiet der 
Gersprenz, in Höhe Bocken-
rod (Reichelsheim) 

Einzugsgebiet 47,7 km² 

Gesamtstauraum Kein Dauerstau (Trockenbecken) 

Hochwasserrückhalteraum 100.000 m³ 

Hochwasserentlastung Dammscharte 

Beckenabgabe Ungesteuert 

Abbildung 3.9: „Steckbrief“ mit den technischen Kenngrößen des Hochwasserrückhaltebeckens Bockenrod 

Retentionsraum bei Groß-Zimmern 

Die bauliche Gestaltung des Retentionsraumes bei Groß-Zimmern unterscheidet sich 

prinzipiell von den zuvor genannten Rückhaltungen. Um die Funktionsweise zu erläutern, 

wird mit Blick auf Abbildung 3.10 etwas ausführlicher darauf eingegangen. 
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Abbildung 3.10: Übersicht über den Retentionsraum Groß-Zimmern, Quelle: RP Darmstadt 

Der Einstau des Polders I wird mit einer Profileinengung unmittelbar hinter dem Zusam-

menfluss der Gersprenz und dem Landwehrgraben erzeugt (s. Abb. 3.11 und 3.12). Auf 

einer Fläche von 14 ha speichert dieser 68.000 m3 Wasser. Läuft er über, wird der Polder 

II geflutet, der 182.000 m3 Wasser aufnehmen kann und durch den Querdamm am Hirsch-

bach mit dem Auslassbauwerk begrenzt wird. Zusammen stehen damit auf einer Einstau-

fläche von 37 ha rund 250.000 m3 Rückhaltevolumen zur Verfügung. 

Das Durchlassbauwerk am Hirschbach regelt die abfließende Wassermenge auf max. 

2 m3/s, die der Hirschbach im Bereich der unterhalb liegenden Bebauung ausuferungsfrei 

abführen kann [23]. 

Ist der Polder vollständig gefüllt, wird das überschüssige Wasser in die Gersprenz zurück 

entlastet (Hochwasserrückentlastung II, s. Grafik). Der wiedervereinte Gesamtabfluss er-

fährt einen weiteren Abschlag über die bestehenden Abschlagsbauwerke in den Katzen-

graben, bei Überschreitung des Leistungsvermögens der Gersprenz von etwa 10 m3/s 

erfolgt ein weiterer Abschlag in die Katzengrabenaue (Hochwasserentlastung III). 

Der gesamte Speicherraum befindet sich also im Nebenschluss der Gersprenz (d.h., die 

Gersprenz selbst wird nicht eingestaut), die Polderfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet 

„Auenverbund Untere Gersprenz“ und ist z.T. Bestandteile des FFH-Gebietes „Untere 

Gersprenz“ sowie des Vogelschutzgebietes „Untere Gersprenzaue“.  
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Abbildung 3.11: Drosselbauwerk des Retentions-
raums Groß-Zimmern bei Mittelwas-
ser, Quelle: BGS Wasser 

Abbildung 3.12: Drosselbauwerk des Retentions-
raums Groß-Zimmern bei Hochwas-
ser, Quelle: Wasserverband Ger-
sprenzgebiet 

Geplante Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet 

Als vierte Rückhaltung des semizentralen Konzepts ist am Fischbach, einem Seitenge-

wässer der Gersprenz mit sehr hohem Zufluss bei Hochwasser, das Rückhaltebecken 

Herrensee inzwischen im Bau (Tabelle 3.4). 

Darüber hinaus begannen 2015 die Bauarbeiten für ein kleineres Hochwasserrückhalte-

becken (Stauinhalt 25.000 m³), welches am Wächtersbach – einem Zufluss des Ger-

sprenz-Nebengewässers Ohlebach – errichtet werden soll. Dieses Becken wird in erster 

Linie der Stadt Groß-Umstadt zugute kommen. Die Wirkung auf die Gersprenz ist eher 

gering. 

Des Weiteren sind Becken am Richerbach in Groß-Umstadt, an der Lache in Babenhau-

sen und an der Semme in Otzberg-Lengfeld in Planung. 

Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler HW-Schutz 

Bis auf die im Zusammenhang mit dem Retentionsraum Groß-Zimmern errichteten ge-

wässerbegleitenden Dämme sind entlang der Gersprenz keine linearen Hochwasser-

schutzbauwerke vorhanden. 

Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung der Abflusskapazität 

Einen weiteren Baustein des Hochwasserschutzes stellen Ausbaumaßnahmen des Ge-

wässers dar. Unter diesen Ausbaumaßnahmen sind insbesondere Aufweitungen des Ge-

wässerprofils zu verstehen, die zu einem schadfreien Abfluss von Hochwässern führen. 

An der Gersprenz sind keine bedeutenden Ausbaumaßnahmen zum Hochwasserschutz 

in der neueren Zeit (nach dem Krieg) bekannt. In einer Broschüre zur Renaturierung der 

Gersprenz in Reinheim [27] wurde schon auf Begradigungen der Gersprenz während der 

napoleonischen Kriege hingewiesen. Die vorhandenen Abzweigungen, z.B. die Lache, 

oder die vielen Verästelungen in Dieburg wurden ehemals wahrscheinlich angelegt, um 

das Wasser bei Hochwasser sicher durch die bebauten Gebiete zu leiten. 
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Objektschutz 

Im Einflussbereich eines Fließgewässers befindliche Gebäude sind potenziell durch 

Hochwasser bedroht. Diesem Umstand kann durch entsprechende bauliche Vorkehrun-

gen Rechnung getragen werden. Die baulichen Schutzmaßnahmen umfassen vornehm-

lich die Herstellung einer wasserundurchlässigen Gebäudehülle (Kellersohlen, Wände, 

Decken u. a.). Die hochwassersichere Gestaltung bzw. Nachrüstung von Gebäuden kann 

wie folgt systematisiert werden: 

 Herstellung hochwassersicherer Kellerbereiche 

 Maßnahmen gegen eindringendes Wasser 

 Vorsorgemaßnahmen im Gebäudeinneren 

Maßnahmen des Objektschutzes werden durch einzelne Betroffene meist im unmittelba-

ren Nachgang eines schadensträchtigen Hochwasserereignisses durchgeführt. Eine zent-

rale bzw. systematische Erfassung solcher Aktivitäten von privater Seite erfolgt in Hessen 

nicht.  

Erste Umsetzungen eines vornehmlich privaten Hochwasser-Objektschutzes lassen sich 

im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz erkennen. Die Anzahl solcher bisher reali-

sierten Maßnahmen ist jedoch als vergleichsweise gering einzustufen, so dass hier An-

satzpunkte im weiteren Hochwasserrisikomanagement gegeben sind. 

3.4.4 Hochwasservorsorge 

Ein umfassender Hochwasserschutz beinhaltet auch eine weitergehende Hochwasservor-

sorge. Diese umfasst folgende Einzelstrategien: 

Bauvorsorge 

Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten setzt u. a. darauf, den Betroffenen In-

formationen zum Ausmaß der Hochwassergefährdung an die Hand zu geben und damit 

einen weiteren Anstieg des Schadenspotenzials zu verhindern bzw. eigene Vorsorge-

maßnahmen wirksam werden zu lassen. Die Bauvorsorge hat das Ziel, mittels angepass-

ter Gebäudenutzung und -ausstattung oder mittels Maßnahmen der Abdichtung und Ab-

schirmung mögliche Schäden zu minimieren. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die 

Sicherung von Öltanks zu legen. Auslaufendes Heizöl führt bei länger andauerndem Ein-

stau zur erheblichen Erhöhung des Schadenausmaßes. Nach derzeitiger Rechtslage in 

Hessen sind Heizöllagerstätten im Überschwemmungsgebiet innerhalb von 2 Jahren nach 

Festsetzung des Überschwemmungsgebietes von einem Sachverständigen prüfen zu 

lassen und die entsprechende Bescheinigung ist der Unteren Wasserbehörde vorzulegen. 

Danach sind Lagerstätten mit einem Inhalt von mehr als 1.000 l mindestens alle 5 Jahre 

prüfen zu lassen. 

Die Überprüfung der Heizöl- und Betriebsstoff-Lagerstätten ist im Einzugsgebiet der Ger-

sprenz für die im festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegenden Anlagen abgeschlos-

sen. Zuständig für die Überwachung ist die Wasserbehörde beim Kreisausschuss des 

Odenwaldkreises bzw. beim Landkreis Darmstadt-Dieburg. 
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Verhaltensvorsorge 

Im Rahmen der Verhaltensvorsorge wird vor anlaufenden Hochwassern gewarnt, um die 

Zeiträume zwischen dem Anlaufen eines Hochwassers und dem Eintritt der kritischen 

Hochwasserstände durch konkretes schadenminderndes Handeln zu nutzen. In diesem 

Zusammenhang ist die Verhaltensvorsorge abhängig von einem rechtzeitigen Hochwas-

serwarn-, Informations- und Meldedienst, um ein planvolles Handeln vor und während des 

Hochwassers zu gewährleisten. Erfahrungen aus kleineren Hochwasserereignissen der 

letzten Jahre zeigen, dass bei Gewässern mit entsprechend großen Vorwarnzeiten 

durchaus Maßnahmen der Verhaltensvorsorge ergriffen werden. Dies betrifft neben ver-

einzelten Ansatzpunkten der privaten Verhaltensvorsorge vor allem die Begleitung von 

Hochwasserereignissen durch die örtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz. 

Die durch das Land Hessen bereitgestellten Hochwasserinformationen sind dabei auch 

bei prophylaktischen Hochwasserschutzübungen der letztgenannten Akteursgruppe eine 

wichtige Arbeitsgrundlage. 

Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz 

Neben der Hilfeleistung durch die kommunale Gefahrenabwehr (insbesondere: Feuerweh-

ren) kann - auch unterhalb der Katastrophenschwelle - über die Zentralen Leitstellen auf 

die örtlich zuständigen unteren Katastrophenschutzbehörden der Landkreise zurückgegrif-

fen und weiteres Einsatzpersonal zugeführt werden. Bei noch größerem Bedarf ist über 

die obere Katastrophenschutzbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) der Einsatz 

überörtlicher Hilfe möglich. 

Informationsvorsorge 

Der Hochwasserwarn- und -meldedienst informiert über die aktuelle Hochwasserlage, 

deren Entwicklung und den prognostizierten Verlauf. Er ist wesentliche Voraussetzung für 

die Ergreifung von Schutzmaßnahmen zur Minimierung der Hochwasserschäden. 

Für die Gersprenz besteht eine "Hochwasserdienstordnung für den dezentralen Hoch-

wasserdienst der Gersprenz (DHWDO)" [13] vom November 2008 aktualisiert im April 

2011. Diese gilt für die Gersprenz bis zur Landesgrenze (Bundesland Bayern) in der Ge-

markung Harreshausen. Warnungen an die Unterlieger in Bayern übernimmt die Kata-

strophenschutzbehörde beim Landratsamt des Landkreises Miltenberg. Die Durchführung 

und Überwachung obliegt dem Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Das Melde- und Warnsystem wird entsprechend der Adresslisten in Anlage 2 der 

DHWDO ausgeführt. 

Um die betroffenen Gemeinden im Falle einer Hochwassergefahr in die Lage zu verset-

zen, rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, ist ein Melde- und Warn-

system eingerichtet worden. 

Dieses System ist auf drei Alarmstufen aufgebaut (siehe Tabelle 3.5). 
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Tabelle 3.5: Meldestufen am Pegel Brensbach-Wersau (ab 2014) 

Melde-

stufen 

Bedeutung Wasserstand am Pegel [cm] 

Brensbach-

Wersau
4
 

Harreshausen 

I Meldebeginn überschritten, stellenweise kleine Ausuferungen. 160 180 

II 

Flächenhafte Überflutung ufernaher Grundstücke, leichte Ver-

kehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen, 

Gefährdung einzelner Gebäude, Überflutung von Kellern. 

180 220 

III 

Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet, Sperrung von 

überörtlichen Verkehrsverbindungen, Einsatz von Deich- und 

Wasserwehr erforderlich.  

200 250 

Im Fall von Dauerniederschlägen, Schneeschmelze, Unwetter, etc. oder bei Wetterwar-

nungen der Wetterdienste werden vom Hochwassermeldedienst der Wasserbehörde die 

Messwertansagegeräte der beiden Gersprenz-Pegel Harreshausen und Brensbach-

Wersau abgefragt. Der Pegel Wersau ersetzt den unterhalb von Groß-Bieberau gelege-

nen Pegel Groß-Bieberau, wobei dieser noch weiterhin vom Wasserverband Gersprenz-

gebiet genutzt werden kann. 

Des Weiteren können die an den Pegelstationen registrierten Wasserstände und Abflüsse 

seit geraumer Zeit im Internet abgerufen werden (navigieren über die Seite www.hlug.de). 

Wird dabei die jeweilige Alarm- bzw. Meldestufe der Pegel erreicht, erfolgt eine entspre-

chende farbliche Hervorhebung (siehe Abbildung 3.13).  

 

 

Abbildung 3.13: Internetdarstellung der Pegel im Einzugsgebiet der Gersprenz nach [9], hier während einer 

hochwasserfreien Zeit 

                                                

4
  In der DHWDO [18] sind noch die Wasserstände des zwischenzeitlich nicht mehr betriebenen Pegel Groß-

Bieberau aufgeführt 

http://www.hlug.de/
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Die Daten werden dreimal täglich, im Hochwasserfall stündlich aktualisiert. Als Hinter-

grundinformationen sind darüber hinaus die Stammdaten der Pegel und Niederschlags-

messstellen, die hydrologischen Hauptzahlen sowie Informationen über extreme Hoch-

wasserereignisse abrufbar. 

Verwaltungsintern wurde seit November 2009 ein Hochwasservorhersagemodell auf der 

Basis des Wasserhaushaltsmodells LARSIM (siehe [7]) und Vorhersagen des Deutschen 

Wetterdienstes (DWD) einem operationellen Testbetrieb unterzogen. Die dabei gewonne-

nen Erfahrungen dienten zur Einschätzung der Vorhersagegüte, pegelspezifischer Vor-

hersagezeiträume und insbesondere einer fortlaufenden Optimierung der Modelle. Seit 

dem 25. Oktober 2010 werden die Ergebnisse des operationellen Vorhersagebetriebs der 

Hochwasservorhersagezentrale Hessen des HLUG nun auch im Internet unter 

„http://hochwasservorhersage.hlug.de“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Es werden mindestens täglich zwei Modellläufe durchgeführt, während Hochwasserzeiten 

werden die Simulationen und Aktualisierungen im Internet bis zu einem Stundentakt ver-

dichtet. Dadurch werden für alle wichtigen Pegel des Landes neben den gemessenen 

Werten aus der Vergangenheit die simulierten Abflüsse bzw. Wasserstände für einen kür-

zeren aber belastbareren „Vorhersagezeitraum“ (<= 24 h) und einen darüber hinausrei-

chenden „Abschätzungszeitraum“ (bis zu 7 Tage - je nach hydrologischer Situation) dar-

gestellt. Für Gewässer kleinerer Einzugsgebiete, an denen keine Pegel existieren, werden 

Warnkarten zur Abschätzung der Hochwasserentwicklung erzeugt. 

 

 

Abbildung 3.14: Internetdarstellung der Abfluss- und Wasserstandsvorhersagen für den Pegel Harreshausen 

(nach [13]) 
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Risikovorsorge 

Die Risikovorsorge ist die finanzielle Vorsorge durch Rücklagen und Versicherungen, für 

den Fall, dass trotz aller vorgenannten Strategien ein Hochwasserschaden eintritt. 

In § 5 „Allgemeine Sorgfaltspflichten“ Abs. 2 WHG ist bestimmt: Jede Person, die durch 

Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und zumutbaren ver-

pflichtet geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 

und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den 

möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser 

anzupassen. 

Zweckgebundene Rücklagen zur Abgeltung privater Hochwasserschäden werden in Hes-

sen durch die öffentliche Hand nicht vorgehalten. Grundsätzlich ist eine Versicherung ge-

gen Hochwasserschäden möglich, jedoch prüfen die Gesellschaften sehr eingehend das 

Hochwasserrisiko und die Bausubstanz etwaiger Kunden. Umgekehrt werden potenziell 

von Hochwasser Betroffene – sofern diese denn überhaupt von den Versicherern akzep-

tiert werden – prüfen, ob der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum zu erwartenden 

Schaden liegt. Die Risikovorsorge gestaltet sich aktuell also schwierig. Für das Gebiet der 

hessischen Gersprenz kann nach Erfahrungen der Wasserwirtschaftsverwaltung zum 

jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass die vorgenannten Ansatzpunkte der Rückla-

genbildung bzw. Hochwasserversicherung bisher kein nennenswerter Teil einer beste-

henden Risikovorsorge sind. 

Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr 

Eine zielgerichtete Vorhaltung von geeigneten Maßnahmen des technischen Hochwas-

serschutzes sowie eine entsprechende Vorbereitung der Einsatzkräfte und Gewässeran-

lieger kann zu einer Reduzierung von Hochwasserschäden beitragen. 

Die Einrichtung und Bereithaltung der erforderlichen Organisationsstrukturen und Einsatz-

kräfte, die Aktivierung dieser Einsatzkräfte, deren Führung und Schulung sind wesentliche 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit während eines Hochwassers. 

Die Ausführung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt durch die Kommunen (Bauhof) 

und / oder durch die Feuerwehr. Dabei sind die Mitarbeiter des Bauhofs oft ehrenamtlich 

in der Feuerwehr tätig, so dass ein Wissenstransfer und Informationsaustausch gewähr-

leistet ist. 

Die Vorhaltung von entsprechendem Material zur Gefahrenabwehr ist in den Kommunen 

unterschiedlich geregelt. Kommunen die in der Vergangenheit von Hochwasser betroffen 

waren verfügen über gefüllte Sandsäcke mit entsprechenden Reserven von leeren Sand-

säcken und Sand. 

Zusätzliches Hochwasserschutzmaterial steht den Katastrophenschutzbehörden zur Ver-

fügung (u.a. Sandsackfüllmaschinen, KatS-Gerätewagen L1Hochwasser), wobei auch auf 

die umfangreichen Bestände des Hessischen Katastrophenschutz-Zentrallagers in Wetz-

lar (u.a. Sandsäcke, mobile Hochwasserschutzsysteme) zurückgegriffen werden kann. 

Nach abgelaufenen Hochwasserereignissen werden Erfahrungen sowie der Bedarf für 

weitere Maßnahmen zwischen dem Kreisausschuss, Wasserbehörde und dem Wasser-

verband ausgetauscht. Jährliche Gewässerschauen werden als Plattform zum Austausch 

der Beteiligten (Kreis, Wasserverband, Städte und Gemeinden) durchgeführt. 
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3.5 Beschreibung vergangener Hochwasser mit signifikant 

nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter, die auch 

zukünftig zu erwarten sind 

Die Erläuterungen in Kap. 3.2 zur Entstehung von Hochwasser im Einzugsgebiet der Ger-

sprenz sowie die Beschreibung vergangener Hochwasserereignisse mit signifikant nach-

teiligen Folgen auf die Schutzgüter verdeutlichen, dass extreme Hochwasserereignisse 

auch in weit zurückliegender Vergangenheit eintraten, unter Randbedingungen, bei denen 

in Bezug auf Versiegelungsgrad, Landnutzung, „Klimafaktoren“ und Schadenspotenzial 

nach heutigen Maßstäben moderatere Verhältnisse herrschten.  

Die Kenntnis historischer Hochwasserereignisse erlaubt zusammen mit Erfahrungen aus 

dem Projekt „Retentionskataster Hessen“ eine quantitative Festlegung von Gewässerläu-

fen bzw. von Gewässerabschnitten, bei denen auch in Zukunft signifikante Auswirkungen 

auf die in der HWRM-RL genannten Schutzgüter gegeben sind. 

Im Kap. 3.7 wird die in Hessen gewählte Bearbeitungsmethodik und das Ergebnis der 

„Identifizierung der Gewässer mit einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko“ einge-

hend dargestellt. Diese Identifizierung ist abgeschlossen. Damit wurde festgestellt, dass 

signifikante Hochwasserrisiken für die Gersprenz bestehen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die in Kap. 3.2 beschriebenen „vergangenen 

Hochwässer mit signifikant nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter“ auch zukünf-

tig erwartet werden müssen. Durch die zuvor genannten Schutzräume werden zwar 

Hochwasserereignisse bis zu einer bestimmten Größenordnung (angestrebt ist ein HQ50) 

in einem gewissen Maße beherrscht - also auch eine Minderung der nachteiligen Folgen 

auf die Schutzgüter wird eintreten - aber bei größeren Hochwasserereignissen verlieren 

diese Becken ihre Wirkung. Analogieschlüsse aus den Erfahrungen während größerer 

Hochwasserereignissen der Vergangenheit lassen vermuten, dass auch zukünftig in den 

Auen dieser Gewässer eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit und der wirt-

schaftlichen Tätigkeit - in eingeschränktem Maße auch der Umwelt - durchaus gegeben 

ist. Durch ein entsprechendes Hochwasserrisikomanagement (Kap. 1) soll versucht wer-

den, in Zukunft die signifikant nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter weiter zu 

verringern. 

3.6 Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger 

Hochwasser auf die Schutzgüter 

Im Kap. 3 werden die zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos notwendigen 

fachlichen Beschreibungen vorgenommen, deren Ziel es ist, die Gebiete abzugrenzen, bei 

denen von einem potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko ausgegangen werden kann. 

Die wesentlichen „Zukunftsaspekte“ der zunächst auf der Grundlage von Informationen 

der Vergangenheit bzw. zum Status quo abgegrenzten Gewässerkulisse für Gebiete mit 

erhöhtem Risiko liegen vornehmlich in der Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen 

künftiger Hochwasser auf die Schutzgüter. 

Die Entwicklung zukünftiger nachteiliger Folgen für die Schutzgüter wird dabei maßgeb-

lich durch zwei Faktoren geprägt. Auf der einen Seite werden die hochwasserangepasste 

Flächen- und Vorhaltensvorsorge wesentlich die künftige Risikoentwicklung bestimmen. 
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Hierbei ist davon auszugehen, dass die rechtliche Sicherung der Überschwemmungsge-

biete, wie sie in Hessen durch das RKH-Projekt weitgehend abgeschlossen ist, sowie 

schärfere gesetzliche Restriktionen für neue Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten 

(WHG, HWG), ein weiteres Ansteigen des Hochwasserrisikos für die Schutzgüter weitge-

hend verhindern werden. Eine Verbesserung der Verhaltensvorsorge ist zudem ein we-

sentlicher Ansatzpunkt der HWRMP. 

Auf der anderen Seite werden die Folgen zukünftiger Hochwasser auf die Schutzgüter 

auch durch die Niederschlags-Abflussdynamik unter sich verändernden Klimabedingun-

gen zu betrachten sein. Daher gilt es aus heutiger Sicht abzuschätzen, ob die Liste der 

Gewässer mit einem signifikanten Hochwasserrisiko aus diesen Überlegungen entspre-

chend erweitert werden muss oder ob solche Klimafolgen durch die Auswahl der Gewäs-

ser als bereits abgedeckt anzusehen sind. 

Im Gegensatz zum aktuellen Witterungsgeschehen beschreibt das Klima das langjährige 

mittlere klimatische Verhalten einer Region und weist dabei eine natürliche Variabilität auf. 

Der durch den Menschen verursachte Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der 

Atmosphäre hat im vergangenen Jahrhundert zu einem globalen Anstieg der Lufttempera-

turen um etwa 1 °C geführt. Je nach angenommenem zukünftigem Emissionsszenario ist 

mit einer weitergehenden Zunahme der Lufttemperatur in Hessen um 1-2 °C bis zur Mitte 

des Jahrhunderts zu rechnen. Aufgrund der engen Verflechtung zwischen Klima und dem 

Gebietswasserhaushalt können Klimaveränderungen mit einhergehenden Veränderungen 

in den maßgeblichen Wasserhaushaltsgrößen Niederschlag und Verdunstung zu erhebli-

chen Auswirkungen auf das Abflussgeschehen und den Hochwasserabfluss führen. 

Nach den Ergebnissen zur Untersuchung von regionalen Auswirkungen der globalen Kli-

maänderungen ist für Hessen in den kommenden Jahrzehnten insbesondere mit dem 

Auftreten von wärmeren und niederschlagsreicheren Wintermonaten sowie wärmeren und 

niederschlagsärmeren Sommermonaten zu rechnen. Aus hydrologischen Modellrechnun-

gen mit den Klimaszenarien als Eingabedaten lässt sich für das Hochwasserregime hes-

sischer Gewässer eine deutliche Zunahme der Hochwasserabflüsse insbesondere in den 

Monaten Dezember bis Februar und eine leichte Abnahme der mittleren monatlichen 

Hochwasserabflüsse in den Sommermonaten erwarten. Eine Zunahme von intensiven 

lokalen sommerlichen Starkniederschlägen kann für kleine Einzugsgebiete angenommen 

werden, wobei für diese Skala keine Ergebnisse aus den Klimamodellen vorliegen. 

Das Ausmaß des Klimawandels und der davon abhängigen Wirkungen auf das Hochwas-

serabflussgeschehen ist nur mit Simulationsrechnungen zu quantifizieren. Die bisher vor-

liegenden Untersuchungen weisen jedoch noch erhebliche Unsicherheiten auf, die insbe-

sondere den globalen und regionalen Klimamodellen und den angehaltenen Szenarien 

der Entwicklung der Treibhausgase geschuldet sind. Generell kann von einer Zunahme 

der Hochwassergefahr im Winterhalbjahr ausgegangen werden. Dabei treten erste deutli-

che Veränderungen im Hochwasserabflussgeschehen im Zeitraum 2021 bis 2050 mit zu-

nehmender Ausprägung in der weiteren Zukunft auf. Für den ersten Planungszeitraum bis 

2015 sind nach derzeitigen Erkenntnissen aber noch keine so signifikanten Auswirkungen 

des Klimawandels zu erwarten, als dass sie schon konkret in die „Bewertung der potenzi-

ell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser auf die Schutzgüter“ bzw. in die Maßnah-

menplanungen eingehen können. 

Im Zuge der 6-jährigen Fortschreibungszyklen der HWRMP sind deshalb die weiteren 

Erkenntnisse und Ergebnisse der Klimafolgenforschung zu verfolgen und gegebenenfalls 

zu berücksichtigen. Trotz der großen Unsicherheiten über das Ausmaß des Klimawandels 
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gibt es viele no-regret-Maßnahmen und Handlungsoptionen, die einer generellen Verbes-

serung der Hochwasserschutzsituation dienen und auch einer zukünftigen Verschärfung 

der Hochwasserbetroffenheit durch den Klimawandel entgegenwirken. 

3.7 Identifizierung der Gewässer mit einem potenziell signifi-

kanten Hochwasserrisiko 

Die Auswahlkriterien sowie das Vorgehen bei der Auswahl der Gewässer mit potenziell 

signifikantem Hochwasserrisiko sind ausführlich im Hochwasserrisikomanagementplan 

Gersprenz (Langfassung) erläutert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in die Kulisse der Gewässer, für die 

solche Karten zu erstellen sind, vornehmlich nur diejenigen Gewässer aufgenommen 

wurden, für die der summierte Schaden im Gewässersystem 5 Mio. € übersteigt. Bei der 

Gesprenz liegt dieses Schadenspotential bei etwa 15-20 Millionen Euro, bei den bedeu-

tenden Nebengewässern wie Richerbach, Semme oder Fischbach wird diese Grenze 

nicht erreicht. 

3.8 Einschätzung zu Sturzfluten und Überflutungen aus Ober-

flächenabfluss 

Detaillierte Informationen zu Sturzfluten und Überflutungen aus Oberflächenabfluss befin-

det sich im Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz (Langfassung). 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass räumlich eng begrenzte Sturzfluten an jeder Stelle 

des Einzugsgebietes auftreten und durchaus Schäden verursachen können. Von einem 

mit statistischen Mitteln einzugrenzenden bzw. zu lokalisierenden potentiellen signifikan-

ten Hochwasserrisiko kann für dieses Szenario nicht ausgegangen werden, da es sich 

hier meist um singuläre, vergleichsweise kleinräumige und  seltene Ereignisse handelt. 

Bei der Bewertung des Hochwasserrisikos für das Einzugsgebiet der Gersprenz für Über-

flutungen infolge von Starkniederschlägen wird daher festgestellt, dass keine Gebiete im 

Sinne des Art. 5 HWRM-RL als potenziell signifikant einzustufen sind, also nicht Gegen-

stand des HWRMPs Gersprenz sind. 
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4 Beschreibung der Hochwassergefahr 
und des Hochwasserrisikos 

Ein zentraler Bestandteil der HWRMP ist die Beschreibung der Hochwassergefahren und 

-risiken für das jeweils betrachtete Gewässersystem. Die damit verbundenen Informatio-

nen bilden die Basis für die Untersuchung und Bewertung des Ist-Zustandes, für die dar-

aus abzuleitenden Ziele und Maßnahmen sowie für die Fortschreibung und Aktualisierung 

des Managementplanes. Aus diesem Grund besitzt die systematische und einheitliche 

Ermittlung, Darstellung und Analyse der Hochwassergefahren und -risiken eine besonde-

re Bedeutung und äußert sich u. a. in einem hohen Anspruch an die Qualität und Nach-

vollziehbarkeit der damit verbundenen Arbeitsschritte. 

4.1 Bearbeitungsumfang und Datengrundlagen 

Die Informationen zur Datengrundlage sind im Hochwasserrisikomanagementplan Ger-

sprenz (Langfassung) ausführlich dokumentiert. 

4.2 Methodische Vorgehensweise 

4.2.1 Hydrodynamisch-numerische Berechnungen 

Die hydraulischen Berechnungen dienen der Ermittlung der zu den zu untersuchenden 

Hochwasserabflüssen HQ10, HQ100 und HQExtrem zugehörigen Wasserspiegellagen. Diese 

dienen wiederum in Verbindung mit dem DGM zur Ermittlung der Ausbreitung der Überflu-

tungsflächen und der Wassertiefen. 

Die Berechnungen werden aufgrund der zu erwartenden großflächigen Überflutungsflä-

chen und den damit einhergehenden methodischen Einschränkungen von 1D-Wasser-

spiegellagenberechnungen für das gesamte Untersuchungsgebiet der Gersprenz unter 

Verwendung eines 2D-Wasserspiegellagenprogramms durchgeführt. Die Berechnun-

gen erfolgen grundsätzlich stationär. 

Für die 2D-Wasserspiegellagenberechnungen wird das Programmsystem HYDRO_AS-2D 

in der Version 2.1 in Verbindung mit der Benutzeroberfläche SMS von der amerikanischen 

Firma Aquaveo verwendet. 

Eine detaillierte Beschreibung zur Modellerstellung und der Durchführung der Berechnun-

gen befindet sich im Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz (Langfassung). 

Mit dem hydraulischen Modell werden die Lastfälle HQ10, HQ100 und HQExtrem berechnet: 

Die Abflüsse werden gemäß Tabelle 4.1 angesetzt. 
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Tabelle 4.1: Hydrologische Längsschnitte (auf Basis von [26]) 

HQ100-RKH HQext  HQ10

[m³/s] [m³/s] [m³/s]

50.710 49.250 6.30 8.19 3.91 0.62 Gersprenz bzw. Mergbach

49.250 47.495 9.10 11.83 5.64 0.62  -

47.495 47.200 13.00 16.90 8.06 0.62 Einmündung Laudenauer Bach

47.200 44.960 17.30 22.49 10.73 0.62 Einmündung Benzenbach

44.960 43.340 21.30 27.69 13.21 0.62 Einmündung Eberbach

43.340 42.461 38.90 50.57 24.12 0.62 Einmündung Osterbach

42.461 40.472 41.50 53.95 30.30 0.73  -

40.472 37.340 43.50 56.55 31.76 0.73  - 

37.340 34.450 48.00 62.40 35.04 0.73 Einmündung Kainsbach

34.450 29.565 50.00 65.00 36.50 0.73 Einmündungen von Hältersbach und Kuhbach

29.565 28.600 58.00 75.40 42.34 0.73 Einmündung Fischbach

28.600 25.309 54.00 70.20 39.42 0.73 Retention (Abflussdämpfung)

25.309 9.111 50.00 65.00 36.50 0.73 Retention (Abflussdämpfung)

9.111 4.700 54.00 70.20 39.42 0.73 Semme

4.700 0.000 61.00 79.30 44.53 0.73 Richerbach über Ohlebach in Gersprenz

Station_o 

RKH

Relation 

HQ10/HQ100

Bemerkung
Station_u 

RKH

 

4.2.2 Ermittlung der Überschwemmungsflächen und Wassertiefen 

Die Überflutungsausbreitungen werden aus den Ergebnissen der Wasserspiegellagen-

berechnungen ermittelt. 

Die berechneten Wasserspiegellagen werden an den Knoten des Berechnungsnetzes 

zunächst als Punktdaten ausgeladen. Aus diesen Punktdaten werden in ArcGIS Flächen-

daten in das ESRI GRID-Format interpoliert. Die äußere Grenze der Interpolation bildet 

dabei die Umhüllende aller „nassen“ Modellknoten. 

Die erzeugten Wasserspiegellagen-GRIDs werden mit dem zuvor ebenfalls in das ESRI 

GRID-Format überführten DGM verschnitten, um Wassertiefen zu erhalten. Dabei wird die 

Geländehöhe (DGM) von den ermittelten Wasserspiegellagen abgezogen. 

Die Bereiche positiver Wassertiefen (wt  0,01 m) werden als Überflutungsflächen in Form 

von Polygonen für die drei Abflussereignisse HQ10, HQ100 und HQExtrem zur Darstellung in 

den Hochwassergefahren- und -risikokarten ausgeladen. Diese Flächen werden einer 

abschließenden Plausibilitätskontrolle unterzogen, die auf den Überschwemmungsgren-

zen für das HQ100 des RKH, der Analyse von aktuellen Luftbildern, umfangreichen Orts-

begehungen und den vor Ort vorhandenen Erfahrungen basiert. 

Das aus der Differenzenbildung resultierende Raster enthält für die überschwemmten 

Gebiete die jeweils zu erwartenden Wassertiefen. Gemäß den Vorgaben wurden diese für 

den HWRMP Gersprenz erstellten Differenzenraster für die Darstellung in den Gefahren-

karten wie folgt unterteilt (siehe [21]): 

 Differenzenraster für das Überschwemmungsgebiet (Kategorie 0) 

 Differenzenraster für das potenzielle Überschwemmungsgebiet hinter Verkehrsdäm-

men, Verwallungen und Ähnlichem (Kategorie 1) 

 Differenzenraster für das potenzielle Überschwemmungsgebiet hinter einer qualifizier-

ten Hochwasserschutzanlage (Kategorie 2) 

4.2.3 Erstellung von Gefahrenkarten 

Die Gefahrenkarten für den HWRMP Gersprenz wurden entsprechend den inhaltlichen 

Anforderungen der HWRM-RL bzw. der LAWA (siehe [2]) sowie dem Dokument "Hinweise 
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zur Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen in Hessen" (siehe [21]) gestaltet. 

In den Gefahrenkarten werden die Überschwemmungsgrenzen der drei Hochwasserer-

eignisse HQ10, HQ100 und HQExtrem sowie die Wassertiefen des HQ100 dargestellt 

(Abbildung 4.1).  

 

Abbildung 4.1: Gefahrenkarte, Beispiel Blatt 7 Klein-Zimmern 

Für den hessischen Abschnitt der Gersprenz wurden – aufgeteilt in 13 Kartenblätter – 

Gefahrenkarten von oberhalb Reichelsheim (km 58,500) bis zur hessisch-bayerischen 

Landesgrenze bei Babenhausen (km 7,500) erstellt.  

4.2.4 Erstellung von Risikokarten 

In der HWRM-RL werden die in den Risikokarten für die drei Hochwasserszenarien dar-

zustellenden Inhalte definiert: 

 die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 

 die Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet 

 Anlagen, die im Fall der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen 

verursachen könnten und potenziell betroffene Schutzgebiete 

 weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, berücksichtigen die Risikokarten die kon-

kretisierenden Vorgaben der LAWA (siehe [2]) bzw. der Wasserwirtschaftsverwaltung des 

Landes Hessen (siehe [21]). 

Für die Risikokarten wurde auf landesweit vorhandenes Material zurückgegriffen. Der 

Orientierungswert der im Hochwasserfall betroffenen Einwohner wurde dabei aus der in 
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den ATKIS-Daten angegebenen und im Überschwemmungsgebiet bzw. potenziellen 

Überschwemmungsgebiet befindlichen anteiligen Siedlungsfläche und der Einwohnerzahl 

der Gemeinden errechnet. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Tätigkeit wurden die detail-

lierten, gleichzeitig aber auch heterogenen Nutzungsinformationen der verschiedenen 

ATKIS-Objekte zu neun landesweit vorgegebenen Nutzungsklassen aggregiert. Alle wei-

teren inhaltlichen Informationen entstammen direkt dem landesweiten Datenbestand und 

wurden ohne weitere Überarbeitung übernommen (siehe Abbildung 4.2). 

 

Abbildung 4.2: Risikokarte, Beispiel Blatt 7 Klein-Zimmern 

Für die gesamte hessische Gewässerstrecke der Gersprenz von ca. 52,0 km, für die Ge-

fahrenkarten erstellt wurden, sind auch die entsprechenden Informationen zum Hochwas-

serrisiko im GIS-Projekt bzw. dem Internet-Viewer auf der Internetseite des Hessischen 

Landesamtes für Umwelt und Geologie enthalten. 

4.3 Beschreibung der Hochwassergefahr 

Neben der reinen Darstellung der ermittelten Hochwassergefahren wurden für den 

HWRMP Gersprenz durch entsprechende statistische Auswertungen der erarbeiteten 

Daten allgemeine Aussagen zur Hochwassersituation im Untersuchungsgebiet abgeleitet. 

So ist erwartungsgemäß generell eine Zunahme der Überschwemmungsflächen vom 

HQ10 bis zum HQExtrem zu verzeichnen. Die unmittelbar von Überflutungen betroffenen 

Flächen variieren je nach Abflussszenario zwischen 1.285 und 2.205 ha (siehe Tabelle 

4.2). Deutlich kleiner sind die jeweiligen potenziellen Überflutungsgebiete, die sich entwe-

der hinter linienhaften Hochwasserschutzeinrichtungen oder hinter sonstigen Straßen-
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dämmen, Verwallungen und ähnlichem befinden. Durch diese Bauwerke sind bei HQ10 44 

ha, bei HQ100 41 ha und bei HQExtrem 36 ha geschützt bzw. als potenziell hochwasserge-

fährdet klassifiziert. 

Linienhafte Hochwasserschutzanlagen bestehen an der Gersprenz ausschließlich im Be-

reich Groß-Zimmern, wo die Gersprenz oberhalb des Katzengrabens auf einer Länge von 

rd. 1,2 km und unterhalb auf einer Länge von etwa 450 m rechtsufrig von einem Deich 

begleitet wird. Auf dem linken Vorland liegt der Retentionsraum Groß-Zimmern, durch den 

die unterhalb liegenden Flächen geschützt werden. In diesen Bereichen liegen die im Ge-

biet ausgewiesen potenziellen Überflutungsflächen der Kategorie 2. 

Die ermittelten potenziellen Überflutungsflächen im hessischen Einzugsgebiet der Ger-

sprenz nehmen vom HQ10 zum HQExtrem geringfügig ab. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die Hochwasserschutzanlagen des Retentionsraums Großzimmern zwar auch bei 

HQExtrem nicht überströmt werden, die Überflutungen im Unterwasser sich jedoch durch 

Rückstau zunehmend innerhalb der zunächst geschützten Bereiche ausbreiten, so dass 

diese bei steigendem Abfluss stetig verkleinert werden. 

Tabelle 4.2: Zusammenstellung der für die jeweiligen Gewässerabschnitte ermittelten Überschwemmungs-

flächen und potenziellen Überschwemmungsflächen 

Gewässer 

Überschwemmungsgebiete 

[ha, auf 5 gerundet] 

Pot. Überschwemmungsgebiet [ha] 

hinter Straßendämmen, 

Verwallungen o.ä. (Kat. 1) 

hinter linienhaften HW-

Schutzanlagen (Kat. 2) 

HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem 

Gersprenz 1.285 1.720 2.205 5 5 3 39 36 33 

Bezogen auf das gesamte untersuchte Gebiet nehmen die Überschwemmungsflächen 

inkl. der potenziell gefährdeten Bereiche vom HQ10 zum HQ100 um etwa 430 ha und vom 

HQ100 zum HQExtrem um 480 ha zu. 

Ein weiterer wesentlicher Parameter zur Beschreibung der Hochwassergefahr ist die sich 

bei dem jeweiligen Abflussszenario einstellende Wassertiefe. So verdeutlicht eine Aus-

wertung der beim HQ100 zu erwartenden Wassertiefen, dass ca. 92 % der Überschwem-

mungsflächen Wassertiefen kleiner 1 m aufweisen und 6 % der überschwemmten Gebiete 

zwischen 1 bis 2 m überflutet werden. Bei etwa 2 % der Flächen ist mit Wassertiefen grö-

ßer 2 m zu rechnen (siehe Abbildung 4.3).  

Wassertiefen größer 2 m treten im Falle des HQ100 außerhalb des Flussschlauchs ledig-

lich auf landwirtschaftlichen Flächen oberhalb der Bundesstraße B26 zwischen Groß-

Zimmern und Dieburg auf. Innerhalb der Retentionsfläche Groß-Zimmern und dem Rück-

halteraum Bockenrod liegen die Wassertiefen vorwiegend zwischen 1 m und 2 m. 

Neben der Auswertung der Wassertiefen in den Vorlandbereichen kann auch der zu er-

wartende Wasserspiegelanstieg Hinweise auf die Hochwassergefahren geben. Im Rah-

men des HWRMP Gersprenz wurde daher über das gesamte Überschwemmungsgebiet 

(Kategorie 0) der Gersprenz hinweg der Mittelwert des Wasserspiegelanstiegs errechnet. 

Dieser beträgt vom HQ10 zum HQ100 14 cm und vom HQ100 zum HQExtrem 11 cm. Auffallend 

sind die in Tabelle 4.3 genannten Abschnitte, die im Vergleich zum Mittelwert einen er-

höhten Wasserspiegelanstieg aufweisen. 
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Abbildung 4.3: Prozentuale Verteilung der Wassertiefen beim HQ100 (mit und ohne Berücksichtigung von 

Gewässern) 

Tabelle 4.3: Abschnitte mit erhöhtem Wasserspiegelanstieg 

Station Bereich Mittlerer Wasserspiegelanstieg 

von bis  HQ10 - HQ100 HQ100 - HQext 

10,1 10,4 Harreshausen 0,4 m  

0,85 3,8 Lache in Babenhausen 0,8 m  

22,1 25,3 Dieburg bis Münster 0,8 m 0,5 m 

29,1 29,5 bei Retentionsraum Großzimmern 0,4 m 0,4 m  

47,4 47,6 Unter-Gersprenz 0,45 m 0,3 m 

50,85 51,05 Bockenrod 0,75 m 0,6 m 

54,3 54,6 Klein-Gumpen 0,6 m  

56,9 57,0 Gumpen 0,55 m  

Als Ursache hierfür können enge Talabschnitte der Gersprenz, enge Gewässerprofile in 

den Ortslagen, Bauwerke am Gewässer oder Abflussverzögerung aufgrund dem Gewäs-

ser wieder zufließenden Vorlandabflusses genannt werden. 

4.4 Beschreibung des Hochwasserrisikos 

Die detaillierte Darstellung des Hochwasserrisikos im Untersuchungsgebiet kann dem 

GIS-Projekt bzw. den zusammenfassenden Risikokarten für die Hochwasserbrennpunkte 

entnommen werden. Darüber hinaus finden sich weitergehende qualitative Analysen zur 

jeweiligen lokalen Situation in den Maßnahmensteckbriefen. Als Ergänzung zu diesen 

Detailbetrachtungen erfolgt an dieser Stelle eine allgemeine Beschreibung des Hochwas-

serrisikos an den untersuchten Hauptgewässern. Diese bezieht sich gemäß HWRM-RL 

auf die Flächennutzungen bzw. daraus abgeleitet auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die 

betroffenen Einwohner, die Gefahrenquellen (Kläranlagen und IVU-Betriebsstätten) sowie 

die Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Badegewässer. 
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Flächennutzungen bzw. wirtschaftliche Tätigkeiten 

Die Grundlage für die qualitative Analyse der wirtschaftlichen Tätigkeiten im Untersu-

chungsgebiet bildet eine statistische Auswertung der Flächennutzungen in den Über-

schwemmungsgebieten und potenziellen Überschwemmungsgebieten, die bei den drei 

berücksichtigten Hochwasserszenarien zu erwarten sind. Die entsprechenden Ergebnisse 

können Tabelle 4.4 entnommen werden. 

Tabelle 4.4: Flächennutzungen in den Überschwemmungsgebieten und potenziellen Überschwemmungs-

gebieten der untersuchten Hauptgewässer 

Nutzungsart Flächennutzung in den 

Überschwemmungs-

gebieten 

Flächennutzung in den 

potenziellen Überschwemmungsgebieten 

[ha] 

[ha], auf 5 gerundet 

(Kat. 0) 

hinter Straßendämmen, 

Verwallungen o.ä. (Kat. 1) 

Hinter linienhaften HW-

Schutzanlagen (Kat. 2) 

 HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem 

Siedlung 20 60 115 0,1 0,1 0,1 8,1 9,8 11,6 

Kultur und Dienst-

leistung 
0 10 20 0,5 0,5 0,1 

0,8 1,1 2 

Industrie 5 10 20 0,9 1,1 1,2 0,2 0,1 0,1 

Verkehr 10 10 15 0,1 0,1 0,2 0 0 0 

Grünflächen 30 40 50 3,3 3,5 1,1 3,2 18 1,7 

Landwirtschaftliche 

Nutzfläche 
985 1.305 1.645 0 0 0 27 20,6 18,5 

Forst* 125 160 200 0 0 0 1,1 1,2 1 

Gewässer 60 65 70 0 0 0 0,2 0,6 0,4 

Sonstige Flächen 50 60 70 0 0 0 1,1 1,1 1,1 

Summe 1.285 1.720 2.205 4,9 5,3 2,7 41,7 36,3 36,4 

*  Die Nutzungsart Forst deckt sich nicht exakt mit dem Waldbegriff gem. §2 Hess. Waldgesetz. Die Waldeigenschaft und 

-betroffenheit ist daher bei der Umsetzung der HWRMP im Rahmen weiterer Genehmigungsverfahren zu überprüfen. 

Die durchgeführten Auswertungen verdeutlichen, dass je nach Abflussereignis zwischen 

985 ha und 1.645 ha der im Hochwasserfall überfluteten Auenbereiche landwirtschaftlich 

genutzt werden. Weitaus geringere Anteile am Überschwemmungsgebiet entfallen auf die 

Siedlungs- und Industrieflächen, von denen im Verhältnis zu den anderen Flächennutzun-

gen jedoch ein deutlich höheres Risikopotenzial ausgeht. Folglich ist das Hochwasserrisi-

ko in Bezug auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Untersuchungsgebiet sehr unterschied-

lich ausgeprägt und für weite Bereiche aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung als ver-

hältnismäßig gering einzustufen. Punktuell sind jedoch auch Siedlungs- und Industrieflä-

chen gefährdet, von denen ein signifikantes Hochwasserrisiko für die jeweilige wirtschaft-

liche Tätigkeit ausgehen kann. 

Bezogen auf das HQExtrem sind, neben untergeordneten Betroffenheiten in Randbereichen 

von Industrieflächen, zu nennen die Hornsmühle in Brensbach, am Wersauer Weg in 

Groß-Bieberau, eine derzeit als Kleingärten genutzte Industriefläche Am Eppertshäuser 

Pfad in Münster, in Hergershausen ein Betrieb am nördlichen Ortsrand am Ende der Rat-

hausstraße sowie nördlich der Lache an der Kreisstraße K183, in Babenhausen am nörd-

lichen Ende der Frankfurter Straße sowie Teilbereiche der Continental Automotive GmbH. 

Durch eine Verwallung geschützt sind Industrieflächen in der Bahnhofstraße am nördli-

chen Ortsrand von Groß-Bieberau. 
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Betroffene Einwohner 

Für die Beschreibung des Hochwasserrisikos in Bezug auf das Schutzgut „menschliche 

Gesundheit“ ist die Zahl der von Hochwasser betroffenen Einwohner ein wesentlicher 

Parameter. Entsprechende Zahlenwerte wurden für die Hochwasserbrennpunkte ermittelt 

und in Tabelle 4.5 zusammenfassend dokumentiert.  

Tabelle 4.5: Orientierungswerte für die von Überschwemmungen betroffenen Einwohner 

Kategorie 

Anzahl der betroffenen Einwohner 

HQ10 HQ100 HQExtrem 

Überschwemmungsgebiet 554 2.234 5.029 

Potenzielles Überschwemmungsgebiet 

hinter Straßendämmen, Verwallungen o.ä. 
7 7 5 

Potenzielles Überschwemmungsgebiet 

hinter linienhaften HW-Schutzanlagen 

521 632 745 

Summe 1.082 2.873 5.779 

Anteil der in den jeweils betroffenen Ge-

meinden lebenden Einwohnern 
1,3 % 3,3 % 6,0 % 

Bezogen auf die gesamte Bevölkerung ist das Hochwasserrisiko im Untersuchungsgebiet 

als verhältnismäßig gering zu bewerten. Eine konzentrierte Betroffenheit in Bezug auf die 

menschliche Gesundheit besteht in Babenhausen im Bereich der Stadthalle sowie weit-

räumig entlang der Lache, in Münster nördlich und westlich der Landesstraße L 3095, in 

Dieburg zwischen Glaubersgraben und Gersprenz sowie in geringem Umfang im Altstadt-

bereich von Reichelsheim, in Beerfurth entlang von Brückenstraße und Marktplatz und am 

östlichen Ortsrand von Groß-Bieberau. 

Eine differenzierte Analyse der betroffenen Einwohner je Gemeinde zeigt, die größte Be-

troffenheit in Babenhausen, Dieburg und Groß-Zimmern (siehe Tabelle 4.6). In Groß-

Zimmern ist eine Schutzwirkung durch den dortigen Retentionsraum und seine begleiten-

den Dämme gegeben, ein vollständiger Hochwasserschutz besteht dadurch jedoch nicht. 

Auch die übrigen betroffenen Kommunen verfügen nicht über einen wirksamen Hochwas-

serschutz. 

Tabelle 4.6: Orientierungswerte für die in den jeweiligen Kommunen von Überschwemmungen betroffenen 

Einwohner 

Stadt 

Gemeinde 

Einwohner Betroffene Einwohner Betroffene Einwohner [%] 

HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem 

Babenhausen 16.219 153 718 2.932 0,9 4,4 18,1 

Dieburg 15.233 183 790 1.052 1,2 5,2 6,9 

Eppertshausen 5.843 0 0 1 0,0 0,0 0,0 

Groß-Bieberau 4.602 0 0 22 0,0 0,0 0,5 

Groß-Zimmern 13.853 647 830 984 4,7 6,0 7,1 

Münster 14.154 26 392 555 0,2 2,8 3,9 

Reichelsheim 

(Odenwald) 9.062 51 97 126 0,6 1,1 1,4 

Reinheim 17.486 22 46 108 0,1 0,3 0,6 
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Gefahrenquellen (Kläranlagen, IVU-Betriebsstätten) 

Gemäß der hessenweit vorliegenden und für die Erstellung des HWRMP Gersprenz zur 

Verfügung gestellten Daten zu den Abwasserreinigungsanlagen befinden sich im Ein-

zugsgebiet der Gersprenz insgesamt zehn Kläranlagen. Von den sieben innerhalb des 

Untersuchungsgebietes gelegenen Kläranlagen sind die in Tabelle 4.7 aufgeführten Be-

troffenheiten festzustellen. 

Tabelle 4.7: Kläranlagen im Überschwemmungsgebiet der Gersprenz 

Name der  
Kläranlage 

Einschätzung der  
Hochwasserbetroffenheit 

Betreiber Zuständige 
Behörde 

Jährlichkeit Betroffenheit 

Münster HQ100 Betriebsflächen einge-
schlossen 

Gemeinde 
Münster 

RP Darmstadt 

Dieburg HQ100 Betriebsflächen 
teilweise überströmt 

Eigenbetrieb 
Dieburg 

RP Darmstadt 

Groß-Zimmern HQ100 Betriebsflächen 
eingeschlossen 

Gemeinde 
Groß-Zimmern 

RP Darmstadt 

Brensbach HQ100 Betriebsflächen 
eingeschlossen 

Abwasserverband 
Obere Gersprenz 

RP Darmstadt 

Von den durch die Überflutungen eingeschlossenen Kläranlagen ist nicht von einem signi-

fikanten Hochwasserrisiko durch Stoffeintrag auszugehen. Eine Betroffenheit ist vielmehr 

durch die beschränkte Zugänglichkeit zur Anlage gegeben. Inwieweit von der teilweise 

überfluteten Anlage in Dieburg eine Gefährdung ausgeht, kann hier nicht abschließend 

beurteilt werden. 

Neben den Kläranlagen können insbesondere die im hessischen Anlagen-Informations-

system Immissionsschutz (AIS-I) geführten und im Hochwasserfall in den jeweiligen 

Überschwemmungsgebieten gelegenen IVU-Betriebsstätten als besondere Gefahrenquel-

len wirken. Daher wurde ein Abgleich zwischen den entsprechenden Standorten und den 

ermittelten Überschwemmungsflächen vorgenommen.  

Für die untersuchten IVU-Betriebsstätten liegen keine Betroffenheiten durch Hochwasser 

der Gersprenz vor. Lediglich die Deponie Münster wird ab einem HQ10 von zwei Seiten 

eingestaut. Eine direkte Überflutung erfolgt jedoch nicht. Eine Gefährdung durch Stoffein-

trag scheint hier nicht gegeben. 

Schutzgebiete (Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete, Natura 2000-
Gebiete, Badegewässer) 

Wie in Tabelle 4.8 zusammengefasst, werden je nach untersuchtem Hochwasserereignis 

zwischen 8,5 % bis 10,4 % der im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz als Trinkwas-

serschutzgebiet (Zonen I und II) ausgewiesenen Flächen überflutet. Das damit verbunde-

ne Hochwasserrisiko ist jedoch von untergeordneter Bedeutung, da der betroffene Flä-

chenanteil gering ist. Zudem sind nur zwei der zur Trinkwassergewinnung relevanten An-

lagen durch Hochwasser gefährdet. Es handelt sich dabei um zwei Brunnen der Trink-

wassergewinnungsanlage Hergershausen. 

Heilquellenschutzgebiete sind im Einzugsgebiet der Gersprenz nicht ausgewiesen. 
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Auch für die in den Überschwemmungsgebieten erfassten Naturschutzgebiete, Vogel-

schutzgebiete und FFH-Gebiete kann von einem geringen Hochwasserrisiko ausgegan-

gen werden. Hier sind neben den geringen Flächenanteilen in den Auenbereichen natur-

nahe Abfluss- und Überschwemmungsverhältnisse gelegentlich sogar als Entwicklungs-

ziel für die entsprechenden Flächen formuliert. Nachteilige Folgen sind somit nur in weni-

gen Ausnahmefällen zu erwarten und von ereignisspezifischen Randbedingungen - z. B. 

mögliche Verunreinigungen - abhängig. 

Tabelle 4.8: Zusammenfassung der im Untersuchungsgebiet von Hochwasser betroffenen Flächengrößen 

und -anteile wesentlicher Schutzgebiete 

Schutzgebiet Betroffene Fläche 

[ha, auf 1 ha gerundet] 

Flächenanteil am jeweiligen 

Schutzgebiet im Einzugsgebiet 

der Gersprenz [%] 

HQ10 HQ100 HQExtrem HQ10 HQ100 HQExtrem 

Trinkwasserschutzgebiete 
(Zonen I und II) 

109 123 133 8,5 9,6 10,4 

Naturschutzgebiete 107 113 117 15,4 16,3 16,8 

Vogelschutzgebiete 556 630 691 9,6 10,8 11,9 

FFH-Gebiete 403 456 506 10,2 11,5 12,8 

Der Badesee Niedernhausen ist das einzige Badegewässer im Einzugsgebiet der Ger-

sprenz und nicht von Hochwasser der Gersprenz betroffen. 

 



Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz - Kurzfassung Kapitel 5 

Seite 49 

5 Hochwasserrisikomanagementplanung 

5.1 Arbeitsschritte im Planungsprozess und methodisches Vor-

gehen 

Zentrales Ziel der HWRM-RL und damit auch des HWRMP Gersprenz ist die Verringe-

rung potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die vier Schutzgüter 

menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten. Demnach 

sollen gemäß HWRM-RL alle Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements 

Berücksichtigung finden. Zu diesen zählen unter anderem die Flächenvorsorge, der natür-

liche Wasserrückhalt, der technische Hochwasserschutz und die Bauvorsorge. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden zunächst aufbauend auf die vorläu-

fige Bewertung des potenziellen Hochwasserrisikos im Einzugsgebiet (siehe Kapitel 3) 

und die Analyse der Hochwassergefahren und -risiken für die Gersprenz (siehe Kapitel 4) 

die wesentlichen Defizite in Bezug auf das Hochwasserrisikomanagement herausgearbei-

tet (siehe Kapitel 5.2). Dieser Arbeitsschritt bildete die Grundlage für die Formulierung und 

Abstimmung der angemessenen Ziele zur Verringerung potenzieller hochwasserbedingter 

nachteiliger Folgen für die oben genannten vier Schutzgüter im Geltungsbereich des 

HWRMP Gersprenz (siehe Kapitel 5.3). Ausgehend von den direkten Wirkungszusam-

menhängen zwischen den verschiedenen Handlungsbereichen des Hochwasserrisikoma-

nagements einerseits und den Schutzgütern andererseits erfolgte daraufhin die Planung 

der zur Erreichung der formulierten Ziele vorgesehenen Maßnahmen (siehe Kapitel 5.4). 

Aufgrund der Vielzahl denkbarer und in ihrer Wirkungsweise unterschiedlicher Maßnah-

men wurde zunächst ein umfassender Typenkatalog erarbeitet, der alle grundsätzlich 

möglichen Maßnahmentypen und Instrumente in allgemeiner Form systematisiert und 

beschreibt. Diese als methodische Planungsgrundlage bzw. Auswahlliste zu verstehende 

Zusammenstellung knüpft an die entsprechenden Empfehlungen der LAWA [1] an und 

umfasst 49 verschiedene Maßnahmentypen (siehe Abbildung 5.1 bzw. Kap. 5.4). 

Im Typenkatalog werden neben der grundsätzlichen Beschreibung insbesondere erste 

Hinweise in Bezug auf das jeweils zu behebende Defizit, die Wirkungsweise und die Um-

setzung gegeben. 

Die eigentliche Maßnahmenplanung besteht dann aus der Auswahl von Maßnahmen aus 

dem Typenkatalog, die zur Beseitigung oder zumindest zur Minimierung des jeweiligen 

Defizits am geeignetsten scheinen. Berücksichtigung finden hierbei auch bestehende 

Studien und Aktionspläne, aber auch bereits konkrete Vorhaben (siehe Abbildung 5.2). 
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Anzahl

1

1.1 administrative Instrumente 4

1.2 angepasste Flächennutzung 4

2

2.1 Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung 6

2.2 Reaktivierung von Retentionsräumen 5

3

3.1 Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet 4

3.2 Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler HW-Schutz 4

3.3 Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung der Abflusskapazität 4

3.4 siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 3

3.5 Objektschutz 2

3.6 sonstige Maßnahmen 2

4

4.1 Bauvorsorge 2

4.2 Risikovorsorge 1

4.3 Informationsvorsorge 3

4.4 Verhaltensvorsorge 2

4.5 Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr 3

Hochwasservorsorge

Handlungsbereiche und Maßnahmentypen

Flächenvorsorge

Natürlicher Wasserrückhalt

Technischer Hochwasserschutz

Hinweise und Bewertungen
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Abbildung 5.1: Struktur und Informationen des Maßnahmentypenkataloges für den HWRMP Gersprenz 

 

Landesweite Eingangsgrößen 

 Landesaktionsplan Hochwasserschutz Hessen 

 Retentionskataster Hessen (RKH) 

 1. Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm WRRL 

 Einzugsgebietsbezogene Eingangsgrößen 

 Verbandsplan Wasserverband Gersprenzgebiet 

 

 Lokale Eingangsgrößen 

 Berücksichtigung aktueller und bereits geplanter Maßnahmen 

 Abfrage weitergehender Maßnahmenvorschläge bei den Kommunen und Fachbehörden 

  

  Analyse und vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos sowie Ermitteln der Hochwas-
sergefahren- und Hochwasserrisiken 

   

      

      

 

Abbildung 5.2: Integratives Konzept zur Berücksichtigung der verschiedenen Informations- und Datenquel-

len im Rahmen des Planungsprozesses für den HWRMP Gersprenz 
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Bei der Maßnahmenplanung des HWRMP Gersprenz werden die Maßnahmen, die auf die 

allgemeine Verbesserung der Hochwassersituation im Einzugsgebiet abzielen und eher 

grundlegenden Charakter haben, in der einzugsgebietsbezogenen Planungsebene be-

handelt. Solche Maßnahmen sind nur im Ausnahmefall verortet und bilden den grundsätz-

lichen Rahmen zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements. Ergänzend dazu 

haben die Maßnahmenvorschläge der lokalen Planungsebene einen genauen örtlichen 

Bezug und zielen direkt auf ein bestimmtes Defizit ab. 

Die Ergebnisse der Maßnahmenplanung werden durch das HLUG zentral in einer hes-

senweiten Datenbank abgelegt. 

5.2 Defizitanalyse und Schlussfolgerungen 

Ausgehend von der umfassenden Beschreibung und Bewertung der Hochwassersituation 

im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz in den Kapiteln 3 und 4 ist festzuhalten, dass 

in den einzelnen Städten und Gemeinden entlang der Gersprenz ein durchaus verschie-

denes Gefährdungspotential für die vier Schutzgüter menschliche Gesundheit, wirtschaft-

liche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe besteht: bei einzelnen Kommunen besteht eine nur 

sehr geringe Betroffenheit, bei anderen Kommunen werden beim 100-jährlichen Hoch-

wasser große Teile der Bebauung überschwemmt. Hierzu zählen: 

 Babenhausen (Bereich Ziegelhüttenstraße),  

 Münster (Ortskern),  

 Dieburg (Stadtkern),  

 Reichelsheim (Bereich Brückenstraße im OT Beerfurth, Ortskern). 

Insgesamt lässt sich als Ergebnis der Defizitanalyse festhalten: 

Defizite in Bezug auf die Schutzgüter: 

 In den Ortslagen sind insgesamt 20 ha (HQ10), 60 ha (HQ100) bzw. 115 ha (HQExtrem) 

Siedlungsflächen bei Hochwasser überschwemmt. 

 Von den Überschwemmungen potenziell betroffen sind rd. 1.080 (HQ10) bzw. rd. 2.870 

(HQ100) Einwohner. Weitere rd. 2.910 Einwohner wären bei einem Extremhochwasser 

von den Überflutungen potenziell betroffen. Dies entspricht Anteilen zwischen 1,3 und 

6,0 % an der Gesamtbevölkerung der jeweils betroffenen Städte und Gemeinden an 

der Gersprenz. 

 Die Größe der bei Hochwasser von Überschwemmungen betroffenen Industrie- und 

Gewerbeflächen liegt, je nach Ereignis, zwischen 5 und 20 ha. Diese Flächengrößen 

resultieren aus der Kumulation der Betroffenheiten von Einzelbetrieben, größere zu-

sammenhängende Industrie- oder Gewerbegebiete sind nicht betroffen. Die im Ein-

zugsgebiet der Gersprenz registrierten IVU-Anlagen liegen außerhalb der berechneten 

Überschwemmungsflächen, auch im Falle eines Extremhochwassers. 

 Die Kläranlage Dieburg wird ab dem 100-jährlichen Hochwasser teilweise über-

schwemmt, die Kläranlagen Münster, Groß-Zimmern und Brensbach werden (auch 

beim Extremhochwasser) zwar nicht überschwemmt, können aber nicht mehr erreicht 

werden. 



Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz - Kurzfassung Kapitel 5 

Seite 52 

 Die südlichen Gebäude des Gruppenwasserwerks Dieburg sowie zwei der zugehöri-

gen Brunnen liegen innerhalb des berechneten 100-jährlichen Überschwemmungsge-

biets. 

 Einige überörtliche Straßen werden bei Hochwasser auf zum Teil bis zu mehreren 

hundert Meter langen Abschnitten überströmt. In einigen Fällen setzt die Überströ-

mung bereits beim 10-jährlichen Hochwasser ein. 

 Rund 130 ha der Trinkwasserschutzgebiete (Zonen I und II) werden bei Hochwasser 

überschwemmt. Mit Ausnahme der beiden Brunnen des Gruppenwasserwerks Die-

burg sind die Brunnen jedoch hochwassersicher ausgebaut, so dass sie selbst beim 

Extremhochwasser aus den Überschwemmungsflächen heraus ragen. 

Defizite in Bezug auf die Handlungsbereiche 

Flächenvorsorge 

 Die Sicherung der Überschwemmungsgebiete und Retentionsräume als administ-

ratives Instrument wurde in Hessen auf der Grundlage des Retentionskatasters Hes-

sen (RKH) durchgeführt. An der Gersprenz bezieht sich das RKH auf den Datenstand 

von 1997, die damaligen Berechnungen wurden unter Verwendung eines eindimensio-

nalen hydraulischen Verfahrens durchgeführt. Im Rahmen des HWRMP wurde ein 

neues, zweidimensionales hydraulisches Modell zur Berechnung der Hochwasserge-

fahrenflächen erstellt, das im Bereich der Vorländer auf den Daten einer Laserscan-Be-

fliegung aus dem Jahr 2012 beruht. Die mit diesem Modell berechneten 100-jährlichen 

Überschwemmungsflächen weichen zum Teil erheblich von den festgesetzten Über-

schwemmungsflächen ab. 

Natürlicher Wasserrückhalt 

 Im Handlungsbereich Natürlicher Wasserrückhalt sind Defizite vorhanden, die jedoch 

im Rahmen der Bearbeitung des Hessischen Maßnahmenprogramms zur Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vermindert werden können. 

Technischer Hochwasserschutz 

 Die bestehenden nachteiligen Folgen von Hochwasser auf die Bevölkerung sowie die 

wirtschaftliche Tätigkeit können ohne weitere technische Hochwasserschutzmaßnah-

men nicht maßgeblich reduziert werden. 

Bau- und Verhaltensvorsorge 

 Einwohner sowie Industrie- und Gewerbebetriebe sind oftmals nur unzureichend über 

die Möglichkeiten der Bauvorsorge und über ein angemessenes Verhalten im Hoch-

wasserfall informiert. Dies mag auch darin begründet sein, dass das letzte große 

Hochwasser an der Gersprenz rd. 20 Jahre zurück liegt und die Erinnerung an dieses 

Ereignis zunehmend verblasst bzw. bei vielen gar nicht besteht. 

Vorbereitung Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

 Der Landkreis Darmstadt-Dieburg verfügt über eine dezentrale Hochwasserdienstord-

nung für die Gersprenz. Mit ihr liegt ein Instrument zum Management von Hochwasse-

rereignissen vor, das für drei Alarmstufen die einzuleitenden Maßnahmen und die Mel-

destellen benennt. Problematisch hierbei ist jedoch, dass sich die Maßnahmen der 

Dienstordnung auf Wasserstände am zwischenzeitlich aus dem Hochwassermelde-

dienst genommenen Pegel Groß-Bieberau beziehen. Der Odenwaldkreis verfügt bis-

lang über keine eigene Hochwasserdienstordnung. Der Hochwassermeldedienst für 
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den Oberlauf der Gersprenz wird auch vom Landkreis Darmstadt-Dieburg übernom-

men. In den betroffenen Kommunen werden Hochwasserereignisse meist (nur) auf-

grund der vorhandenen Erfahrung der Einsatzkräfte des Bauhofs und der Feuerwehr 

bewältigt. Eine schriftliche Fixierung und Dokumentation der Alarm- und Einsatzpla-

nung im Sinne einer Detaillierung der dezentralen Hochwasserdienstordnung besteht 

in der Regel nicht. Der Erfolg der Abwehrmaßnahmen ist somit eng an Erfahrungen 

und Kenntnisse einzelner natürlicher Personen geknüpft. 

Auswertung 

 Die Dokumentation vergangener Hochwasserereignisse an der Gersprenz ist oftmals 

lückenhaft und unvollständig. Es liegen meist nur Informationen über die Wasserstände 

an den offiziellen Pegelmessstellen vor, Informationen zur Ausdehnung der Über-

schwemmungsflächen und zur Größe von Hochwasserschäden sind meist nicht oder 

nur unvollständig dokumentiert. Zudem gibt es keine zentrale Stelle, an der die vorlie-

genden Informationen gesammelt und ausgewertet werden. 

Schlussfolgerungen: 

Nach Analyse der Gefahren- und Risikokarten, der Plausibilisierung von Berechnungser-

gebnissen vor Ort und durch die Städte und Gemeinden, den Wasserverband Gersprenz-

gebiet sowie die zuständigen Wasserbehörden, Gesprächen mit dem Wasserverband 

Gersprenzgebiet und einzelnen betroffenen Städten und Gemeinden wird das Hochwas-

serrisikopotenzial für die vier Schutzgüter Mensch, Umwelt, Wirtschaft und Kultur insge-

samt als relativ gering eingeschätzt. Dabei ist jedoch zu differenzieren zwischen einem 

etwas höheren Risikopotenzial in den stärker betroffenen Städten und Gemeinden und 

einem etwas geringeren Risikopotenzial in den nur in geringem bzw. sehr geringem Um-

fang von Überschwemmungen betroffenen Städten und Gemeinden. 

Tendenziell ist von einer weiteren Verringerung des Risikopotenzials auszugehen, da der 

Wasserverband Gersprenzgebiet sowie betroffene Städte und Gemeinden aktuell bereits 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation planen bzw. durch die Ergebnisse 

der aktuellen Berechnungen diesbezügliche Überlegungen bei ihnen angestoßen werden 

konnten. Als wesentliche Erkenntnis konnte auch vermittelt werden, dass die Information 

der Bevölkerung über bestehende Gefährdungen und Hilfestellungen zur Eigenvorsorge 

wesentliche Elemente bei der Verringerung des Hochwasserrisikopotenzials darstellen. 

Vorstehende Ergebnisse der Defizitanalyse bilden eine wesentliche Grundlage für die 

Maßnahmenplanung zur weiteren Verringerung des im Einzugsgebiet der Gersprenz noch 

bestehenden Hochwasserrisikopotenzials. 

5.3 Zusammenstellung und Beschreibung der angemessenen 

Ziele für das Hochwasserrisikomanagement 

Die HWRM-RL gibt ausschließlich qualitative Vorgaben für angemessene Ziele des 

Hochwasserrisikomanagements im Hinblick auf die zu betrachtenden Schutzgüter. Dieser 

Ansatz unterscheidet sich somit grundsätzlich von der bisherigen „Dimensionierungsphi-

losophie“ bei der Auslegung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. Angemessene Ziele für 

das Hochwasserrisikomanagement lassen sich demnach nicht auf bisher gängige konven-

tionelle Schutzziele, wie den HQ100-Ausbau eines Gewässer in einer Ortslage oder die 
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HW200-Eindeichung eines Industriebetriebes beschränken. Vielmehr ist ausgehend von 

einer Risikoabwägung zu entscheiden, ob beispielsweise ein vorhandener HQ50-Ausbau 

des Gewässers ausreicht, sofern sich die Menschen dieses Schutzgrades bewusst sind 

und das verbleibende Risiko aus volkswirtschaftlichen Erwägungen heraus sowie aus 

Sicht der Betroffenen tragbar ist. Die Beschreibung angemessener Ziele für das Hoch-

wasserrisikomanagement ist daher an dieser Stelle eher generalisierend. Die in Kapitel 

5.4 beschriebenen Maßnahmenvorschläge illustrieren konkreter die Zielstellungen bzw. 

Zielerreichungen. 

Den Vorgaben des § 79 Abs. 1 WHG folgend wurde der HWRMP Gersprenz in einem 

interdisziplinären Ansatz und unter aktiver Beteiligung interessierter Stellen erstellt (siehe 

Kapitel 7). 

Gemäß den Empfehlungen der LAWA [1] umfasst ein nachhaltiges Hochwasserrisikoma-

nagement im Sinne der HWRM-RL " ... den gesamten Vorsorge-, Gefahrenabwehr- und 

Nachsorgezyklus und bezieht somit alle Phasen vor, während und nach einem Hochwas-

ser ein. In den HWRMP sollen sowohl angemessene Ziele für das Hochwasserrisikoma-

nagement festgelegt als auch Maßnahmen benannt werden, die alle Aspekte des Hoch-

wasserrisikomanagements umfassen. Laut Richtlinie soll der Schwerpunkt der angemes-

senen Ziele für das Hochwasserrisikomanagement auf der Verringerung potenzieller 

hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, 

das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten liegen." 

Der o.g. Zyklus mit seinen unterschiedlichen Phasen und Handlungsbereichen ist in Ab-

bildung 5.3 dargestellt. 

 

Abbildung 5.3: HWRM-Zyklus, Quelle: [1] 
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Ausgehend vom definierten HWRM-Zyklus werden in [1] generell vier grundlegende Ziele 

für das Hochwasserrisikomanagement genannt: 

 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisiko-

gebiet 

 Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisi-

kogebiet 

 Reduktion nachteiliger Folgen durch Maßnahmen während eines Hochwassers 

 Reduktion nachteiliger Folgen durch Maßnahmen nach einem Hochwasser 

Für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz werden im Folgenden angemessene 

Ziele für die Schutzgüter festgelegt. Diese Festlegungen wurden getroffen auf Basis der 

ermittelten Gebiete mit einem potenziell signifikantem Risiko, die wiederum abgeleitet 

wurden aus den gewonnenen Ortskenntnissen und der Auswertung der Hochwasserge-

fahren- und -risikokarten (siehe Kapitel 4.3 und 4.4). Des Weiteren wurden vorhandene 

hochwasserrelevante Unterlagen (u.a. [19], [24]) ausgewertet sowie die zuständigen und 

interessierten Stellen (u.a. Obere und Untere Wasserbehörden, Wasserverband Ger-

sprenzgebiet, Städte und Gemeinden, örtliche Feuerwehren) in den Diskussionsprozess 

mit einbezogen. 

5.3.1 Ziele bezogen auf das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ 

In Kapitel 4.4 werden die aus der wasserwirtschaftlichen Analyse gewonnenen Erkennt-

nisse zu dem auf das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ bezogenen Hochwasserrisiko 

eingehend dargelegt. Demnach ist die Bevölkerung in den meisten Ortslagen im Einzugs-

gebiet der hessischen Gersprenz in einem nur geringen Umfang betroffen. Das Hauptau-

genmerk angemessener Ziele für das Hochwasserrisikomanagement liegt somit auf der 

Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Hochwasservorsorge. Mit Blick auf die 

Risikoschwerpunkte in Babenhausen, Münster, Dieburg und Reichelsheim sind lokal aber 

auch technische Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich, um die generelle Zielset-

zung einer Reduktion der Anzahl der von Hochwasser betroffener Einwohner im Einzugs-

gebiet zu erreichen.  

Weitere Aspekte sind indirekte Effekte auf die menschliche Gesundheit, wie beispielswei-

se der Eintrag von Gefahrenstoffen im Hochwasserfall. Im Projektgebiet spielen Industrie- 

und Gewerbebetriebe diesbezüglich eine untergeordnete Rolle. Auch ist von den insge-

samt 9 Kläranlagen im Einzugsgebiet nur die Kläranlage Dieburg ab dem 100-jährlichen 

Hochwasser von Überschwemmungen betroffen. 

Weitere Ziele bezogen auf das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ im HWRMP Ger-

sprenz sind darüber hinaus: 

 Schaffung einer fundierten Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen zur Reduktion 

bestehender Risiken. 

 Reduktion bestehender und Vermeidung neuer Risiken im Vorfeld von Hochwasser-

ereignissen durch die Sicherung der Überschwemmungsflächen an den Gewässern im 

Einzugsgebiet. 

 Minimierung der Bevölkerungsanteile, die sich einer eventuellen akuten Hochwasser-

gefahr mangels ausreichender Information über die mögliche Größe der über-

schwemmten Bereiche nicht bewusst sind. Ziel ist es zudem, den Betroffenen Informa-

tionen zu Schutzmaßnahmen und Verhaltensvorsorge in Eigeninitiative bereitzustel-

len. 
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 Reduktion bestehender Risiken im Hochwasserrisikogebiet durch die Realisierung von 

effizienten lokalen Baumaßnahmen. Konkretes Ziel ist dabei, den Umfang der poten-

ziell betroffenen Einwohner weiter zu reduzieren. 

 Durch sensible, die Wirkungszusammenhänge beachtende Maßnahmenvorschläge 

die Hochwassersituation für die Unterlieger nicht zu verschärfen. Die Abminderung 

des Hochwasserrisikos im hessischen Einzugsgebiet darf insbesondere nicht zu nega-

tiven Auswirkungen auf die Bevölkerung des unterhalb gelegenen Einzugsgebietes im 

Freistaat Bayern führen (Vermeidung neuer Risiken). 

 Reduktion nachteiliger Folgen durch gezielte Ereignisnachlese nach einem Hochwas-

ser. Ziel ist die Initiierung und fortlaufende Verbesserung hochwasserbezogener Or-

ganisationsprozesse und somit die weitergehende Risikoverringerung. 

5.3.2 Ziele bezogen auf das Schutzgut „Umwelt“ 

Für die in den ermittelten Überschwemmungsgebieten liegenden Schutzgebiete (Kap. 4.4) 

sind derzeit keine nachteiligen Folgen zu erwarten. Die Ziele bezogen auf das Schutzgut 

„Umwelt“ sind deshalb eher übergeordneter Art: 

 Abgleich der Maßnahmen des Bewirtschaftungsplanes gemäß WRRL und des derzeit 

in Aufstellung befindlichen Umsetzungskonzeptes mit den Maßnahmen des Hochwas-

serschutzes sowie Erarbeitung von Ansatzpunkten zur Nutzung von Synergien. Ziel für 

das Schutzgut „Umwelt“ ist es dabei, neue und bestehende Risiken im Vorfeld von 

Hochwasserereignissen zu vermeiden bzw. zu reduzieren. 

 Reduktion von Umweltrisiken durch ggf. im Hochwasserfall austretende gefährliche 

Stoffe. 

5.3.3 Ziele bezogen auf das Schutzgut „Kulturerbe“ 

Gemäß der Analyse des Hochwasserrisikos sind im hessischen Einzugsgebiet der Ger-

sprenz zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine von Hochwasser betroffenen signifikanten 

Kulturgüter bekannt (vgl. Kap. 2.7). Somit haben die nachstehend aufgelisteten Ziele zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt präventiven Charakter. Zudem ergeben sich aus den für die 

Schützgüter „menschliche Gesundheit“ und „wirtschaftliche Tätigkeit“ definierten Zielen 

und den daraufhin abgeleiteten Maßnahmen Synergieeffekte, die den vornehmlich in 

Siedlungsflächen lokalisierten sonstigen Kulturgütern ebenfalls zugutekommen: 

 Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwassers durch Sicherstellung einer 

rechtzeitigen Information und Warnung im Hochwasserfall inkl. einer funktionierenden 

Gefahrenabwehr. 

 Durch Nutzung von Synergieeffekten zur Reduktion bestehender Risiken durch 

Schadstoffeintrag in die Gewässer (Ziel für das Schutzgut Umwelt) werden auch in 

Bezug auf sonstige Kulturgüter bestehende Risiken reduziert. Dadurch werden solche 

Kulturgüter gegen Umweltverschmutzungen besser abgesichert, die in Bezug auf rei-

ne Wasserbetroffenheit in der Vergangenheit eine gewisse Resilienz gezeigt haben. 

5.3.4 Ziele bezogen auf das Schutzgut „wirtschaftliche Tätigkeiten“ 

Die Untersuchungen zum Hochwasserrisiko (vgl. Kapitel 4.4) zeigen, dass im Einzugsge-

biet der Gersprenz nur vereinzelte wirtschaftlich genutzte Flächen (Nutzung „Industrie“) 

von Hochwasser betroffen sind. Ein wirtschaftlicher Totalausfall der gesamten Region 

kann daher bei mittleren und flächendeckenden Hochwasserereignissen (HQ100) ausge-
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schlossen werden. Dennoch sind vereinzelt kleinere Industrie-, Dienstleistungs- oder 

Handwerksbetriebe von Hochwasser betroffen. 

Somit ist es das Ziel des HWRMP Gersprenz auch in Bezug auf die „wirtschaftliche Tätig-

keit“ neue Risiken zu vermeiden bzw. vorhandene weiter zu reduzieren. Dazu sollen die 

hochwassergefährdeten Betriebe konkrete Informationen zur Gefährdung erhalten. Sie 

werden so in die Lage versetzt, weitergehende Untersuchungen zur Quantifizierung bzw. 

Erhöhung des Schutzgrades in Auftrag zu geben. Weiterhin erhalten die betroffenen Be-

triebe die Möglichkeit, ihre betriebliche Verhaltensvorsorge zu verbessern. Ziel ist somit, 

die nachteiligen Folgen für die betroffenen Betriebe im Vorfeld bzw. während eines Hoch-

wassers zu reduzieren. 

In Bezug auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten in „Mischgebieten“ wird an dieser Stelle auf 

die Beschreibung der Ziele für das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ verwiesen. 

5.4 Zusammenstellung und Beschreibung der Maßnahmen für 

das Hochwasserrisikomanagement 

Die zur Erreichung der angemessenen Ziele für das Hochwasserrisikomanagement im 

hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz vorgeschlagenen Maßnahmen werden in den 

folgenden Abschnitten zusammenfassend beschrieben. Die Maßnahmen werden dabei in 

zwei Kategorien unterschieden: 

Grundlegende Maßnahmen 

Zu dieser Kategorie zählen alle Maßnahmen, die unabhängig von einer konkret zu lokali-

sierenden Gefährdung ergriffen werden. Es handelt sich hierbei oftmals um verwaltungs-

technische oder planerische Handlungen bzw. um regelmäßig wiederkehrende Tätigkei-

ten. Ihre Umsetzung / Durchführung ist zum Teil durch gesetzliche Regelungen sowie 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften vorgegeben bzw. resultiert aus den originären Auf-

gaben der für wasserwirtschaftliche Fragestellungen zuständigen Institutionen.  

Weitergehende Maßnahmen 

Zu dieser Kategorie zählen die Maßnahmen, die ergänzend zu den grundlegenden Maß-

nahmen geplant und ergriffen werden, um die angemessenen Ziele für das Hochwasserri-

sikomanagement sehr spezifisch für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz zu errei-

chen. Sie werden nochmals unterschieden in: 

 überörtliche Maßnahmen, die sich nicht nur an der Stelle ihrer Umsetzung, sondern 

auch stromab (in Einzelfällen untergeordnet auch stromauf) gewollt oder ungewollt auf 

die Hochwasserabflussverhältnisse auswirken (können). Hierzu zählen vor allem Maß-

nahmen aus den Handlungsbereichen „Natürlicher Wasserrückhalt“ (Aktivierung von 

Retentionsräumen) und „Technischer Hochwasserschutz“ (Stauanlagen zur Hochwas-

serrückhaltung, Hochwasserschutzdeiche / -dämme, Maßnahmen im Abflussquer-

schnitt). Sie bedürfen bei einer eventuellen Weiterverfolgung auch einer überörtlichen 

Betrachtung. 

 lokale Maßnahmen, welche die örtlich ausgeprägten Hochwasserrisiken reduzieren 

sollen und sich auch nur lokal auf die Hochwasserabflussverhältnisse auswirken. Sie 
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haben deshalb einen ausgesprochenen örtlichen Bezug und sind für die Akteure vor 

Ort und die Betroffenen konkret fassbar. 

Einige Maßnahmentypen des Handlungsbereichs „Technischer Hochwasserschutz“ kön-

nen je nach dem Umfang ihrer Auswirkungen auf die Hochwasserabflussverhältnisse als 

lokale oder als überörtliche Maßnahmen betrachtet werden. Die Zuordnung eines konkre-

ten Maßnahmenvorschlags zu einer dieser beiden Kategorien kann im Rahmen der Er-

stellung des Risikomanagementplans nur qualitativ auf der Grundlage einer fachlichen 

Einschätzung erfolgen. Ein genauer Nachweis ist bei einer eventuellen weiteren Verfol-

gung dieses Vorschlags mittels wasserwirtschaftlicher Berechnungen zu führen. 

Tabelle 5.1 zeigt den hessischen Maßnahmentypenkatalog aus Abbildung 5.1 mit einer 

Zuordnung aller in ihm enthaltenen Maßnahmen zu den Kategorien „grundlegend“ und 

„weitergehend“ gemäß vorstehenden Definitionen. 

Insbesondere die weitergehenden Maßnahmen sind als Angebotsplanung des Landes 

aufzufassen. 

5.4.1 Grundlegende Maßnahmen 

Die grundlegenden Maßnahmen sind überwiegend Gegenstand der wasserwirtschaftli-

chen Praxis und somit als Mindestanforderung für das Hochwasserrisikomanagement 

anzusehen. Diese Maßnahmen und Aktivitäten gilt es auch zukünftig fortzuführen und 

dabei ggf. zu optimieren und weiter zu entwickeln. Bislang nicht oder nur in Ansätzen um-

gesetzte Maßnahmen sind von den zuständigen Stellen in ihre Überlegungen zur Hoch-

wasservorsorge einzubeziehen. 

Auf generelle Ausführungen zu den grundsätzlichen Maßnahmen aus den Handlungsbe-

reichen Flächenvorsorge, Natürlicher Wasserrückhalt, Technischer Hochwasserschutz 

und Hochwasservorsorge wird hier zugunsten eines Verweises auf die diesbezüglich aus-

führlichen Beschreibungen im Landesaktionsplan Hochwasserschutz Hessen (siehe [14]) 

verzichtet. Die grundlegenden Maßnahmen des Landes Hessen wurden bereits in Kapitel 

3.4 erläutert. Im Folgenden werden daher lediglich einige Vorschläge und Empfehlungen 

zur Aktualisierung bzw. Anpassung einzelner Maßnahmen erarbeitet. Sie leiten sich im 

Wesentlichen aus neu berechneten Überschwemmungsflächen, den Ergebnissen der 

Defizitanalyse sowie Anregungen aus der Offenlage des Hochwasserrisikomanagement-

plans ab. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Flächenvorsorge“ 

Die Maßnahmen im Handlungsbereich „Flächenvorsorge“ bringen einerseits Hochwasser-

schutzaspekte in raumwirksame Planungen ein und formulieren andererseits Anforderun-

gen an eine (hochwasser)angepasste Flächennutzung. Besonders hervorzuheben sind 

hierbei im Rahmen des HWRMP Gersprenz: 
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Tabelle 5.1: Grundlegende und weitergehende Maßnahmen im hessischen Maßnahmentypenkatalog 

Handlungsbereich: Flächenvorsorge 

Code Beschreibung Typ 
1
 

1.1  Administrative Instrumente  

1.1.1 
Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in der Raumordnung,  
Regional- u. Bauleitplanung 

g 

1.1.2 Sicherung der Überschwemmungsgebiete g 

1.1.3 Kennzeichnung von überschwemmungsgefährdeten Gebieten g 

1.1.4 Sicherung von Retentionsräumen g 

1.2 Angepasste Flächennutzung  

1.2.1 
Beratung von Land- und Forstwirtschaft zur Schaffung eines Problembewusst-
seins 

g 

1.2.2 
Umsetzung einer angepassten Flächennutzung in der Land- und Forstwirt-
schaft 

g 

1.2.3 Umsetzung einer angepassten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung g 

1.2.4 Bereitstellung von Flächen für Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung g 

 

Handlungsbereich: Natürlicher Wasserrückhalt 

Code Beschreibung Typ 
1
 

2.1  Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung  

2.1.1 Renaturierung von Gewässerbett und Uferbereich w,l 

2.1.2 Änderung von Linienführung und Gefälleverhältnissen w,ü/l 

2.1.3 Ausweisung von Gewässerrandstreifen g 

2.1.4 Förderung einer naturnahen Auenentwicklung g 

2.1.5 Modifizierte extensive Gewässerunterhaltung g 

2.1.6 Entsiegelung von Flächen g 

2.2 Reaktivierung von Retentionsräumen  

2.2.1 Rückbau eines Deiches w,ü 

2.2.2 Rückverlegung eines Deiches w,ü 

2.2.3 Absenkung oder Schlitzung eines Deiches w,ü 

2.2.4 Beseitigung einer Aufschüttung w,ü 

2.2.5 Anschluss einer retentionsrelevanten Geländestruktur (z. B. Altarme, etc.) w,ü 
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Tabelle 5.1: Grundlegende und weitergehende Maßnahmen im hessischen Maßnahmentypenkatalog (Forts.) 

Handlungsbereich: Technischer Hochwasserschutz 

Code Beschreibung Typ 
1
 

3.1  Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung  

3.1.1 Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens w,ü 

3.1.2 Anlegen eines Polders w,ü 

3.1.3 
Sanierung bzw. Erweiterung einer vorhandenen Rückhalteanlage 
(Talsperre, HRB, Polder) 

w,ü 

3.1.4 
Optimierung der Stauraumbewirtschaftung einer vorhandenen Rückhalteanla-
ge (Talsperre, HRB, Polder) 

w,ü 

3.2 Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler HW-Schutz  

3.2.1 Bau eines Schutzbauwerkes (Deich, Damm oder Hochwasserschutzmauer) w,ü/l 

3.2.2 
Ertüchtigung eines vorhandenen Schutzbauwerkes (Deich, Damm oder Hoch-
wasserschutzmauer) 

w,ü/l 

3.2.3 Einsatz eines mobilen (stationären) Hochwasserschutzsystems w,ü/l 

3.2.4 Gewährleistung von Binnenentwässerung und Rückstauschutz w,l 

3.3 Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung der Abflusskapazität  

3.3.1 Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnittes im Siedlungsraum w,ü/l 

3.3.2 Beseitigung einer Engstelle w,ü/l 

3.3.3 Gewässerausbau im Siedlungsraum w,ü/l 

3.3.4 Bau und Ertüchtigung eines Umleitungsgerinnes w,l 

3.4 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen  

3.4.1 Regenwassermanagement g 

3.4.2 Ausbau einer kommunalen Rückhalteanlage (z. B. Stauraumkanal) w,l 

3.4.3 
HW-angepasste Optimierung einer Entwässerungsanlage (z. B. Grobrechen, 
Rückstauklappe, etc.) 

w,l 

3.5 Objektschutz  

3.5.1 Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken w,l 

3.5.2 
Objektschutz an einer Infrastruktureinrichtung (z. B. Verkehrsknoten, Schalt- 
und Verteileranlage, etc.) 

w,l 

3.6 Sonstige Maßnahmen  

3.6.1 Optimierung der Stauraumbewirtschaftung gestauter Flusssysteme w,ü 

3.6.2 Schutz vor Druck- und Grundwasser w,l 
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Tabelle 5.1: Grundlegende und weitergehende Maßnahmen im hessischen Maßnahmentypenkatalog (Forts.) 

Handlungsbereich: Hochwasservorsorge 

Code Beschreibung Typ 
1
 

4.1  Bauvorsorge  

4.1.1 Hochwasserangepasstes Planen und Bauen g 

4.1.2 Hochwasserangepasster Umgang mit wassergefährdenden Stoffen g 

4.2 Risikovorsorge  

4.2.1 
Finanzielle Vorsorge durch Rücklagen und Versicherungen (Elementarscha-
densversicherung) 

g 

4.3 Informationsvorsorge  

4.3.1 
Verbesserung der Verfügbarkeit aktueller hydrologischer Messdaten (Nieder-
schlags- und Abflussdaten) 

g 

4.3.2 Optimierung des übergeordneten Hochwasserwarn- und meldedienstes g 

4.3.3 Erweiterung der Hochwasservorhersage g 

4.4 Verhaltensvorsorge  

4.4.1 Ortsnahe Veröffentlichung der Gefahren- und Risikokarten g 

4.4.2 Weitergehende Förderung der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit g 

4.5 Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr  

4.5.1 Aufstellung bzw. Optimierung von Alarm- und Einsatzplänen g 

4.5.2 Katastrophenschutzmanagement g 

4.5.3 Sammlung und Auswertung von Erfahrungen bei Hochwasserereignissen g 

1
 Kategorie des Maßnahmentyps: 

g: grundlegende Maßnahme 
w,ü: weitergehende Maßnahme, Wirkung überörtlich 
w,l: weitergehende Maßnahme, Wirkung lokal 
w,ü/l: weitergehende Maßnahme, Wirkung überörtlich oder lokal 

 

Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in Raumordnung, Regional- und Bauleitplanung 

Bei der Aufstellung von Regional- bzw. Bauleitplänen sollte potentiellen Gefährdungen 

durch Stofffreisetzungen aus Gewerbebetrieben im Hochwasserfall dahingehend Rech-

nung getragen werden, dass relevante Betriebe nur in hochwasserfreien, unter bestimm-

ten Voraussetzungen auch in hochwassergeschützten Bereichen, angesiedelt werden 

dürfen. Entsprechende Nutzungsbeschränkungen sollten in die Pläne aufgenommen wer-

den. Bei einer Aktualisierung bereits bestehender Regional- bzw. Bauleitpläne sollte vor 

dem Hintergrund der aus den Hochwassergefahrenkarten bekannten Gefährdungssituati-

on auch geprüft werden, ob bauliche Sicherungsmaßnahmen vorzugeben sind. 
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Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

Die wasserrechtliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten dient neben der Ver-

meidung einer Abfluss- bzw. Hochwasserverschärfung insbesondere auch der Verringe-

rung des Schadenspotenzials, dem Schutz der Gewässerauen mit ihrer Flora und Fauna 

sowie dem Boden- und Grundwasserschutz. Im Staatsanzeiger für das Land Hessen sind 

die Gewässer und Gewässerabschnitte aufgeführt, für die nach § 13 Abs. 2 Satz 1 HWG 

in der Fassung vom 19.11.2007, (GVBl. I S 792) Überschwemmungsgebiete für ein min-

destens 100-jährliches Hochwasser festzusetzen sind. Die davon betroffenen Gewässer 

im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz sind in Tabelle 3.2 (Kapitel 3.4.1) zusam-

mengestellt. 

Daraus geht hervor, dass für die drei genannten Gewässerabschnitte der Gersprenz und 

ihrer Nebengewässer (Richerbach, Semme und Fischbach) Überschwemmungsgebiete 

HQ100 per Rechtsverordnung festgesetzt wurden. Als erstes erfolgte die Festsetzung für 

die Semme im Jahre 1999. Für den Richerbach wurde in 2005 das Überschwemmungs-

gebiet per Rechtsverordnung festgesetzt. 

Zur Erstellung der Hochwassergefahrenkarten wurden u.a. die Überschwemmungsflächen 

beim 100-jährlichen Hochwasser mittels 2D-Wasserspiegellagenberechnung neu berech-

net. Diese Flächen weichen zum Teil erheblich von dem durch Rechtsverordnung festge-

setzten Überschwemmungsgebiet der Gersprenz ab. Im Hinblick auf eine zielgerichtete 

Flächenvorsorge aber auch vor dem Hintergrund der bestehenden Nutzungseinschrän-

kungen innerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete wird empfohlen, die festge-

setzten Überschwemmungsgebiete vor dem Hintergrund der aktuellen Berechnungser-

gebnisse zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 

Umsetzung einer angepassten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

Aktivitäten in diesem Bereich sollten auch auf die Umsetzung einer den Hochwasserge-

fahren angepassten Gewerbe- und Industrieentwicklung abzielen. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Natürlicher Wasserrückhalt“ 

Die Maßnahmen des Handlungsbereiches „Natürlicher Wasserrückhalt“ werden weitge-

hend durch das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL abgedeckt. Dieses 

sieht für den Zeitraum 2009 bis 2015 sowie darüber hinaus (Fristverlängerung) an den 

Gewässern des hessischen Einzugsgebietes der Gersprenz zahlreiche Renaturierungs-

maßnahmen vor, die als weiteren wichtigen Nebeneffekt grundsätzlich positiven Einfluss 

auf das Hochwasserabflussverhalten haben. Für das Einzugsgebiet der Gersprenz sieht 

das Maßnahmenprogramm die Bereitstellung von Flächen (undifferenziert) entlang sämt-

licher WRRL-relevanten Gewässer vor. Die Gesamtlänge der zu planenden Strecken be-

trägt dabei rd. 57 km (verteilt auf einen Maßnahmenraum von rd. 136 km). Diese Flächen 

bilden als Entwicklungskorridor die Voraussetzung für eine nachfolgende eigendynami-

sche Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen. Dabei weist das 

Maßnahmenprogramm eine zu beplanende Strecke von rd. 60 km (verteilt auf einen Maß-

nahmenraum von rd. 144 km) aus. An der Gersprenz und der Semme sind teilweise be-

reits Maßnahmen umgesetzt worden.  

 

 



Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz - Kurzfassung Kapitel 5 

Seite 63 

Tabelle 5.2: Anzahl und Länge der im Maßnahmenprogramm 2009 - 2015 gem. WRRL enthaltenen Maß-

nahmen im hessischen Einzugsgebiet der Gersprenz mit Relevanz für den Hochwasserabfluss  

Maßnahmenart des Maßnahmenprogramms gem. WRRL für 

das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz 

Maßnahmenraum 

[km²] 

zu beplanende 

Gewässerlänge 

[km] 

Bereitstellung von Flächen 136 57 

Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen 144 60 

Aktuell wird im Auftrag des Wasserverbands Gersprenzgebiet eine Umsetzungsplanung 

gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie für das Einzugsgebiet der Gersprenz erstellt [28].  

Darin werden die für die nächsten 5 Jahre vorrangig durchzuführenden Maßnahmen zur 

Renaturierung bzw. Verbesserung der natürlichen Entwicklung der Gersprenz und ihrer 

Nebengewässer sowie Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit der 

Gewässer für aquatische Lebewesen identifiziert. Nach Vorlage des Entwurfs wird dieser 

mit den Mitgliedskommunen und Vertretern der Betroffenen besprochen und abgestimmt, 

bevor er verabschiedet wird. 

Die Maßnahmen der Umsetzungsplanung sollten auch im Hinblick auf möglichst positive 

Auswirkungen auf die Hochwasserabflussverhältnisse ausgewählt werden. Durch die Trä-

gerschaft des Wasserverbands ist sichergestellt, dass diese möglichen Synergien in der 

Umsetzungsplanung Berücksichtigung finden. 

Generell besteht die Möglichkeit, die WRRL-Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffen z.B. bedingt durch Maßnahmen des techni-

schen Hochwasserschutzes heranzuziehen. Durch eine aufeinander abgestimmte Pla-

nung und Umsetzung können zudem Synergieeffekte bei der Planung sowie beim Bau 

erzielt werden. 

Die Umsetzungsplanung ist auch eine Angebotsplanung des Wasserverbands Gersprenz-

gebiet für seine Mitgliedskommunen und somit für maßgebliche Akteure des Hochwasser-

risikomanagements vor Ort. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Technischer Hochwasserschutz“ 

Unter die grundlegenden Maßnahmen im Handlungsbereich des Technischen Hochwas-

serschutzes fallen die Maßnahmen zum Rückhalt von Niederschlagswasser aus bebauten 

Gebieten (Regenwassermanagement) mittels Mulden und Mulden-Rigolen-Systemen, 

Zisternen, Gründächern. In Kombination mit der Entsiegelung von Flächen (Handlungsbe-

reich Natürlicher Wasserrückhalt) wird damit dezentral eine ausgeglichene Wasserfüh-

rung unterstützt. Die Maßnahmen müssen durch die Kommunen entsprechend initiiert 

(Informationen an die Grundeigentümer), geregelt (z.B. über die Gebühren von Oberflä-

chenwasser und Abwasser) sowie in der Bauleitplanung festgeschrieben werden. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Hochwasservorsorge“ 

Der Schwerpunkt der grundlegenden Maßnahmen im HWRMP Gersprenz liegt auf dem 

Ausbau der Hochwasservorsorge. In diesem Kontext sind vorgesehen: 
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Verbesserung der Verfügbarkeit aktueller hydrologischer Messdaten 

Aktuell können über das hessische Onlineportal WISKI, welches zentral vom HLUG be-

trieben wird, aktuelle Wasserstände und Durchflüsse von den online angeschlossenen 

Pegeln sowie Niederschlagsdaten abgerufen werden. Darüber hinaus werden die jeweili-

gen Hochwasserwarnstufen angezeigt. Ziel ist es, dieses Angebot in den kommenden 

Jahren weiter zu ergänzen und auf dem neuesten technischen Stand zu halten. 

Optimierung des übergeordneten Hochwasserwarn- und -meldedienstes 

Durch einen weiteren Landespegel im Oberlauf der Gersprenz können wichtige Informati-

onen für die Hochwasserfrühwarnung und die Gefahrenabwehr gewonnen werden. Es 

sollte daher geprüft werden, ob die Einrichtung eines solchen Pegels generell möglich ist 

und an welcher Stelle er sinnvoll angeordnet werden könnte. 

Erweiterung der Hochwasservorhersage 

Seit dem 25. Oktober 2010 werden die Ergebnisse aus dem operationellen Vorher-

sagebetrieb der Hochwasservorhersagezentrale Hessen des HLUG im Internet bereitge-

stellt (siehe Kapitel 3.4.4). Die damit verbundenen Vorhersagemöglichkeiten sollen zu-

künftig weiter verfeinert und in ein zentral einzurichtendes Hochwasserportal eingebunden 

werden. 

Veröffentlichung der Gefahren- und Risikokarten 

Das Land Hessen strebt neben dem Internet-Viewer für die Hochwasserrisikomanage-

mentpläne die Erstellung eines zentralen Hochwasserportals an. Hierdurch werden alle 

Informationen des Planes jedermann zur Verfügung gestellt. Die festgesetzten Über-

schwemmungsgebiete, auch an den Nebengewässern, stehen schon jetzt im „Geoportal 

Hessen“ zur Verfügung und werden stetig aktualisiert. 

Darüber hinaus ist beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) vorge-

sehen, über die HLUG-Homepage unter anderem die Gefahrenflächen und auch die fest-

gesetzten Überschwemmungsgebiete als WMS-Dienst bereit zu stellen. 

Weitergehende Förderung der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Zur weitergehenden Förderung des Hochwasserbewusstseins werden die Ergebnisse des 

HWRMP Gersprenz in einem Faltblatt allgemein verständlich zusammengefasst und an 

die interessierte Öffentlichkeit verteilt.  

Neben der allgemeinen Information der interessierten Öffentlichkeit sollte auch eine ge-

zielte Information von Industrie- und Gewerbebetrieben im Hinblick auf bestehende unmit-

telbare (Überschwemmungen) und mittelbare (z.B. Ausfall der Stromversorgung, Unpas-

sierbarkeit von Zufahrtswegen) Hochwassergefahren sowie baulichen und betrieblichen 

Möglichkeiten zu ihrer Minimierung erfolgen. Schwerpunkte einer solchen unter Berück-

sichtigung ortspezifischer Besonderheiten durchzuführenden Information sollten dabei die 

IVU-Betriebe und die VAwS-relevanten Betriebe sein.  

Aufstellung bzw. Optimierung von Alarm- und Einsatzplänen 

Die Defizitanalyse hat gezeigt, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg zwar über eine 

Hochwasserdienstordnung verfügt, die darin enthaltenen Maßnahmen aber mit den Was-

serständen des aus dem Hochwassermeldedienst genommenen Pegels Groß-Bierbau 
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verknüpft sind. Beim Odenwaldkreis gibt es keine Hochwasserdienstordnung für den in 

seinem Zuständigkeitsbereich gelegenen Oberlauf der Gersprenz. Der Hochwassermel-

dedienst wird hier vom Landkreis Darmstadt-Dieburg mit übernommen. Bei den Städten 

und Gemeinden schließlich besteht in der Regel keine schriftlich dokumentierte Alarm- 

und Einsatzplanung. 

Vor diesem Hintergrund werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Anpassung der Hochwasserdienstordnung des Landkreises Darmstadt-Dieburg an 

den als Ersatz für den Pegel Groß-Bieberau errichteten Pegel Wersau. 

 Aufstellung einer Hochwasserdienstordnung für den Oberlauf der Gersprenz beim 

Odenwaldkreis. 

 Erstellung bzw. Aktualisierung vorhandener (z.B. anhand der Hochwassergefahrenkar-

ten, Erfahrungen aus den Hochwassern der jüngeren Vergangenheit) Alarm- und Ein-

satzpläne bei den von Hochwasser betroffenen Kommunen im Einzugsgebiet der Ger-

sprenz.  

In die aufzustellenden bzw. zu aktualisierenden Alarm- und Einsatzpläne sollten auch die 

unter den weitergehenden überörtlichen Maßnahmen empfohlenen Maßnahmen des Ka-

tastrophenschutzmanagements (Sperrung von Straßen mit überörtlicher Bedeutung im 

Hochwasserfall) aufgenommen werden. 

Darüber hinaus sollte eine Abstimmung mit den Alarm- und Einsatzplänen der durch 

Hochwasser gefährdeten Industrie- und Gewerbebetriebe erfolgen. 

Katastrophenschutzmanagement 

In das Katastrophenschutzmanagement sollten auch die Industrie- und Gewerbebetriebe 

einbezogen werden, die über eine Werksfeuerwehr verfügen. Diese kann mit ihren Spezi-

alkenntnissen oftmals wichtige Informationen geben bzw. geeignete Schutzmaßnahmen 

effizient umsetzen. 

Sammlung und Auswertung von Erfahrungen bei Hochwasserereignissen  

Neben den prioritären Aufgaben der Gefahrenabwehr- und -bewältigung ist die aussage-

kräftige Erfassung und Dokumentation der jeweiligen Wasserstände und Überflutungsflä-

chen wichtig bei der Vermeidung zukünftiger Hochwasserrisiken und -schäden. 

Eine solche Erfassung erfolgt bislang nicht systematisch und konsequent. Um dies zu 

verbessern, könnten entsprechende Erfassungsbögen oder eine Mustergliederung für 

einen Hochwasserbericht vorbereitet und bei den Kommunen sowie den relevanten In-

dustrie- und Gewerbebetrieben vorgehalten werden. Die einzelnen Hochwasserberichte 

könnten für ein Gesamtbild des Hochwassers vom Wasserverband Gersprenzgebiet zu-

sammen getragen und archiviert werden.  

5.4.2 Weitergehende Maßnahmen für das Einzugsgebiet 

Ergänzend zu den unter Kapitel 5.4.1 aufgeführten grundlegenden Maßnahmen werden 

nachfolgend weitergehende - überörtliche bzw. lokale - Maßnahmen für das Einzugsge-

biet vorgeschlagen. Beide Untergruppen zielen auf die Minimierung konkret zu verorten-

der Gefährdungen beim 100-jährlichen Hochwasser ab, unterscheiden sich gemäß Defini-

tion jedoch in der (potentiellen) Reichweite ihrer Auswirkungen auf das Hochwasserab-

flussgeschehen. Betrachtet werden alle Gebäude und Objekte innerhalb oder am Rande 
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der berechneten und von den Wasserbehörden, dem Wasserverband Gersprenzgebiet 

und den Kommunen plausibilisierten 100-jährlichen Überschwemmungsflächen. 

Die überörtlichen Maßnahmen bedürfen bei einer eventuellen Weiterverfolgung auch ei-

ner überörtlichen Betrachtung. Als zuständige Stelle für ihre Umsetzung käme daher der 

Wasserverband Gersprenzgebiet in Betracht. 

Die lokalen Maßnahmen zielen auf die Abminderung lokaler Betroffenheiten. Sie können 

losgelöst von den Akteuren des Hochwasserrisikomanagements vor Ort umgesetzt wer-

den. 

Im Rahmen der Maßnahmenplanung können die weitergehenden Maßnahmen nur skiz-

ziert werden, weil die Datengrundlage des HWRMP einen ausgearbeiteten Lösungsvor-

schlag nicht erlaubt und dies auch nicht Zielsetzung eines HWRMP ist. Eine konkrete De-

tailplanung ist somit weiteren Planungsschritten vorbehalten. 

Die weitergehenden Maßnahmen sind in der Übersichtstabelle im Anhang bzw. den Maß-

nahmensteckbriefen zusammen gestellt und bewertet. Die Maßnahmen mit ihren wesent-

lichen Kenndaten sind ebenfalls im Geoportal Hessen abrufbar. Im Folgenden werden 

daher lediglich die wesentlichen Aussagen zusammengefasst. 

5.4.2.1 Weitergehende überörtliche Maßnahmen 

Die im Folgenden empfohlenen weitergehenden überörtlichen Maßnahmen stammen aus 

den Handlungsbereichen „Natürlicher Wasserrückhalt“, „Technischer Hochwasserschutz 

und „Hochwasservorsorge“. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Natürlicher Wasserrückhalt“ 

Reaktivierung von Retentionsräumen  

Das Retentionskataster Hessen ist eine Sammlung von Auenbereichen, in denen mit ge-

ringem technischen Aufwand (z.B. Absenkung von Uferverwallungen oder uferbegleiten-

den Wegen, Anhebung der Hochwasserstände durch einfache Gewässereinbauten) bei 

Hochwasser zusätzlicher Retentionsraum aktiviert werden kann. Für das hessische Ein-

zugsgebiet der Gersprenz werden dort insgesamt 3 potenzielle Standorte ausgewiesen, 

die bei einem 100-jährlichen Ereignis zu einer Abminderung des Hochwasserabflusses 

beitragen können: 

 Feldweg zwischen Groß-Bieberau und Brensbach  

(Gersprenz, RKH-Maßnahmen 247619000/01 und 247619000/02), 

 Wiesenbereich oberhalb der Hornsmühle  

(Gersprenz, RKH-Maßnahme 247617100/01), 

 Schafbrückenweg vor Babenhausen  

(Lache, RKH-Maßnahmen 247685000/01 und 247685000/02) 

Im Bereich des zwischen Groß-Bieberau und Brensbach vorgeschlagenen Standorts wur-

de zwischenzeitlich der Rückhalteraum Groß-Bieberau realisiert. Der potenzielle Standort 

am Schafbrückenweg vor Babenhausen liegt im Bereich der dort vorgesehenen Hoch-

wasserrückhaltung Lache (s. hierzu auch die Ausführungen unter „Stauanlagen zur Hoch-

wasserrückhaltung“ im Handlungsbereich „Technischer Hochwasserschutz“). 
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Der Wiesenbereich oberhalb der Hornsmühle in Brensbach ist bereits heute bei Hoch-

wasser großflächig überschwemmt. Größere Retentionseffekte ließen sich aufgrund der 

ungünstigen Speicherinhaltslinie nur bei deutlich größeren Einstauhöhen erreichen. Zu-

dem bestehen einige signifikante potentielle Nutzungskonflikte, auf die bereits im Retenti-

onskataster hingewiesen wird. Vor diesem Hintergrund wird dieser potentielle Standort 

des Retentionskatasters hier lediglich der Vollständigkeit halber nachrichtlich übernom-

men, in der Maßnahmenplanung des Hochwasserrisikomanagementplans wird er nicht 

weiter verfolgt. 

Maßnahmen des Handlungsbereiches „Technischer Hochwasserschutz“ 

Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung  

Gemäß den Ausführungen in Kapitel 3.4.3 ist im Einzugsgebiet noch der Bau folgender 

Hochwasserrückhaltungen vorgesehen: 

 Hochwasserrückhaltebecken Herrensee am Fischbach (in Bau), 

 Hochwasserrückhaltebecken Wächtersbach bei Groß-Umstadt (in Bau), 

 Hochwasserrückhaltebecken Richerbach bei Groß-Umstadt (Konzept), 

 Hochwasserrückhaltebecken Lache bei Babenhausen (Konzept), 

 Hochwasserrückhaltebecken Semme bei Otzberg-Lengfeld (Konzept). 

Die noch vorgesehenen Hochwasserrückhaltebecken Herrensee, Wächtersbach, Richer-

bach und Semme werden in die Maßnahmenplanung des Hochwasserrisikomanagement-

plans übernommen.  

Für das vorgesehene Hochwasserrückhaltebecken Lache ist die Situation differenzierter 

zu betrachten. Gemäß aktuellen Überlegungen soll es auf ein 25-jährliches Hochwasser 

ausgelegt werden. Die aktuellen Berechnungen zeigen, dass der Bereich Ziegelhütten-

straße in Babenhausen beim 100-jährlichen Hochwasser großflächig von Ausuferungen 

der Lache überschwemmt wird. Das oberhalb gelegene Rückhaltebecken Lache würde 

hiervor nicht schützen. Um diesen Teil von Babenhausen auch beim 100-jährlichen 

Hochwasser zu schützen, bedarf es örtlicher Hochwasserschutzmaßnahmen in Form von 

Deichen oder Dämmen (s.u.). Werden diese jedoch errichtet, bedarf es keines Hochwas-

serrückhaltebeckens Lache zum Schutz vor einem 25-jährlichen Hochwasser mehr. Diese 

wechselseitigen Abhängigkeiten sind bei zukünftigen Überlegungen zum Schutz der Be-

bauung von Babenhausen vor Ausuferungen der Lache zu bedenken. 

Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler Hochwasserschutz 

Beim 100-jährlichen Hochwasser sind u.a. in Babenhausen, Münster, Dieburg und Groß-

Bieberau größere Bereiche überschwemmt. Zur Beseitigung dieser Betroffenheiten wird 

der Bau linearer Schutzanlagen (Deiche, Dämme, Mauern; Maßnahmentypcode 3.2.1) 

empfohlen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um (Zahlenangaben in Klammern be-

zeichnen die laufende Nummer des zugehörigen Maßnahmensteckbriefs): 

 Babenhausen (Bereich Ziegelhüttenstraße, lfd. Nr. 5),  

 Münster (Ortskern, Feldstraße, lfd. Nr. 18 u. 19),  

 Dieburg (Stadtkern, lfd. Nr. 25). 

Aufgrund der Größe der durch diese vorgeschlagenen Maßnahmen geschützten Bereiche 

ist mit ihrer Umsetzung auch ein größerer Verlust an Retentionsraum verbunden und        
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– gemäß aktueller Einschätzung – auch eine Abflussverschärfung für die Unterlieger nicht 

auszuschließen. Im Zuge einer planerischen Konkretisierung sind daher diesbezügliche 

Untersuchungen durchzuführen und ggf. ergänzende Kompensationsmaßnahmen zu be-

trachten. 

Beseitigung einer Engstelle 

In Beerfurth (Stadt Reichelsheim) wird beim 100-jährlichen Hochwasser infolge der zu 

geringen Abflussleistung der Gersprenz an einer Wehranlage oberhalb der Brückenstraße 

ein größerer Teil der im Talgrund liegenden Ortsbebauung überschwemmt. Zur Verbesse-

rung der Situation wird die Beseitigung dieser Engstelle (Maßnahmentypcode 3.3.2) vor-

geschlagen (lfd. Nr. 53). 

Aufgrund des mit der Maßnahme voraussichtlich verbundenen Eingriffs sind im Zuge ei-

ner planerischen Konkretisierung Untersuchungen im Hinblick auf die Größe des entste-

henden Retentionsraumverlusts und die Auswirkungen auf die Hochwasserabflüsse 

durchzuführen, ggf. sind ergänzende Kompensationsmaßnahmen zu betrachten. 

Maßnahmen des Handlungsbereichs „Hochwasservorsorge“ 

Abweichend von der generellen Zuordnung von Maßnahmen der Hochwasservorsorge zu 

den grundlegenden Maßnahmen sind im Folgenden spezielle Maßnahmenvorschläge aus 

diesem Handlungsbereich den weitergehenden, überörtlichen Maßnahmen zugeordnet. 

Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr 

Beim 100-jährlichen Hochwasser sind mehrere Straßen mit überörtlicher Bedeutung auf 

zum Teil größeren Abschnitten überschwemmt. Zur Verringerung des damit einhergehen-

den Hochwasserrisikos wird die Sperrung dieser Straßenabschnitte im Hochwasserfall als 

eine dem Katastrophenschutzmanagement zuzurechnende Maßnahme (Maßnahmen-

typcode 4.5.2) empfohlen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Straßenabschnitte 

(Zahlenangaben in Klammern bezeichnen die laufende Nummer des zugehörigen Maß-

nahmensteckbriefs): 

 Landesstraße L 3116 (Bouxwillerstraße) in Babenhausen (lfd. Nr. 8), 

 Kreisstraße K 183 (Hergershäuser Straße) in Sickenhofen (lfd. Nr. 13), 

 Kreisstraße K 183 in Hergershausen in Richtung Gruppenwasserwerk Dieburg (lfd. Nr. 

15), 

 Zubringer zur B 45 (Munastraße) in Münster (lfd. Nr. 21), 

 Landesstraße L 3115 in Klein-Zimmern (lfd. Nr. 33), 

 Landesstraße L 3413 in Spachbrücken (Lfd. Nr. 35), 

 Kreisstraße K 119 in Reinheim (lfd. Nr. 40), 

 Kreisstraße K 75 in Nieder-Kainsbach (lfd. Nr. 48). 

Parallel wird der Maßnahmenvorschlag „Straßensperrung im Hochwasserfall“ zur Auf-

nahme in die zu erstellenden bzw. zu aktualisierenden Alarm- und Einsatzpläne Hoch-

wasser (Maßnahmentypcode 4.5.1) der betroffenen Kommunen empfohlen. Hierbei ist 

auch festzulegen, wer die Sperrung dieser Straßen anordnet und wer sie umsetzt. Vorläu-

fig wird davon ausgegangen, dass dies innerorts durch die betroffene Kommune, außer-

orts durch die zuständige Straßenmeisterei erfolgt. 
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5.4.2.2 Weitergehende lokale Maßnahmen 

Die im Rahmen des HWRMP Gersprenz vorgeschlagenen weitergehenden lokalen Maß-

nahmen stammen ausschließlich aus dem Handlungsbereich „Technischer Hochwasser-

schutz“. Überwiegend sind es kleine Maßnahmen zum Schutz einzelner Objekte. 

Unter die Kategorie der weitergehenden lokalen Maßnahmen fallen dem Grunde nach 

auch Maßnahmen aus der in Aufstellung befindlichen Umsetzungsplanung gemäß EU-

Wasserrahmenrichtlinie für das Einzugsgebiet der Gersprenz. Die Maßnahmen der Um-

setzungsplanung sind bislang jedoch noch nicht festgelegt, so dass hier auch keine wei-

tergehenden Angaben möglich sind. Bei der anstehenden Auswahl der Maßnahmen sollte 

jedoch auf Synergien mit Aspekten des Hochwasserschutzes und –rückhalts geachtet 

werden. Da der Wasserverband Gersprenzgebiet Träger der Umsetzungsplanung und 

gleichzeitig zuständig für den Hochwasserschutz im Gersprenzeinzugsgebiet ist, beste-

hen hierfür gute Voraussetzungen.  

Maßnahmen des Handlungsbereichs „Technischer Hochwasserschutz“ 

Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler Hochwasserschutz 

Beim 100-jährlichen Hochwasser werden Teile des Ortskerns von Reichelsheim über-

schwemmt. Zur Beseitigung dieser Betroffenheit wird der Bau einer linearen Schutzanlage 

(Deiche, Mauern, mobile Elemente; Maßnahmentypcode 3.2.1) empfohlen (Lfd. Nr. 59). 

Aufgrund der sehr komplexen Abflussverhältnisse in Reichelsheim bedarf die Planung 

dieser Maßnahme einer detaillierten hydraulischen Dimensionierung. Hierbei ist zu beach-

ten, dass durch die Hochwasserfreilegung des Ortskerns und der damit verbundenen An-

stiege der Hochwasserstände die Betroffenheit der rechtsseitigen Bebauung zunehmen 

könnte. Dies wäre dann durch ergänzende Maßnahmen zu kompensieren. 

Nach aktueller Einschätzung wird sich die Hochwasserfreilegung des Ortskerns von Rei-

chelsheim nur lokal auf die Hochwasserabflussverhältnisse auswirken. Größere Reten-

tionsraumverluste sind damit nicht verbunden; eine Verschärfung der Hochwasserabflüs-

se und damit eine Vergrößerung der Betroffenheit der Unterlieger ist nicht zu befürchten. 

Beseitigung einer Engstelle 

Oberhalb von Reichelsheim ufert die Gersprenz beim 100-jährlichen Hochwasser auf die 

Bundesstraße B 38 / B47 aus, nach rd. 75 m fließt das Wasser wieder zurück in die Ger-

sprenz. Ursache für diese Ausuferung ist ein zu gering dimensionierter Durchlass in der 

hier einmündenden Kreisstraße K 77. Um die Überströmung der Bundesstraße zu ver-

hindern, wird die Beseitigung dieser Engstelle (Maßnahmentypcode 3.3.2) vorgeschlagen 

(lfd. Nr. 61). Dies könnte im Rahmen der aktuell von Hessen Mobil – Straßen- und Ver-

kehrsmanagement Darmstadt geplanten Sanierung des Einmündungsbereichs der K 77 

erfolgen. 

Aufgrund der nur kleinräumigen Ausuferungen auf die B 38 / B 47 wirkt sich die Beseiti-

gung dieser Engstelle nur räumlich eng begrenzt aus. Retentionsraumverluste oder eine 

Abflussverschärfung für die Unterlieger werden daraus nicht entstehen.  
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Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken 

Über die mit den bisherigen Maßnahmenvorschlägen behandelten großflächigeren in-

nerörtlichen Betroffenheiten hinaus liegen insbesondere im Bereich der Ortsrandlagen 

einzelne Wohn- und Nebengebäude, kleinere Gebäudeensembles oder Gewerbebetriebe 

innerhalb oder am Rand der 100-jährlichen Überschwemmungsfläche. Eine detaillierte 

Untersuchung einer daraus ggf. resultierenden Betroffenheit ist im Rahmen des HWRMP 

Gersprenz nicht möglich. Die Aufnahme dieser Gebäude und Betriebe in die Maßnah-

menplanung erfolgt deshalb mit dem Hinweis, dass die aus den berechneten Über-

schwemmungsflächen abgeleitete Betroffenheit vor Ort noch zu überprüfen ist. Zum 

Schutz der betroffenen Gebäude und Betriebe werden Objektschutzmaßnahmen (Maß-

nahmentypkategorie 3.5.1) empfohlen. Die genaue Ausgestaltung des Objektschutzes ist 

unter Berücksichtigung der örtlichen Situation in einem nachfolgenden Schritt festzulegen. 

Hierbei kann auch der Einsatz mobiler Hochwasserschutzsysteme in die Überlegungen 

einbezogen werden. 

Mittels Objektschutzmaßnahmen werden Betroffenheiten sehr kleinräumig, idealerweise 

am Objekt selbst, beseitigt. Größere Retentionsraumverluste oder negative Auswirkungen 

auf die Hochwasserabflussverhältnisse sind mit ihnen daher nicht verbunden. 

Auf weitergehende Ausführungen zu den einzelnen Maßnahmenvorschlägen wird an die-

ser Stelle zugunsten eines Verweises auf die Übersicht der Einzelmaßnahmen im Anhang 

sowie die Maßnahmensteckbriefe im Anhang des separat vorliegenden Maßnahmenbe-

richts verzichtet. Erwähnt werden soll an dieser Stelle nur, dass rd. 70 % der Maßnah-

menvorschläge für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz auf die Maßnahmentyp-

kategorie Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken entfallen (Tabelle 5.3). 

Die Zuständigkeit für die Umsetzung von Objektschutzmaßnahmen liegt bei den jeweili-

gen Eigentümern der betroffenen Gebäude. Sofern bauliche Maßnahmen durchgeführt 

werden sollen, ist aber eine Abstimmung mit der Kommune und der Unteren Wasserbe-

hörde bei der Kreisverwaltung erforderlich, ggf. bedarf es auch einer wasserrechtlichen 

Genehmigung. 

Objektschutz an einer Infrastruktureinrichtung 

Beim 100-jährlichen Hochwasser werden folgende Infrastruktureinrichtungen teilweise 

überschwemmt: 

 Gruppenwasserwerk Dieburg und zwei zugehörige Brunnen, 

 Kläranlage Dieburg. 

Zu ihrem Schutz werden Objektschutzmaßnahmen (Maßnahmentypkategorie 3.5.2) emp-

fohlen. Die Ausgestaltung des Objektschutzes ist unter Berücksichtigung der örtlichen 

Situation in einem nachfolgenden Schritt festzulegen. Wie auch bei den Objektschutz-

maßnahmen für Gebäude und Bauwerke sind auch hier keine größeren Retentionsraum-

verluste oder negative Auswirkungen auf die Hochwasserabflussverhältnisse zu erwarten. 

Tabelle 5.3 gibt eine zusammenfassende Übersicht über die weitergehenden Maßnahmen 

(überörtlich bzw. lokal) getrennt nach Maßnahmengruppe /-typ. 
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Tabelle 5.3: Zusammenstellung der weitergehenden Maßnahmen nach Maßnahmengruppe/-typ 

Maßnahmengruppe / -typ Anzahl Prozent [%] 

Natürlicher Wasserrückhalt 

2.1 Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung Maßnahmen aus Umsetzungsplanung 

Gersprenz werden übernommen 

Technischer Hochwasserschutz 

3.2.1 Bau eines Schutzbauwerks 5 7,9 

3.3.2 Beseitigung einer Engstelle 2 3,2 

3.5.1 Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken 46 73,0 

3.5.2 Objektschutz an einer Infrastruktureinrichtung 2 3,2 

Hochwasservorsorge 

4.5.2 Katastrophenschutzmanagement 8 12,7 

Summe: 63 100,0 

5.4.3 Wirkungsanalyse 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse werden die bei Umsetzung der vorgeschlagenen wei-

tergehenden Maßnahmen (überörtlich und lokal) zu erwartenden Auswirkungen auf die 

zwei Wirkungskomponenten Hochwasserrisiko für die Schutzgüter und Hochwasserab-

fluss qualitativ abgeschätzt und beurteilt. Ziel dieser Analyse ist es, die entsprechenden 

Effekte vorausschauend anhand wasserwirtschaftlichen Sachverstands nach einem ein-

heitlichen Bewertungsschema einzuschätzen.  

Dazu wird ein Bewertungsschema mit folgenden qualitativen Bewertungsstufen gewählt: 

 sehr positive Wirkung, 

 positive Wirkung, 

 keine Wirkung, 

 negative Wirkung und 

 sehr negative Wirkung. 

Ergänzend können die Bewertungen noch mit dem Hinweis bzw. der Einschränkung ver-

mutlich versehen werden. In diesen Fällen ist für eine sichere Beurteilung eine Detailun-

tersuchung erforderlich, die über den Rahmen und die Planungstiefe des vorliegenden 

HWRMP hinausgeht.  

Die der Wirkungsanalyse zugrunde gelegten Kriterien und Überlegungen sind nachfol-

gend für die beiden oben genannten Wirkungskomponenten erläutert. 

Hochwasserrisiko für die Schutzgüter 

Maßnahmen, die das Hochwasserrisiko der vier Schutzgüter vergrößern (negative oder 

sehr negative Wirkung) werden nicht empfohlen. Bei einzelnen Maßnahmenvorschlägen 

aus dem Handlungsbereich „technischer Hochwasserschutz“ kann beim gegenwärtigen 

Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich über eine mit ihnen einherge-
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hende Abflussverschärfung negativ auf die Situation der Unterlieger auswirken. Diese 

Maßnahmenvorschläge gehören zu den Maßnahmentypen 

 Bau eines Schutzbauwerks (z.B. Deich, Maßnahmentypkategorie 3.2.1), 

 Beseitigung einer Engstelle (Maßnahmentypkategorie 3.3.2). 

Bei der Erläuterung der Maßnahmenvorschläge in 5.4.2 wurde in diesen Fällen darauf 

hingewiesen, dass bei den weiteren Planungsschritten für diese Maßnahmen ihre mögli-

chen Auswirkungen auf die Unterlieger zu untersuchen sind und bei Bedarf ergänzende 

Maßnahmen zur Kompensation dieser Auswirkungen ergriffen werden. Bei der hier 

durchzuführenden Bewertung der Auswirkungen auf das Hochwasserrisiko der Schutzgü-

ter wird unterstellt, dass eventuelle negative Auswirkungen durch Kompensationsmaß-

nahmen ausgeglichen werden, der negative Wirkungsaspekt also entfällt. Bei der Bewer-

tung wird diese Annahme durch den Zusatz „vermutlich“ kenntlich gemacht. 

Eine positive (oder sehr positive) Wirkung wird angenommen, wenn durch Umsetzung der 

Maßnahmen das Wohl der Allgemeinheit verbessert wird oder potentielle Gefährdungen 

durch (unbeabsichtigten) Austrag von Schadstoffen verringert werden. Maßnahmen, die 

nur das Risiko einzelner Betroffener verringern, nicht aber dem Wohl der Allgemeinheit 

dienen (z. B. Objektschutz für einzelne Gebäude), werden hinsichtlich der Wirkung auf 

das Hochwasserrisiko in der Regel mit „keine Wirkung“ oder „vermutlich keine Wirkung“ 

bewertet. Maßnahmen des Katastrophenschutzmanagements werden hinsichtlich ihrer 

Wirkung generell positiv angenommen. 

Eventuelle negative Auswirkungen auf das Schutzgut „Umwelt“ sind in einer zusätzlichen 

Umweltprüfung zu bewerten. 

Hochwasserabfluss 

Auch im Hinblick auf die Bewertung der Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss gilt, 

dass keine Maßnahmen empfohlen werden, die den Abfluss vergrößern, d.h. negative 

oder sehr negative Auswirkungen auf diese hydrologische Größe haben.  

Rückhaltemaßnahmen wirken sich im Sinne einer Verringerung der Hochwasserscheitel 

stets positiv auf den Hochwasserabfluss aus. Die Auswirkungen der den Typkategorien 

3.2.1 und 3.3.2 zugehörigen Maßnahmenvorschläge auf den Hochwasserabfluss lassen 

sich ohne rechnerischen Nachweis nur schwer einschätzen. Liegen sie am Rand von 

Überschwemmungsflächen, dürfte ihre Auswirkung nur gering sein, werden durch sie da-

gegen ganze Fließwege abgeschnitten oder großflächige Ausuferungen verhindert, kön-

nen sie sich dagegen stärker auswirken. Vor diesem Hintergrund wird wie bei der Bewer-

tung der Auswirkungen auf das Hochwasserrisiko davon ausgegangen, dass eventuelle 

abflussverschärfende Wirkungen durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen aus-

geglichen werden. Kenntlich gemacht wird diese Annahme durch die Bewertungen „(o)“, 

d.h. „vermutlich keine Wirkung, Detailuntersuchung erforderlich“ bzw. „(-)“, d.h. „vermutlich 

negative Wirkung, Detailuntersuchung erforderlich“. 

Schließlich wird davon ausgegangen, dass sich Objektschutzmaßnahmen nicht oder nur 

sehr untergeordnet auf den Hochwasserabfluss auswirken. Nachweise hierüber werden 

als nicht erforderlich angesehen. 

Die Notation der Wirkungsanalyse, wie sie in den Maßnahmensteckbriefen Verwendung 

findet, ist aus Abbildung 5.4 ersichtlich. Zur Erleichterung einer ersten Groborientierung in 

den Steckbriefen wurde dabei neben der Symbolisierung und der Kurzbeschreibung auch 
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eine farbliche Kennzeichnung vorgenommen. Eine insgesamt positive Wirkungseinschät-

zung wird grün, eine negative Wirkung rot hervorgehoben. 

++ sehr positive Wirkung o keine Wirkung

(++) vermutlich sehr positive Wirkung (o) vermutlich keine Wirkung

+ positive Wirkung - negative Wirkung

(+) vermutlich positive Wirkung (-) vermutlich negative Wirkung

-- sehr negative Wirkung

(--) vermutlich sehr negative Wirkung
 

Abbildung 5.4: Legende der Wirkungsanalyse 

Obgleich die Maßnahmen auf der Ebene des HWRMP nur relativ grob skizziert werden, 

erlaubt die hier vorgenommene Wirkungsanalyse eine grundsätzliche und übersichtliche 

Einschätzung und Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Den Planungsträgern 

liefert sie Informationen zur Relevanz und Priorisierung von Maßnahmen, so dass bei 

vielversprechenden Maßnahmen weitere Untersuchungen bzw. in Einzelfällen die direkte 

Umsetzung angegangen werden kann. 

Die meisten Bewertungen werden in weiterführenden Planungen und Detailuntersuchun-

gen dennoch zur konkretisieren sein. Eine zusammenfassende Auswertung der durchge-

führten Wirkungsanalyse für die Maßnahmen ist Tabelle 5.4 zu entnehmen. Sie verdeut-

licht die besondere Maßnahmenstruktur im Einzugsgebiet der Gersprenz. Durch die 

überwiegende Zahl der Objektschutzmaßnahmen dominiert bei beiden Wirkungskompo-

nenten die Bewertung „keine Wirkung“. Hieraus darf aber nicht der Schluss gezogen wer-

den, dass die empfohlenen Maßnahmen keine Verringerung des Hochwasserrisikos für 

die Schutzgüter bewirken, es überwiegt lediglich die aus Sicht des Wohls der Allgemein-

heit neutral zu wertende Verbesserung für den Einzelnen. 

5.4.4 Aufwand und Vorteil 

Der mit den vorgeschlagenen Maßnahmen verbundene Aufwand und die zu erwartenden 

Vorteile werden auf Basis einer mehrstufigen Skala qualitativ bewertet. Ein wesentlicher 

Grund hierfür ist der sehr übergeordnete Planungsansatz des HWRMP. Die Maßnahmen 

werden nicht soweit konkretisiert und an die spezifischen lokalen Gegebenheiten ange-

passt, dass individuelle und genaue Kosten- oder Nutzenbetrachtungen möglich wären. 

Der gewählte qualitative Ansatz zur Beurteilung von Aufwand und Vorteil bietet die Grund-

lage, auf der Basis weiterführender wasserwirtschaftlicher Planungen und Nachweise zu 

den jeweiligen Hochwasserschutzwirkungen Nutzen-Kosten-Analysen anzustellen. Vo-

raussetzung dafür ist jedoch, dass die im HWRMP Gersprenz vorgeschlagenen Maßnah-

men durch die örtlichen potenziellen Planungsträger vertieft untersucht werden. 

Die bei der Bearbeitung des HWRMP Gersprenz gewählte Perspektive zur Abschätzung 

von „Aufwand“ und „Vorteil“ ist in erster Linie eine volkswirtschaftliche. Dabei wird der 

grob geschätzte monetäre Aufwand, der durch die Allgemeinheit aufzubringen ist, dem 

Vorteil gegenübergestellt, wie dieser sich aus der Reduzierung des Risikopotenzials für 

das Land bzw. die Risikoschwerpunkte des Einzugsgebietes ergibt. Aufwand und Vorteil 

müssen für die öffentliche Hand oder den einzelnen Betroffenen in einem vertretbaren 

und ausgewogenen Verhältnis stehen. 
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Tabelle 5.4: Ergebnis der Wirkungsanalyse für alle weitergehenden Maßnahmen des HWRMP Gersprenz 

qualitative Bewertungsstufe Wirkung auf 

Hochwasser-

risiko 

Hochwasser-

abfluss 

sehr positive Wirkung ++ 4,8 % - 

vermutlich sehr positive Wirkung  

(Detailuntersuchung erforderlich) 

(++) - - 

positive Wirkung + 38,1 % - 

vermutlich positive Wirkung 

(Detailuntersuchung erforderlich) 

(+) - - 

keine Wirkung o 57,1 % 88,9 % 

vermutlich keine Wirkung 

(Detailuntersuchung erforderlich) 

(o) - 1,6 % 

negative Wirkung - - - 

vermutlich negative Wirkung 

(Detailuntersuchung erforderlich) 

(-) - 9,5 % 

sehr negative Wirkung -- - - 

vermutlich sehr negative Wirkung 

(Detailuntersuchung erforderlich) 

(--) - - 

Summe: 100,0 % 100,0 % 

Eine Schieflage würde durch diese Betrachtung zwangsläufig dann angezeigt, wenn sich 

bei absehbar hohem finanziellem Aufwand für die öffentliche Hand bzw. das Land Hessen 

lediglich geringe Vorteile ergäben. In einem solchen Fall wäre beispielsweise auf den Bau 

eines HRB für wenige Betroffene zu verzichten und der Schwerpunkt der Schadensver-

meidung auf Objektschutz oder individuelle Verhaltensvorsorge zu legen. Solche Überle-

gungen lassen sich also aus dem Vergleich des zunächst unabhängig abgeschätzten 

„Aufwand“ bzw. „Vorteils“ ableiten. 

Die Abschätzung von Aufwand und Vorteil hinsichtlich der Realisierung von Maßnahmen 

zum Hochwasserschutz ist also wie die Wirkungsanalyse ein Instrument, um zum jetzigen 

Zeitpunkt eine Bewertung oder auch Priorisierung einer Anzahl von Einzelmaßnahmen 

vornehmen zu können. Folglich wird, wie obiges Beispiel zeigt, eine vorgeschlagene Maß-

nahme, die eine positive Wirkung auf das Schutzziel hat, jedoch mit hohem Aufwand zur 

Realisierung verbunden ist, unter Umständen nicht bevorzugt weiter verfolgt werden. Die 

Abschätzung von Aufwand und Vorteil erfolgt nach den Klassifizierungen 

 sehr groß, 

 groß, 

 mäßig, 

 gering und 

 sehr gering. 



Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz - Kurzfassung Kapitel 5 

Seite 75 

Ergänzt wird diese Wertung wieder durch die fallbezogene Einschränkung vermutlich, um 

darauf hinzuweisen, dass bei Maßnahmen, bei denen zum jetzigen Zeitpunkt und der vor-

handenen Planungstiefe keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden können, Detail-

untersuchungen notwendig sind. Eine detaillierte Definition der einzelnen Bewertungs-

klassen kann der Dokumentation der Maßnahmenplanung entnommen werden. Die der 

Bewertung zugrunde gelegten Kriterien und Überlegungen sind nachfolgend erläutert. 

Aufwand 

Der Aufwand zur Umsetzung der von der Anzahl her dominierenden Objektschutzmaß-

nahmen wird konservativ mit „vermutlich mäßig (Detailuntersuchung erforderlich)“ bewer-

tet. Eine genauere Bewertung ist aufgrund der im Einzelfall nicht bekannten Betroffenheit 

und der vor Ort bestehenden Möglichkeiten zu ihrer Verringerung aktuell nicht möglich. 

Der Aufwand zur Umsetzung der anderen vorgeschlagenen Maßnahmen aus dem Hand-

lungsbereich „Technischer Hochwasserschutz“ (Maßnahmentypencodes 3.2.1, 3.3.2) wird 

individuell anhand des derzeitigen Kenntnisstandes über den Umfang der Maßnahmen 

und der örtlichen Situation festgelegt. Die Einschätzungen reichen von gering bis sehr 

groß, sind in der Regel aber durch Detailuntersuchungen zu untermauern. Der Aufwand 

zur Umsetzung der Maßnahmen des Katastrophenschutzmanagements (Sperrung von 

Straßen im Hochwasserfall) wird generell als gering angesetzt. 

Vorteil 

Maßnahmen, die nur eine Reduktion des Hochwasserrisikos einzelner Betroffener bewir-

ken werden hinsichtlich ihres Vorteils mit „mäßig“ bewertet. Maßnahmen, die dem Wohl 

der Allgemeinheit dienen, werden hinsichtlich des mit ihrer Umsetzung verbundenen Vor-

teils mit „groß“ oder „sehr groß“ bewertet. 

Die Symbolisierung von Aufwand und Vorteil erfolgt analog zu obigen Ausführungen zur 

Wirkungsanalyse durch die Zeichengebung „+“ und „-“ sowie der farblichen Unterlegung 

(rot - negativ, grün - positiv) nach den dargestellten Legenden in Abbildung 5.5. 

Legende Aufwand:

++ sehr großer Aufwand o mäßiger Aufwand

(++) vermutlich sehr großer Aufwand (o) vermutlich mäßiger Aufwand

+ großer Aufwand - geringer Aufwand

(+) vermutlich großer Aufwand (-) vermutlich geringer Aufwand

Legende Vorteil:

++ sehr großer Vorteil o mäßiger Vorteil

(++) vermutlich sehr großer Vorteil (o) vermutlich mäßiger Vorteil

+ großer Vorteil - geringer Vorteil

(+) vermutlich großer Vorteil (-) vermutlich geringer Vorteil

 

Abbildung 5.5: Legenden zur Abschätzung von Aufwand und Vorteil 

Analog zur Wirkungsanalyse werden für die vorgeschlagenen weitergehenden Maßnah-

men im direkten Vergleich die individuellen Einschätzungen zum Aufwand und Vorteil in 

den Maßnahmensteckbriefen aufgelistet. 
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Eine Auswertung der insgesamt 63 Einzelmaßnahmen im hessischen Einzugsgebiet der 

Gersprenz ergibt die in Tabelle 5.5 dargelegte Aufteilung zur qualitativen Einschätzung 

von Aufwand und Vorteil im zuvor erläuterten Sinne. 

Aufgrund der anteilmäßig deutlich überwiegenden Objektschutzmaßnahmen und der für 

diese gewählten Bewertungen dominiert beim Aufwand die Bewertungsstufe „vermutlich 

mäßig“ mit einem Anteil von rd. 74 %, beim Vorteil die Bewertungsstufe „mäßig“ mit einem 

Anteil von rd. 57 %. Hinsichtlich des Aufwandes sind weitere rd. 13 % der Maßnahmen 

mit „gering“ bewertet. Die Umsetzung der verbleibenden rd. 13 % ist mit einem (vermut-

lich) hohen bis sehr hohen Aufwand verbunden. Es handelt sich hierbei um die den Typ-

kategorien 3.2.1 und 3.3.2 zuzurechnenden Maßnahmenvorschläge. Große oder sehr 

große Vorteile sind mit der Umsetzung von rd. 43 % der Maßnahmenvorschläge verbun-

den. Es handelt sich hierbei um die Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung der betroffe-

nen größeren Innerortsbereiche, um die Maßnahmen des Katastrophenschutzmanage-

ments aber auch um Objektschutzmaßnahmen für öffentliche Einrichtungen, Infrastruktur-

einrichtungen oder Gewerbetriebe. 

Festzuhalten bleibt, dass die Maßnahmen mit einem hohen Aufwand bei der Umsetzung 

auch mit einem großen Vorteil verbunden sind. Zudem gibt es zahlreiche Maßnahmen, 

die bei einem geringen bzw. (konservativ angenommen) vermutlich mäßigen Aufwand 

einen großen Vorteil mit sich bringen. Insgesamt besteht also ein positives Verhältnis zwi-

schen Aufwand und Vorteil bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Unterstellt man, dass die meisten Objektschutzmaßnahmen vermutlich mit einem gerin-

gen Aufwand umgesetzt werden können und sie für die unmittelbaren Betroffenen einen 

durchaus großen Vorteil mit sich bringen, stellt sich die Bilanz zwischen Aufwand und 

Vorteil der vorgeschlagenen Maßnahmen noch positiver dar. 

Tabelle 5.5: Generelle Einschätzung zum Aufwand und zum Vorteil  

qualitative Bewertungsstufe Aufwand 
prozentualer Anteil 

Vorteil 
prozentualer Anteil 

gering / kein - 12,7 % - 

vermutlich gering (-) - - 

mäßig o - 57,1 % 

vermutlich mäßig (o) 74,5 % - 

groß + 4,8 % 35,0 % 

vermutlich groß (+) 3,2 % - 

sehr groß ++ 4,8 % 7,9 % 

vermutlich sehr groß (++) - - 

Summe: 100,0 % 100,0 % 
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5.4.5 Priorisierung 

Die weitergehenden Maßnahmen (überörtlich und lokal) werden auf Grundlage einer drei-

stufigen Skala in Prioritätsstufen eingeordnet (Tabelle 5.6).  

Tabelle 5.6: Definition von Prioritätsstufen 

Definition von Prioritätsstufen 

Prioritätsstufe Erläuterung 

Vorzug 1. Priorität 

Ergänzung  2. Priorität 

Prüfen Keine Priorität 

Die Prioritätsstufe „Vorzug“ erhalten dabei in der Regel Maßnahmen, die zur Verringerung 

der Hochwassergefährdung von Siedlungsbereichen, Infrastrukturanlagen (z.B. Wasser-

werke, Kläranlagen) beitragen bzw. die Sperrung von Straßen mit überörtlicher Bedeu-

tung als Teil des Katastrophenschutzmanagements. Mit „Ergänzung“ werden Maßnahmen 

eingestuft, die zur Minimierung größerer Betroffenheiten von Gebäudekomplexen, größe-

ren Einzelgebäuden oder Gewerbebetrieben beitragen. Die Mehrzahl der Maßnahmen-

vorschläge wird hinsichtlich der Priorität mit „Prüfen“ bewertet, da es sich hier vermutlich 

um vom Umfang her untergeordnete Betroffenheiten handelt oder nur einzeln stehende 

Gebäude oder Nebengebäude betroffen sind. Bezogen auf den Maßnahmentyp handelt 

es sich hierbei überwiegend um Objektschutzmaßnahmen. Diese Bewertung bezieht sich 

aber nur auf die Umsetzung der (im Einzelnen noch festzulegenden) Maßnahme. Die In-

formation der Eigentümer über das bestehende Hochwasserrisiko sollte unabhängig da-

von zeitnah erfolgen. 

Tabelle 5.7 gibt eine zusammenfassende Übersicht über die weitergehenden Maßnahmen 

(überörtlich bzw. lokal) getrennt nach ihrer Prioritätsstufe.  

Tabelle 5.7: Zusammenstellung der weitergehenden Maßnahmen nach Prioritätsstufe 

Prioritätsstufe Anzahl Prozent 

[%] 

Vorzug 1. Priorität 17 27,0 

Ergänzung 2. Priorität 10 15,9 

Prüfen Keine Priorität 36 57,1 

Summe: 63 100,0 

5.4.6 Maßnahmensteckbriefe – Übersicht der Einzelmaßnahmen 

Für die auf der Grundlage der Hochwassergefahrenkarten und der Gespräche mit den 

zuständigen Vertretern der betroffenen Kommunen, des Wasserverbands Gersprenzge-

biet sowie der Wasserbehörden erarbeiteten Vorschläge weitergehender Maßnahmen zur 

Minimierung des Gefährdungspotentials bei einem 100-jährlichen Hochwasser werden 

Maßnahmensteckbriefen erstellt. 
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In der Regel erhält jeder Maßnahmenvorschlag einen eigenen Steckbrief. Lediglich wenn 

innerhalb eines Stadtteils / einer Ortsgemeinde mehrere Einzelmaßnahmen des gleichen 

Maßnahmentyps in räumlicher Nähe zueinander empfohlen werden, werden diese in ei-

nem gemeinsamen Steckbrief behandelt. Die Inhalte der Steckbriefe sind nachfolgend 

anhand des in Abbildung 5.6 dargestellten Musters erläutert. 

Zunächst wird jede Maßnahme einem Handlungsbereich und Maßnahmentyp nach Kapi-

tel 5.4.1 und 5.4.2 zugeordnet (Angabe des Codes und der verbalen Bezeichnung). Da-

rauf folgt die Identifikation der Maßnahme mittels (fortlaufender) Maßnahmennummer und 

Bezeichnung. Diese Angaben dienen auch zur Identifikation der betreffenden Maßnahme 

in den Übersichtstabellen im Anhang. 

In den beiden nächsten Zeilen des Steckbriefs wird die Hochwassersituation kurz be-

schrieben sowie die zur Verringerung der Betroffenheit empfohlene Maßnahme erläutert. 

Daran anschließend wird der Maßnahme entsprechend der dreistufigen Skala aus Kap. 3 

eine Priorität zugewiesen. Die nächste Zeile enthält den aktuellen Stand der Überlegun-

gen zu der Maßnahme („Planungsstand“) sowie die Angabe, ob die Maßnahme im Zu-

sammenhang mit dem Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-

richtlinie steht. Die Angabe in „Quelle“ beschreibt die Herkunft der Empfehlung und die 

Angabe unter „Kartenblatt“ das Blatt der Hochwassergefahrenkarte, in der der Maßnah-

menbereich dargestellt ist. Unter „Kontakt“ ist der primäre Ansprechpartner für die Maß-

nahme genannt, der nach folgenden Kriterien festgelegt wurde: 

 für alle größeren baulichen Maßnahmen (insbesondere der Kategorie 3.2.1) der Was-

serverband Gersprenzgebiet, 

 für alle Objektschutzmaßnahmen als erste Anlaufstelle die zuständigen kommunalen 

Stellen,  

 für Maßnahmen des Katastrophenschutzmanagements (Sperrung von Straßen im 

Hochwasserfall) die Ordnungsämter der Kommunen (innerörtlicher Sperrungen) bzw. 

die Straßenmeistereien (außerörtliche Sperrungen). 

Auf die Angabe der aktuell bei den genannten Organisationen zuständigen Ansprechpart-

ner wird verzichtet, da die Dauerhaftigkeit dieser Angabe nicht sichergestellt ist. Die Ei-

gentümer betroffener privater Gebäude werden aus Datenschutzgründen grundsätzlich 

nicht als Kontaktpersonen benannt. 

Der nächste Teil des Steckbriefs zeigt das Ergebnis der Maßnahmenbewertung im Hin-

blick auf die Kriterien „Auswirkungen auf das Hochwasserrisiko“, „Auswirkungen auf den 

Hochwasserabfluss“, „Aufwand bei der Umsetzung“ sowie „Vorteil durch die Umsetzung“. 

Diese Bewertungen sind auch in den Übersichtstabellen im Anhang enthalten. Die Vorge-

hensweise der Bewertung sowie die allgemeinen Grundlagen für die Maßnahmenbewer-

tung sind in der als separater Bericht vorliegenden Maßnahmenplanung enthalten. 

Bei einem Großteil der Maßnahmen handelt es sich um Objektschutzmaßnahmen an Ein-

zelgebäuden oder Gebäudekomplexen. Die Zuständigkeit für die Umsetzung dieser Maß-

nahmen liegt beim Eigentümer. Die Aufgabe der Kommunen besteht hier in der Informati-

on der Eigentümer über die bestehende Hochwassergefährdung und ggf. der Beratung 

über Möglichkeiten des Objektschutzes. Der Aufwand hierfür wird als „gering“ gemäß der 

Skala in Kapitel 5.4.4 bewertet. In den Steckbriefen findet sich an der betreffenden Stelle 

meist aber das Symbol „(o)“, das für „vermutlich mäßig, Detailuntersuchung erforderlich“ 

steht. Diese Bewertung bezieht sich auf den mit der Umsetzung der Maßnahmen durch 

den Eigentümer verbundenen Aufwand. Da dieser stark von den örtlichen Bedingungen 
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abhängt, kann er im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementplans nicht besser ein-

geschätzt werden. 

3 

3.2.1 

Technischer Hochwasserschutz 

Bau eines Schutzbauwerks 

Maßn.-Nr. 18 Hochwasserschutz Ortskern Münster 

Beschreibung Zwischen Dammstraße und Frankfurter Straße ufert die Gersprenz beim 

100-jährlichen Hochwasser an mehreren Stellen rechtsseitig aus. Die aus-

geuferten Abflussanteile fließen durch den Ortskern ab, überwinden die 

Frankfurter Straße und setzen ihren Fließweg bis an den östlichen Rand der 

Bebauung fort, wo sie wieder in einen der Gersprenz zufließenden Graben 

eintreten.  

Empfehlung Bau einer rd. 330 m langen Verwallungen entlang der Gersprenz zur Verhin-

derung der Ausuferungen in die Bebauung.  

(Die genaue Länge der Verwallung ist in einer Detailuntersuchung zu ermitteln.) 

Prioritätsstufe Vorzug 

Planungsstand Vorschlag WRRL nein 

Quelle Darstellung in HWGK Kartenblatt G-05 

Kontakt Wasserverband Gersprenzgebiet, c/o Landratsamt Odenwaldkreis 

Michelstädter Straße 12, 64711 Erbach /Odw. 

Bewertung 

HW-Risiko HW-Abfluss Aufwand Vorteil 

++ (-) + ++ 

Grafik 

 

Abbildung 5.6: Muster eines Maßnahmensteckbriefs 
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Abgeschlossen wird jeder Steckbrief durch eine Abbildung, in der die jeweilige Maßnahme 

vor dem Hintergrund des Orthofotos verortet ist. In dieser Abbildung sind auch die 100-

jährliche Überschwemmungsfläche sowie die Überschwemmungsgrenze des 10-jährli-

chen Hochwassers dargestellt. Liegt eine Maßnahme innerhalb eines Natura 2000-Ge-

biets oder eines Naturschutzgebiets, wird dies durch Angabe des betreffenden Schutzge-

bietsnamens in der Abbildung des Maßnahmensteckbriefs vermerkt. 

Eine Übersicht aller weitergehenden Maßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen. Die 

tabellarischen Aufstellungen fassen Klassifizierung, Wirkungsanalyse sowie Bewertung 

von Aufwand und Vorteil dieser Maßnahmen zusammen. Der besseren Übersichtlichkeit 

wegen erfolgt dies getrennt für die einzelnen Kommunen beginnend an der Grenze zu 

Bayern entgegen der Fließrichtung. 

Für weitergehende Informationen zu jeder Maßnahme wird auf die in einem separaten 

Bericht vorliegende Maßnahmenplanung und die ebenfalls dort enthaltenen Maßnahmen-

steckbriefe verwiesen. 

5.5 Bezug zur Wasserrahmenrichtlinie und Vorgehensweise bei 

der Koordination der HWRM-RL mit der WRRL 

Das Wasserhaushaltsgesetz gibt in § 80 vor, die Umsetzungen der WRRL und der 

HWRM-RL miteinander zu koordinieren. Insbesondere sind die Maßnahmen aus der Um-

setzung der WRRL bei der Erstellung der Hochwassergefahren- und -risikokarten zu be-

rücksichtigen und die HWRMP mit den zukünftigen Überprüfungen und Anpassungen der 

Bewirtschaftungspläne der WRRL zu koordinieren. Analoges gilt nach § 79 WHG für die 

Einbeziehung der interessierten Öffentlichkeit. 

Im Handlungsbereich „Natürlicher Wasserrückhalt“ sind Defizite vorhanden, die im Rah-

men der Bearbeitung des Hessischen Maßnahmenprogramms zur Umsetzung der Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) vermindert werden können. Es wird empfohlen, dass die Er-

gebnisse der Umsetzungsplanung gemäß WRRL für die Gersprenz mit dem vorliegenden 

HWRMP abgestimmt werden und im Rahmen der Fortschreibung des HWRMP die Maß-

nahmen der WRRL im HWRMP dokumentiert werden. In den Maßnahmensteckbriefen 

des HWRMP sind Maßnahmen mit Auswirkungen auf die WRRL gekennzeichnet. Diese 

sollten in die weiteren Planungsprozesse zur WRRL integriert werden. 

5.6 Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Für einen HWRMP ist nach § 16a Absatz 2 HWG in Verbindung mit § 14b Abs.1 Nr. 1 und 

der Anlage 3 Nr. 1.4 des UVPG zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 eine stra-

tegische Umweltprüfung durchzuführen. 

Zentrales Element der Strategischen Umweltprüfung ist der Umweltbericht. Im Umweltbe-

richt werden nach § 14g des UVPG die bei Durchführung des HWRMP voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 des UVPG genannten 

Schutzgüter sowie vernünftige Alternativen entsprechend den Vorgaben des § 14g UVPG 

ermittelt, beschrieben und bewertet. 
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Damit wird gewährleistet, dass aus der Durchführung von Plänen und Programmen resul-

tierende Umweltauswirkungen bereits bei der Ausarbeitung und vor der Annahme der 

Pläne bzw. Programme berücksichtigt werden. 

Der Umweltbericht zur SUP ist als gesonderter Band Bestandteil des HWRMP Gersprenz. 

Als Vorlage diente gemäß den Vorgaben der hessischen Wasserwirtschaftsverwaltung 

der Umweltbericht zum HWRMP Fulda.  

Bestandteil des Umweltberichts ist eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusam-

menfassung, aus der nachstehend die Zusammenfassung zu den voraussichtlich erhebli-

chen Umweltauswirkungen übernommen wird. 

5.6.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Tabelle 5.8 fasst die Umweltauswirkungen der Maßnahmen zusammen. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Mensch sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ergeben 

sich bei allen im HWRMP vorgeschlagenen Maßnahmengruppen wegen der Vermei-

dungs- und Schutzwirkung vor Hochwasser positive bis sehr positive Umweltauswirkun-

gen. Die Vermeidung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschliche Ge-

sundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten stellt ein Ziel des 

Hochwasserrisikomanagementplans dar.  

In Bezug auf die Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind im 

Wesentlichen die Wirkungen auf den Hochwasserabfluss und die Wirkungen auf den öko-

logischen Gewässerzustand ausschlaggebend.  

Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung sind ein eigenständiges Umweltziel des 

Schutzgutes Wasser. Für dieses Teilziel werden bei allen Maßnahmengruppen entspre-

chend der grundsätzlichen Zielrichtung des HWRMP positive bis sehr positive Umwelt-

auswirkungen erreicht.  

Beim technischen Hochwasserschutz stehen diesen positiven Wirkungen bei der Maß-

nahmengruppe Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung jedoch sehr negative Auswir-

kungen auf den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer gegenüber, so dass sich 

hinsichtlich des Schutzgutes Wasser eine indifferente Gesamtwirkung ergibt. Insgesamt 

können jedoch bei den überwiegenden Maßnahmengruppen erhebliche negative Wirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser ausgeschlossen werden. Konkrete Vorschläge für die 

Maßnahmengruppe Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung sind im Einzugsgebiet der 

Gersprenz über die bereits bestehenden Überlegungen hinaus nicht enthalten.  

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt sind ebenfalls beim Hand-

lungsbereich Technischer Hochwasserschutz erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-

ten. Hier wirkt sich vor allem die Flächeninanspruchnahme für Deiche und Dämme nega-

tiv aus. Unter Berücksichtigung von eingriffsminimierenden Maßnahmen ist jedoch insge-

samt nur mit geringen negativen Umweltauswirkungen zu rechnen, die nach derzeitigem 

Kenntnisstand als kompensierbar beurteilt werden können. 

Beim Schutzgut Boden wirkt sich die Flächeninanspruchnahme durch den Bau von Dei-

chen und Dämmen (Handlungsbereich Technischer Hochwasserschutz) negativ aus. Po-

tenziell positive Wirkungen sind bei den Maßnahmengruppen Angepasste Flächennut-

zung sowie Bauvorsorge zu erwarten, da hierbei die natürliche Entwicklung von Auenbö-

den gefördert wird. 
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Das Landschaftsbild ist bei Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes negativ 

betroffen. Auf eine landschaftliche Einbindung von Deichen und Dämmen sollte in der 

weitergehenden Planung besonders geachtet werden. 

Beim Klima liegen geringere Auswirkungen vor. Negative Wirkungen können allenfalls 

durch Kaltluftstau vor Stauanlagen und Deichen / Dämmen auftreten.  

Bei der Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen liegen für die einzelnen Maßnahmen-

gruppen meist positive Umweltauswirkungen vor. Auf der Ebene des HWRMP sind die 

Wirkungen einiger Maßnahmengruppen des Technischen Hochwasserschutzes nicht ein-

deutig zu bewerten. Hier können den positiven Wirkungen des Hochwasserschutzes teils 

negative Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt, Boden, Wasser, Klima / Luft und Landschaft gegenüber stehen.  

Die Bewertung der Maßnahmen erfolgt unter der Prämisse, dass die in den Umweltsteck-

briefen aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung negativer Umwelt-

auswirkungen umgesetzt werden. Zielkonflikte können z.B. mit den Schutzzielen und 

Schutzzwecken von ökologisch bedeutsamen Gebieten oder mit den Anliegen des Denk-

malschutzes auftreten. In diesem Falle sind abgestimmte Lösungen zwischen Wasser-

wirtschaft und Natur-, Boden-, Denkmalschutz bzw. anderen Sachgebieten zu erarbeiten, 

die den jeweiligen Umweltzielen möglichst umfassend gerecht werden. 

Für die einzelnen Maßnahmen kann sich aufgrund von Art und Umfang der geplanten 

Vorhaben bzw. infolge der Betroffenheit von Schutzgebieten eine Erfordernis für weitere 

Umweltprüfungen ergeben. So schreibt das UVPG für Deiche, Dämme sowie Stauanla-

gen sowie für allgemeine Gewässerausbaumaßnahmen eine allgemeine bzw. standortbe-

zogene Vorprüfung des Einzelfalls vor. Sind Natura 2000-Gebiete betroffen - z.B. das 

FFH-Gebiet „6319-302 Oberläufe der Gersprenz“ - ist zudem eine FFH-Vorprüfung erfor-

derlich. Dabei sind im Besonderen die negativen Umweltauswirkungen im Hinblick auf die 

Schutzziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebensräume zu untersuchen. 

Die Beurteilung der weitergehenden Maßnahmen in Anhang 2 des Umweltberichts stellt 

eine raumbezogene Konkretisierung der Beurteilung der Maßnahmengruppen dar. Hier-

bei wird insbesondere die Lage der Maßnahmen in Bezug zu Schutzgebieten von ge-

meinschaftlicher Bedeutung berücksichtigt. Zudem erfolgt auf der Grundlage einer Luft-

bildauswertung eine Einschätzung der durch die Maßnahmen potenziell betroffenen Nut-

zungs- und Lebensraumtypen.  

Die im HWRMP Gersprenz vorgenommene Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen ist nur vorläufig. Sie kann sich im Rahmen nachfolgender Pla-

nungsebenen infolge genauerer Planungsunterlagen gegebenenfalls ändern.  

Die mit baulichen Maßnahmen verbundenen Maßnahmenvorschläge sind größtenteils 

objektgebunden, so dass keine Standortalternativen vorhanden sind 
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Tabelle 5.8: Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen des Hochwasserrisikomanagementplans Gers-

prenz unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Umweltsteckbriefe zu den Maßnahmengrup-

pen. 

Handlungsbereich /  
Maßnahmengruppe 
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Flächenvorsorge 

administrative Instrumente ++ ++ 0 0 ++ 0 0 ++ ++ + nein 

angepasste Flächennutzung * ++ + + + ++ + 0 0 ++ + nein 

Natürlicher Wasserrückhalt 

Maßnahmen zur natürlichen Wasser-

rückhaltung 
siehe Maßnahmenprogramm WRRL 

Reaktivierung von Retentionsräumen kein Maßnahmenvorschlag 

Technischer Hochwasserschutz 

Stauanlagen zur Hochwasserrückhal-

tung 
++ ++ - - ++ 0 0 0 ++ ± ja 

Deiche, Dämme, HW-Schutzmauern 

und mobiler HW-Schutz 
++ ++ 0 0 + 0 0 0 ++ ± ja 

Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. 

Erhöhung der Abflusskapazität 
+ ++ 0 0 + 0 0 + ++ + ja 

siedlungswasserwirtschaftliche Maß-

nahmen 
+ + ++ + ++ 0 0 0 ++ + ja 

Objektschutz + + 0 0 + 0 0 0 ++ + (ja) 

sonstige Maßnahmen kein Maßnahmenvorschlag 

Hochwasservorsorge 

Bauvorsorge kein Maßnahmenvorschlag 

Risikovorsorge kein Maßnahmenvorschlag 

Informationsvorsorge kein Maßnahmenvorschlag 

Verhaltensvorsorge + + 0 0 + 0 0 + + + nein 

Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der 

Gefahrenabwehr 
+ + 0 0 + 0 0 + + + nein 

 

positive (+) bis  

sehr positive (++) Wirkung 

keine oder keine erhebliche Wir-

kung (0), ± indifferent positive und 

negative Wirkungen 

negative (-) bis  

sehr negative (- -) Wirkung 

*im Zusammenhang mit Technischem Hochwasserschutz 
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5.7 Träger der Maßnahmen und Ansatzpunkte einer Erfolgs-

kontrolle 

Die von den nach Kapitel 1.2 zuständigen hessischen Behörden erstellten HWRMP ver-

stehen sich als Angebotsplanung an alle mit Hochwasserfragen in Hessen beschäftigten 

Behörden, kommunale Planungsträger und betroffene Bürger. 

Vor allem für Maßnahmen, für die nach der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur 

Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz (StAnz. Hessen S. 2270 2008)“ eine 

finanzielle Förderung angestrebt wird, sind die fachlichen Vorschläge der vorgenannten 

Angebotsplanung zu beachten. Potenzielle Zuwendungsempfänger (nach der Richtlinie 

sind dies Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Zweckverbände und 

Teilnehmergemeinschaften nach FlubG sowie von Gemeinden bedachte Dritte) haben in 

ihrem Antragsbegehren auf die Vorschläge der Angebotsplanung einzugehen. Sollte der 

in einem solchen Antrag genannte Planungsraum nicht direkt durch die Untersuchungser-

gebnisse des HWRMP abgedeckt sein, so ist von Seiten des Antragstellers die Verträg-

lichkeit der aktuell anhängigen Planung mit den generellen Zielen des HWRMP (mindes-

tens) verbal argumentativ darzustellen. Umgekehrt werden die zuständigen Behörden bei 

der Prüfung hochwasserrelevanter wasserwirtschaftlicher Entwürfe oder entsprechender 

Finanzierungsanträge ihrerseits einen Abgleich mit den im HWRMP abgesteckten fachli-

chen Randbedingungen vorzunehmen haben. 

Das vorgenannte Abgleichsprocedere muss im Kontext des weiteren Hochwasserrisiko-

management-Zyklus nach Artikel 14 der HWRM-RL gesehen werden. Dies bedeutet ei-

nerseits, dass die Maßnahmenvorschläge für den HWRMP intensiv mit den Betroffenen 

zu kommunizieren und möglichst gemeinsam zu erarbeiten waren. Es bedeutet aber 

auch, dass Maßnahmen, deren Zweckmäßigkeit während der ersten Bearbeitung nicht 

abschließend abgeschätzt werden konnte, im laufenden Umsetzungsprozess modifiziert 

oder umgewidmet bzw. durch alternative Maßnahmen ersetzt werden können. Die Fort-

schreibung der Risikomanagement-Maßnahme erfolgt dabei unter Würdigung der fachli-

chen Erwägungen des vorhergehenden Plans. 

Die für das hessische Einzugsgebiet der Gersprenz vorgeschlagenen grundlegenden und 

weitergehenden Maßnahmen sind von der Zuständigkeit unterschiedlichen Organisatio-

nen und Entscheidungsebenen zuzuordnen. Gleichzeitig kommen fachlich zum Teil sehr 

unterschiedliche Anforderungen zum Tragen. Vor diesem komplexen Hintergrund hat die 

Wasserwirtschaft die verantwortliche und koordinierende Rolle zur Aufstellung der 

HWRMP übertragen bekommen. Deshalb muss auch die Erfolgskontrolle der HWRMP bei 

den Wasserwirtschaftsbehörden liegen. 

Orientiert an den Eckpunkten des Zielkatalogs (siehe Kapitel 5.3) sowie an den daraus 

abgeleiteten Maßnahmen (siehe Kapitel 5.4) werden nachfolgend Vorschläge zur Erfolgs-

kontrolle und zur Fortschreibung der Maßnahmen aus heutiger Sicht formuliert: 

Stärkung und Nutzung der administrativen Instrumente für eine Flächenvor-
sorge und -entwicklung unter Berücksichtigung des Hochwasserrisikos 

 Ausschöpfen der rechtlichen Instrumente nach WHG, HWG und BauGB zur Vermei-

dung eines Anstiegs des Risikopotenzials, 

 ggf. Abschätzung des durch diesen Ansatzpunkt der Flächenvorsorge vermiedenen 

zusätzlichen Risikopotenzials, 
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 Zusammenstellung der Praxiserfahrungen nach mehrjähriger Anwendung, unter Um-

ständen Ableitung von Verbesserungsansätzen in der administrativen Handhabung. 

Ansatzpunkte zur Unterstützung einer angepassten Flächennutzung 

 Erstellung von Informationsmaterial auf Landesebene z. B. einer „Broschüre Flächen-

nutzung/Flächenvorsorge“, 

 Darstellung der in Synergie mit der WRRL erreichten Flächennutzungsanpassungen in 

einer Übersichtskarte, 

 In der Fortschreibung: weitergehende Verortung der für angepasste Flächennutzung 

besonders geeigneten Auenbereiche. 

Förderung und Umsetzung von Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhal-
tung 

 Im ersten Umsetzungszeitraum des HWRMP ausschließliche Nutzung von Synergieef-

fekten mit dem Maßnahmenprogramm WRRL, durch die dort definierte Umsetzung 

von „Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung“, 

 informelle Übernahme entsprechender Fortschrittskarten aus dem Controlling zur 

WRRL-Umsetzung, 

 Abschätzung der durch die Umsetzung vorgenannten Maßnahmen zu erzielenden 

„Retentionseffekte“ auf der Grundlage wasserwirtschaftlichen Sachverstands. 

Reaktivierung von Retentionsräumen 

 Nutzung von Synergieeffekten durch Realisierung der in der Umsetzungsplanung ge-

mäß WRRL vorgesehenen „Auenmaßnahmen“, 

 informelle Übernahme entsprechender Fortschrittskarten aus dem Monitoring des 

Maßnahmenprogramms WRRL. 

Technischer Hochwasserrückhalt durch den Bau neuer Retentionsräume 
bzw. Hochwasserrückhaltebecken 

 Detaillierte hydrologische Untersuchungen zum Nachweis der durch die Maßnahmen 

zu erreichenden Hochwasserminderung auf Einzugsgebietsebene. Infolge der sich 

überlagernden Wirkungen der Retentionsräume bzw. Hochwasserrückhaltebecken 

sollte dieser Nachweis mittels des für das Einzugsgebiet der Gersprenz vorliegenden 

Flussgebietsmodells erfolgen.  

 Dokumentation der Umsetzungsaktivitäten und abgeschätzten hochwassermindern-

den Wirkungen. Für die Fortschreibung der HWRMP in Hessen ist speziell zu überle-

gen, wie die Wirkungen des Technischen Hochwasserrückhaltes dokumentiert werden 

können. Bislang ist der Einfluss dieser Anlagen auf Größe und zeitlichen Verlauf eines 

Hochwassers in den den hydraulischen Berechnungen zugrunde gelegten Abflusswer-

ten und somit auch in den ermittelten überschwemmungsgefährdeten Gebieten nicht 

berücksichtigt (für das Einzugsgebiet der Gersprenz wirkt sich dies aufgrund der auf 

ein 50-jährliches Hochwasser ausgelegten Rückhalteanlagen nur auf die Ergebnisse 

für das 10-jährliche Hochwasser aus. Aufgrund einer dann in Teilbereichen nur rech-

nerisch hohen Überflutungshäufigkeit kann gerade dies aber zu Problemen bei der in-

dividuellen Risikovorsorge führen). Prinzipiell ist es schwer vermittelbar, wenn trotz 
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zukünftiger hoher Investitionen keine nachweisliche Minderung des Hochwasserrisikos 

durch solche Maßnahmen im HWRMP nachgewiesen werden kann. 

Verminderung der Überflutungswahrscheinlichkeit sowie die gezielte Hoch-
wasserlenkung in sensiblen innerörtlichen Bereichen durch Deiche, Dämme, 
Hochwasserschutzmauern und mobile HW-Schutzanlagen 

 Wasserwirtschaftlicher Nachweis und quantitative Beschreibung der Hochwasser-

schutzwirkungen der auf der Grundlage des aktuellen Plans umgesetzten diesbezügli-

chen Maßnahmen. Diese Arbeiten sind Bestandteil der für diese Anlagen zu erstellen-

den Genehmigungsplanungen. 

Verminderung der Überflutungswahrscheinlichkeit in sensiblen innerörtli-
chen Bereichen durch Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung 
der Abflusskapazität 

 Wasserwirtschaftlicher Nachweis und quantitative Beschreibung der Hochwasser-

schutzwirkungen der auf der Grundlage des aktuellen Plans umgesetzten diesbezügli-

chen Maßnahmen. Diese Arbeiten sind Bestandteil der für diese Anlagen zu erstellen-

den Genehmigungsplanungen. 

Verbesserung des Hochwasserschutzes für Einzelbauwerke durch gezielten 
Objektschutz 

 Beschreibung der Hochwasserschutzwirkungen der auf der Grundlage des aktuellen 

Plans umgesetzten Maßnahmen. 

Stärkung der Informationsvorsorge durch optimierte Bereitstellung von aktu-
ellen Wasserstands-, Durchfluss- und Niederschlagsinformationen, Vorher-
sagen und Warnungen 

 Dokumentation der durch das Internetangebot „Hochwasserportal Hessen“ erreichten 

Verbesserungen zur Informationsvorsorge, 

 Auswertung der Akzeptanz und der Nutzerzufriedenheit mit dem Internetangebot 

„Hochwasserportal Hessen“ und Anregungen für weitere Verbesserungen des Infor-

mationsangebotes. 

Stärkung der Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung im Hochwas-
serfall 

 Dokumentation der in Bezug auf diese Aspekte neu aufgelegten Informationsmateria-

lien bzw. ggf. landesweit durchgeführten diesbezüglichen Veranstaltungen. 

Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr 

 Es ist generell eine kontinuierliche Fortführung des fachlichen Dialogs mit den Trägern 

der Gefahrenabwehr anzustreben. Hierbei muss Hilfestellung bei der Entwicklung und 

Dokumentation von Alarm- und Einsatzplänen geleistet und die entsprechende Um-

setzung dokumentiert werden. Für die Sammlung und Erfassung von Hochwasserda-

ten sind Anforderungen durch die Wasserwirtschaftsbehörden zu formulieren und an 

die kommunalen Akteure weiterzuleiten. 
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 Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den oben genannten Maßnahmen sind zum 

Nachweis einer Erfolgskontrolle zu dokumentieren und für die erste Fortschreibung 

des HWRMP Gersprenz im Jahre 2019 zusammenzustellen. 

5.8 Kosten und Finanzierung der Maßnahmen 

Eine differenzierte Ermittlung der Kosten der im Zuge der Bearbeitung des HWRMP Ger-

sprenz vorgeschlagenen Maßnahmen ist aus den in Kapitel 5.4.4 dargelegten Gründen 

nicht Ziel führend. 

Bei einzelnen der zur Umsetzung vorgeschlagenen Maßnahmen sind Kostenschätzungen 

bzw. Kostenberechnungen in den vorliegenden weitergehenden Planungen enthalten und 

bereits in die mittelfristige Finanzierungsplanung zukünftiger HW-Schutzmaßnahmen ein-

gestellt worden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die von den Planungsträgern 

schon unabhängig von der Bearbeitung des HWRMP planerisch bzw. in der politischen 

Willensbildung vor Ort verfolgt werden und die in die jüngsten Maßnahmenüberlegungen, 

wie sie bei der Bearbeitung des HWRMP angestellt wurden, mit einflossen. Es handelt 

sich hierbei um 

 Hochwasserrückhaltebecken Herrensee am Fischbach, 

 Hochwasserrückhaltebecken Wächtersbach. 

Darüber hinaus können im HWRMP Gersprenz Maßnahmen des Handlungsbereiches 

„Natürlicher Wasserrückhalt“ aus der Umsetzungsplanung zur WRRL an der Gersprenz 

bzw. aus dem Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL berücksichtigt werden. 

Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Umsetzungsprozess des Bewirtschaftungs-

plans WRRL vorgesehen und für die nächsten Jahre weitgehend sichergestellt. 

Viele Maßnahmen des Handlungsbereiches „Hochwasservorsorge“ lassen sich beim Land 

Hessen oder bei den jeweiligen kommunalen Organisationen des Katastrophenschutzes 

durch laufende Haushaltsmittel bzw. überschaubare zusätzliche finanzielle Beteiligung 

des Landes auf den Weg bringen. Es sind dies vor allem: 

 Ausbau des Hochwasserportals des Landes und Verbesserung der Informationsbereit-

stellungen im Internet etc. (betrifft u. a. Hochwasservorhersage, HWRMP mit Hoch-

wassergefahren- und -risikokarten), 

 Aufbereitung, Druck und Verbreitung von Informationsmaterialen (z.B. Faltblatt und 

Kurzbericht HWRMP Gersprenz, Infomaterial zum Thema Bauvorsorge, etc.), 

 Vorbereitung und Durchführung genereller Hochwasser-Informationsveranstaltungen 

im Einzugsgebiet, 

 Information und Betreuung von betroffenen einzelnen Gewerbebetrieben durch die 

Städte und Gemeinden, 

 Entwicklung und Dokumentation von Alarm- und Einsatzplänen, ggf. verbunden mit 

der Vorbereitung und Durchführung von Schulungen örtlicher Katastrophenschutzor-

ganisationen, 

 systematische Erfassung und Sammlung von Daten bei zukünftigen Hochwasserer-

eignissen. 

Damit erscheinen wichtige Hochwasservorsorge-Maßnahmen des HWRMP Gersprenz als 

finanzierbar und bereits innerhalb des ersten Umsetzungszyklus von sechs Jahren als 

realisierbar. 
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Bei den kostenintensiven Maßnahmen aus dem Handlungsbereich „Technischer Hoch-

wasserschutz“ bzw. im eher privat zu finanzierenden Bereich der „Bauvorsorge“ und der 

Objektschutzmaßnahmen ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild.  

Bei den Maßnahmen betreffend Stauanlagen zur Wasserrückhaltung spielt der Umset-

zungswille der Verantwortlichen, die Genehmigungsfähigkeit und Akzeptanz der Standor-

te sowie die Bereitstellung größerer Fördermittel durch das Land eine erhebliche Rolle für 

eine erfolgreich und zeitnahe Umsetzung. Da sich aktuell ein weiteres Hochwasserrück-

haltebecken in Bau befindet (HRB Herrensee am Fischbach), für ein weiteres die Ausfüh-

rungsplanung erstellt wird (HRB Wächtersbach) und drei weitere Standorte (Richerbach, 

Lache, Semme) im Verbandsplan des Wasserverbands Gersprenzgebiet verankert sind, 

besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass auch im Bereich der Wasserrückhaltung weitere 

wichtige Schritte innerhalb des ersten Umsetzungszyklus des HWRMP von sechs Jahren 

vollzogen werden können. 

Die Umsetzung der Bauvorsorge durch Private sowie die Prüfung und Umsetzung von 

Objektschutzmaßnahmen für Einzelanwesen und kleinere Gewerbebetriebe wird an der 

Bereitschaft und den finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen hängen. Eine unterstüt-

zende Anreiz-Förderung durch die öffentliche Hand könnte eine Umsetzung der erforderli-

chen Maßnahmen befördern.  

Das Land Hessen kann – auch jenseits weitergehender Anforderungen in Bezug auf 

Hochwasserrisikomanagementpläne, wie diese sich aus dem neuen WHG ergeben – auf 

umfangreiche Vorarbeiten im Bereich Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge auf-

bauen. 

So sind seit 1992 etwa 320 Mio. Euro Haushaltsmittel in zahlreiche Projekte und Aktivitä-

ten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes geflossen. Schwerpunkte sind dabei ne-

ben der Hochwasservorsorge die Förderung kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen, 

das Retentionskataster Hessen, die Verstärkung der landeseigenen Deiche an Rhein und 

Main sowie die Beteiligung beim Polderbau am Rhein südlich der Landesgrenze. 

In den letzten 10 Jahren standen für diese Projekte jährliche Haushaltsmittel von etwa 23 

Mio. Euro zu Verfügung. Mit dem zeitnahen Abschluss des RKH-Projektes, der Fertigstel-

lung der Deichverstärkungsmaßnahmen am Rhein – voraussichtlich im Jahr 2016 – und 

dem Abschluss des Oberrhein-Polderbaues in den nächsten Jahren, werden von den o. g. 

23 Mio. Euro jährlich verausgabten Haushaltsmitteln etwa 14 Mio. Euro frei. 

Die Erfahrungen aus den bereits bearbeiteten HWRMP zeigen, dass Hessen aufgrund der 

vorgenannten fachlichen und investiven Vorleistungen viele Verpflichtungen aus der 

HWRM-RL bereits erfüllt hat bzw. mit vergleichsweise geringem Aufwand auf diese Vor-

leistungen aufbauen kann. 

Heute wie auch zukünftig sind für eine Verbesserung des Hochwasserschutzes im hessi-

schen Einzugsgebiet der Gersprenz einerseits die konsequente Umsetzung der Flächen-

vorsorge und andererseits die Informations- und Verhaltensvorsorge wichtige Grundlagen. 

Darauf aufbauend wird eine weitere Verringerung des Hochwasserrisikos durch Maßnah-

men des technischen Hochwasserschutzes erreicht. Dabei handelt es sich überwiegend 

um Rückhaltemaßnahmen, die sich aus der Umsetzung des Verbandsplans des Wasser-

verbands Gersprenzgebiet ergeben, ergänzt um lineare Maßnahmen (Deiche, Dämme) 

bzw. Beseitigung von Engstellen im Gewässer zum Schutz größerer innerörtlicher Berei-

che. Schließlich zählen hierzu auch Objektschutzmaßnahmen an Einzelgebäuden, Ge-
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bäudeensembles und Infrastruktureinrichtungen, die im Einzugsgebiet der Gersprenz ei-

nen zahlenmäßig hohen Anteil an den Maßnahmenvorschlägen haben. 

Ein Zuschuss des Landes Hessen zu den aus der Umsetzung der HWRM-RL resultieren-

den Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft dürfte bei ähnlicher Haushaltsmittelverfüg-

barkeit für den Hochwasserschutz wie in den vergangenen Jahren realisierbar sein. 
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6 Einrichten eines GIS-Projektes 

Ein zentraler Bestandteil bei der Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen in 

Hessen ist die Zusammenstellung, Aufbereitung und Darstellung der zur Verfügung ste-

henden bzw. erarbeiteten Geofachdaten in einem Geographischen Informationssystem 

(GIS). 

Im Rahmen der Erarbeitung des HWRMP Fulda als Pilotprojekt für weitere hessische 

Hochwasserrisikomanagementpläne wurde bereits am Projektbeginn ein Konzept für die 

Datenhaltung während der Bearbeitungsphase und für die Übergabe an die datenhalten-

den Stellen in Hessen erarbeitet, abgestimmt und dokumentiert. Das Konzept der Daten-

haltung wurde am 25.08.2010 im Rahmen eines GIS-Workshops durch das RP Kassel 

und die Universität Kassel vorgestellt. 

Im vorliegenden HWRMP Gersprenz wurden die Hinweise der Universität Kassel (siehe 

[21]) entsprechend berücksichtigt und auf die Daten- und Modellgrundlage im Gersprenz-

gebiet angepasst (siehe 4.2). Das GIS-Projekt diente in den nachfolgend aufgeführten 

Bearbeitungen als wesentliches Arbeitsmittel: 

 Sammlung und Sichtung der zu Projektbeginn zur Verfügung gestellten Geobasis- und 

Fachdaten sowie der im Projektverlauf zusätzlich akquirierten Informationen, 

 Auswertung und grafische Aufbereitung der Fachdaten für Arbeitsbesprechungen, 

Projektpräsentationen, etc., 

 Erstellung des digitalen Geländemodells mit Gewässersohlhöhe , 

 Verifizierung der HN-Berechnungen, 

 Ermittlung und Überprüfung der Überschwemmungsflächen und potenziellen Über-

schwemmungsflächen sowie Berechnung der Wassertiefen (siehe Kapitel 4.2.2), 

 Erstellung und Analyse der Hochwassergefahren- und -risikokarten im Maßstab 

1:10.000 (siehe Kapitel 4.2.3 und Kapitel 4.2.4), 

 Erfassung von Informationen der Ortsbegehungen und der Fotodokumentation, 

 Erarbeitung, Abstimmung und Dokumentation der weitergehenden Maßnahmenvor-

schläge zur Reduktion des Hochwasserrisikos. 

Die Bearbeitung erfolgte mit dem Desktop-GIS ESRI ArcGIS mit den Erweiterungen Spa-

tial Analyst und 3D-Analyst. 

Nach Abschluss der Bearbeitungsphase wurden für die Weitergabe an die Fachverwal-

tung alle relevanten Eingangs- und Ergebnisdaten in einer Geo-Datenbank (File-

Geodatabase) abgelegt und in ein Gesamt-Gis-Projekt „Abgabe“ eingeladen. Die Formate 

der einzelnen Datensätze sind mit dem HLUG abgestimmt und entsprechen den formalen 

Vorgaben aus [21].  
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7 Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öf-
fentlichkeit und deren Ergebnisse 

7.1 Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit 

Das WHG (vom 31.07.2009, BGBl 2009, Teil I Nr. 51) fordert im § 79 Information und ak-

tive Beteiligung der interessierten Stellen und der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund 

veröffentlichen die zuständigen Behörden die Bewertung des Hochwasserrisikos, die Ge-

fahrenkarten und Risikokarten sowie die Risikomanagementpläne. Es ist zudem sicherzu-

stellen, dass eine aktive Beteiligung der interessierten Stellen bei der Aufstellung, Über-

prüfung und Aktualisierung der Risikomanagementpläne gefördert wird. Im Übrigen müs-

sen die zuständigen staatlichen Stellen und die Öffentlichkeit in den betroffenen Gebieten 

entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften über Hochwassergefahren, geeignete 

Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln informiert und vor zu erwartendem Hochwas-

ser rechtzeitig gewarnt werden. 

Mit den Regelungen im § 79 WHG werden die Forderungen des Artikels 10 HWRM-RL 

umgesetzt, in der die „Information und Konsultation der Öffentlichkeit“ gefordert wird. 

Auf die Erstellung der HWRMP speziell abgestimmte und verbindliche rechtliche Festle-

gungen, in welcher Form und mit welchen Fristen die Öffentlichkeit zu informieren und zu 

beteiligen ist, existieren in Hessen nicht. Tabelle 7.1 zeigt die Maßnahmen, die zur Infor-

mation der Öffentlichkeit im Rahmen der Erstellung des HWRMP Gersprenz durchgeführt 

wurden. 

Tabelle 7.1: Information der Öffentlichkeit im Rahmen der Erstellung des HWRMP Gersprenz 

Datum Ort Beschreibung der Informationsmaßnahme 

17.06.2010 Darmstadt Pressemitteilung des RP Darmstadt zur Information über die Aufstellung 

der HWRM-Pläne Mümling und Gersprenz 

04.10.2010 Groß-Zimmern Information über die Aufstellung des HWRM-Plans Gersprenz anlässlich 

der 8. Sitzung des Projekts „KLARA-Net Pilotraum Gersprenz-Einzugs-

gebiet“ 

Mai / Juni 

2013 

Darmstadt Information der Kommunen an der Gersprenz und des Wasserverbands 

Gersprenzgebiet über den HWRM-Plan Gersprenz in Verbindung mit einer 

Abfrage bearbeitungsrelevanter Daten 

14.10.2013 Darmstadt Einladung zum behördeninternen Informationstermin des RP Darmstadt 

am 05.11.2013 

05.11.2013 Groß-Bieberau Behördeninterner Informationstermin zur Information und Anhörung der 

interessierten Stellen 

Juli 2014 Darmstadt Information der Städte und Gemeinden sowie des Wasserverbands Ger-

sprenzgebiet über die Ergebnisse der Maßnahmenplanung in Verbindung 

mit einer Bitte um Stellungnahme 

29.07.2014 Darmstadt Abstimmung der Maßnahmenplanung mit dem WV Gersprenzgebiet 

28.08.2014 Reichelsheim Abstimmung der Maßnahmenplanung mit Vertretern der Stadt Reichels-

heim 
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Datum Ort Beschreibung der Informationsmaßnahme 

18.10.2014/ 

20.10.2014 

Darmstadt Pressemitteilungen des RP Darmstadt zur Ankündigung des Öffentlich-

keitstermins am 23.10.2014 

23.10.2014 Dieburg Öffentlichkeitstermin zur Vorstellung des HWRM-Plans Gersprenz 

27.10.2014 Darmstadt Pressemitteilung des RP Darmstadt über den Öffentlichkeitstermin am 

23.10.2014 

27.11.2014 Dieburg Vorstellung des HWRMP Gersprenz vor dem Magistrat der Stadt Dieburg 

28.11.2014 Münster Abstimmung der Maßnahmenplanung mit Vertretern der Gemeinde Müns-

ter 

27.04.2015 Münster Vorstellung des HWRMP Gersprenz vor dem Umweltausschuss der Ge-

meinde Münster 

April 2015 Darmstadt / 

Erbach 

Abstimmung des HWRMP Gersprenz mit den Unteren Wasserbehörden 

des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Odenwaldkreises im Vorfeld 

der Offenlage 

7.2 Maßnahmen zur Anhörung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans einschließlich Umweltbericht wurde 

vom 15.06.2015 bis zum 15.07.2015 zur Einsichtnahme bei allen betroffenen Kommunen 

und den Kreisverwaltungen öffentlich ausgelegt. Darüber hinaus wurden Kommunen, 

Kreise und Träger öffentlicher Belange darüber informiert, dass er auf der Internetseite 

des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie unter der Adresse   

http://www.hlug.de/start/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/gerspr

enz.html   

einzusehen und herunterzuladen war. Bis zum 29.07.2015 einschließlich konnten Beden-

ken bzw. Anregungen zum Entwurf beim Regierungspräsidium Darmstadt abgegeben 

werden. 

7.3 Stellungnahmen und Änderungen 

Anmerkungen, Hinweise und Einwendungen zum HWRMP Gersprenz wurden bereits in 

den beiden Informations- bzw. Öffentlichkeitsterminen am 05.11.2013 in Groß-Bieberau 

bzw. am 23.10.2014 in Dieburg dokumentiert und in den vorliegenden Plan eingearbeitet 

(siehe Tabelle 7.2). 

Tabelle 7.2: Anmerkungen, Hinweise und Einwendung zum HWRMP Gersprenz aus den Öffentlichkeitster-

minen am 05.11.2013 bzw. am 23.10.2014 

Nr. Einwendung, Hinweis, Anmerkung Behandlung / Bemerkung 

1 

Die Hochwassergefahren- und -risi-

kokarten geben an einzelnen Stellen 

die Situation bei Hochwasser nicht 

richtig wieder, weil z.B. zwischen-

zeitlich bauliche Änderungen erfolgt 

sind 

Die Anmerkungen wurden geprüft und in die Hochwasserge-

fahren- und –risikokarten eingearbeitet. 

   

http://www.hlug.de/start/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/gersprenz.html
http://www.hlug.de/start/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/gersprenz.html
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Nr. Einwendung, Hinweis, Anmerkung Behandlung / Bemerkung 

2 

Es wird auf die Betroffenheit der Fa. 

Blumen Trautmann in Reichelsheim 

bei HQ100 hingewiesen. 

Eine Maßnahme ist bereits vorgesehen (Nr. 58) 

3 

Der Legendeneintrag „NATURA 2000-

Gebiet bzw. sonstiges Naturschutz-

gebiet“ in den Risikokarten ist miss-

verständlich. Es wird folgende Formu-

lierung vorgeschlagen: 

„Natura 2000-Gebiet / Naturschutzge-

biet“ 

Die Legende der Risikokarten wurde entsprechend geändert. 

4 

Es wird empfohlen, in den Maßnah-

mensteckbriefen die Information zu 

ergänzen, ob eine geplante Maßnah-

me innerhalb oder in unmittelbarer 

Nähe eines Natura 2000-Gebietes 

oder eines Naturschutzgebietes liegt. 

Im Umweltbericht ist eine Beschreibung zur Lage der Maß-

nahmen und die Auswirkung auf Natura 2000-Gebiete oder 

Naturschutzgebiete beschrieben. 

5 

Bürger bitten um Information zu Was-

serspiegellagen in Bezug zu Pegel-

werten und Wiederkehrintervallen im 

Bereich Münster. 

Eine Liste mit Wasserspiegellagen der untersuchten Ab-

flussszenarien für Münster wurden mit E-Mail vom 

30.10.2014 übersandt. 

6 

Bürger fragen, wer die weitergehen-

den Planungen und die Kosten über-

nimmt. 

Im Bericht wird in verallgemeinerter Form auf die Kostenträ-

gerschaft der Maßnahmenvorschläge eingegangen (Kapitel 

5.8). 

7 

Die Wasserbehörde des Odenwald-

kreises erbittet Hinweise zu überstau-

ten Trinkwasserbrunnen. 

Die Auswertung zusätzlicher Unterlagen im Nachgang zu der 

Öffentlichkeitsveranstaltung am 23.10.2014 hat ergeben, 

dass die Trinkwasserbrunnen auch bei HQextrem nicht über-

staut sind. Die Darstellungen in den Hochwassergefahren- 

und –risikokarten sowie die Maßnahmenplanung wurden 

entsprechend angepasst. 

8 

Die Wasserbehörde des Odenwald-

kreises wünscht Festlegungen, wie mit 

den Unterschieden zwischen festge-

setztem und nun berechnetem Über-

schwemmungsgebiet HQ100 umge-

gangen wird. 

Diese Fragestellung ist unabhängig von der Erstellung des 

HWRMP von der Oberen Wasserbehörde zu klären. 

9 

Bürger berichten von Abweichungen 

zwischen festgesetztem und nun be-

rechnetem Überschwemmungsgebiet 

HQ100 und bitten um Klärung, ob eine 

Baugenehmigung auf einem nun nicht 

mehr betroffenen Grundstück möglich 

ist. 

Diese Fragestellung ist unabhängig von der Erstellung des 

HWRMP von der Oberen Wasserbehörde zu klären. 

10 

Die Wasserbehörde des Odenwald-

kreises regt an, die Erfahrungen des 

Wasserverbandes Gersprenzgebiet 

als auch die der UWB aus Hochwas-

sereinsätzen zu berücksichtigen. 

Die Aussagen des Verbandes und auch der UWB wurden 

berücksichtigt und sind die Erstellung des HWRMP einge-

flossen. 
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Nr. Einwendung, Hinweis, Anmerkung Behandlung / Bemerkung 

11 

Ist das Ausmaß an Flächenbeanspru-

chung durch Hochwasserschutzmaß-

nahmen zu beziffern? 

Die Flächenbeanspruchung durch Hochwasserschutzmaß-

nahmen ist im Rahmen der weiteren Objektplanung darzu-

stellen. Es ist jedoch kein wesentlicher Umfang zu erwarten. 

12 

Ist eine gesonderte Betrachtung der 

Landwirtschaft mit Angaben zu Anzahl 

und Art der betroffenen Betriebe und 

einer Unterteilung nach Acker- oder 

Grünland möglich? 

Art und Anzahl der Betriebe können im Rahmen des 

HWRMP nicht analysiert werden, da hierzu die Eigentums-

verhältnisse der Flächen berücksichtigt werden müssten. Die 

Betroffenheit von Flächen ist jedoch nach Nutzungsarten 

unterteilt im Bericht dargestellt. 

13 

Wird für die 10 kommunalen Kläranla-

gen im Einzugsgebiet die Hochwas-

sersicherheit dargestellt? 

Die Kläranlagen werden im HWRMP berücksichtigt. Ist die 

Überflutungssicherheit nicht gegeben, wird es Aussagen 

dazu bzw. Maßnahmenvorschläge in der Planung geben. 

14 

Ist die hydraulische Belastung durch 

Regenwassereinleitungen und die 

Gefährdung von im Überschwem-

mungsgebiet vorhandenen Abwasser-

sammlern berücksichtigt? 

Dies ist ein Problem der Kanalisation, die nicht Gegenstand 

der HWRMP ist.  

15 

Wie kann die Verschärfung der Hoch-

wassersituation durch Ausweisung 

neuer Wohn- und Gewerbegebiete 

verhindert werden?  

Neue Baugebiete müssen den Anforderungen an umweltge-

rechte Wasserbewirtschaftung, z.B. die Rückhaltung und 

örtliche Versickerung des Niederschlagwassers – soweit 

möglich – entsprechen. 

16 

Die Gefahr durch wassergefährdende 

Stoffe sollte reduziert werden, indem 

der Bau von entsprechenden Lageran-

lagen verhindert oder entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen ergriffen wer-

den. 

Dies erfolgt unabhängig von der Aufstellung der HWRMP. 

Auf die Gefährdung von sog. IVU(IED)-Betrieben wird im 

Bericht eingegangen. 

17 

Einige Besucher haben beim Öffent-

lichkeitstermin kritisiert, dass bei man-

chen Plänen die Orientierung schwie-

rig ist, da keine Ortsbezeichnungen zu 

erkennen sind. (z.B. Gefahrenkarte Nr. 

5) 

Fehlende Ortsbezeichnungen wurden in den Karten ergänzt. 

Im Rahmen der Offenlage vom 15.06.2015 bis zum 15.07.2015 wurden von 11 Institutio-

nen bzw. Einzelpersonen Einwendungen, Anmerkungen und Hinweise zum Entwurf des 

HWRMP Gersprenz formuliert und beim RP Darmstadt abgegeben. Zu jedem einzelnen 

Punkt wurde eine Stellungnahme formuliert und diese dem jeweiligen Einwender zur 

Kenntnis gegeben. Die Zusammenfassung aller eingegangenen Einwendungen sowie die 

dazu erarbeiteten Stellungnahmen sind in anonymisierter Form der Langfassung des 

HWRMP als Anhang beigefügt. Die als berechtigt eingestuften Einwendungen, Anmer-

kungen und Hinweise wurden in die Endfassung des HWRMP Gersprenz eingearbeitet. 
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7.4 Informationsmöglichkeiten zum HWRMP Gersprenz über 

eine Internetplattform 

Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie stellt als zuständige Behörde was-

serwirtschaftliche Fachdaten zentral in einem Internetportal der Öffentlichkeit zur Verfü-

gung. Über die Adresse http://www.hlug.de/start/wasser/hochwasser/hochwasserrisiko-

managementplaene.html können die einzelnen Hochwasserrisikomanagementpläne ab-

gerufen werden. 

Neben den Möglichkeiten zum Download der Dokumente und Karten werden die erarbei-

teten Geodaten der Hochwasserrisikomanagementpläne zentral über den Kartendienst 

des HWRMP-Viewers unter der Adresse http://hwrm.hessen.de/ verfügbar gemacht. 
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Übersicht der weitergehenden Maßnahmen 

Nr. Code Bezeichnung 
Stadt / 

Gemeinde 

Prioritäts-

stufe 

Planungs-

stand 

Wirkungsanalyse Aufwand und Vorteil 

Wirkung auf 
Zusätzliche 

Umwelt-

prüfung 

Aufwand Vorteil HW-

Risiko 
Abfluss 

Schutz-

güter 

1 3.5.1 Objektschutz „Im Eichen“ 
Baben 

hausen 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

2 3.5.1 Objektschutz Lacheweg 
Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

3 3.5.1 
Objektschutz  

Danziger Straße 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

4 3.5.1 
Objektschutz Seligenstädter 

Str. / Justus-Arnold-Straße 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

5 3.2.1 
Hochwasserschutz  

Ziegelhüttenstraße 

Baben 

hausen 
Vorzug Vorschlag ++ (-) ++ 

UVP-

Vorprüfung 
++ ++ 

6 3.5.1 
Objektschutz  

Schafbrückenweg 

Baben 

hausen 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

7 3.5.1 
Objektschutz 

Neubrücker Weg 

Baben 

hausen 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

8 4.5.2 
Sperrung  

Bouxwiller Straße (L 3116) 

Baben 

hausen 
Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

9 3.5.1 
Objektschutz 

Platanenallee 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

10 3.5.1 
Objektschutz  

Schloßweg / Stadtmühle 

Baben 

hausen 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

11 3.5.1 
Objektschutz Hehnstraße / 

Ernst-Ludwig-Straße 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 
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Nr. Code Bezeichnung 
Stadt / 

Gemeinde 

Prioritäts-

stufe 

Planungs-

stand 

Wirkungsanalyse Aufwand und Vorteil 

Wirkung auf 
Zusätzliche 

Umwelt-

prüfung 

Aufwand Vorteil HW-

Risiko 
Abfluss 

Schutz-

güter 

12 3.5.1 
Objektschutz Nieder-Röder 

Straße / Bachstraße 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

13 4.5.2 
Sperrung  

Hergershäuser Str. (K 183) 

Baben 

hausen 
Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

14 3.5.1 
Objektschutz  

Gärtnerei Fischer 

Baben 

hausen 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

15 4.5.2 
Sperrung  

Kreisstraße K 183 

Baben 

hausen 
Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

16 3.5.2 

Objektschutz Trinkwasser-

gewinnungsanlagen Her-

gershausen 

Baben 

hausen 
Vorzug Vorschlag + o + nein (o) + 

17 3.5.1 
Objektschutz  

Gartenbau Winkler 

Baben 

hausen 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

18 3.2.1 
Hochwasserschutz  

Ortskern Münster 
Münster Vorzug Vorschlag ++ (-) ++ 

UVP-

Vorprüfung 
+ ++ 

19 3.2.1 
Hochwasserschutz  

Feldstraße 
Münster Vorzug Vorschlag + (-) + 

UVP-

Vorprüfung 
+ + 

20 3.5.1 
Objektschutz  

Jugendzentrum 
Münster Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

21 4.5.2 Sperrung Munastraße Münster Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

22 3.5.1 
Objektschutz Vereinsgeb. 

Angelsportverein Münster 
Münster Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

23 3.5.1 Objektschutz Mörsmühle Dieburg Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

24 3.5.2 Objektschutz KA Dieburg Dieburg Vorzug Vorschlag + o + nein (o) + 
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Nr. Code Bezeichnung 
Stadt / 

Gemeinde 

Prioritäts-

stufe 

Planungs-

stand 

Wirkungsanalyse Aufwand und Vorteil 

Wirkung auf 
Zusätzliche 

Umwelt-

prüfung 

Aufwand Vorteil HW-

Risiko 
Abfluss 

Schutz-

güter 

25 3.2.1 
Hochwasserschutz  

Stadtkern Dieburg 
Dieburg Vorzug Vorschlag ++ (-) ++ 

UVP-

Vorprüfung 
++ ++ 

26 3.5.1 
Objektschutz  

„Am Lindenhof“ 
Dieburg Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

27 3.5.1 
Objektschutz  

Rheingaustraße 
Dieburg Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

28 3.5.1 
Objektschutz Automobil  

Service Team Pilz GmbH 
Dieburg Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

29 3.5.1 
Objektschutz  

Aussiedlerhof Mann 

Groß-

Zimmern 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

30 3.5.1 
Objektschutz Lebrechtstra-

ße / Dieburger Straße 

Groß-

Zimmern 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

31 3.5.1 
Objektschutz  

Lebrechtstraße 

Groß-

Zimmern 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

32 3.5.1 
Objektschutz „Zwischen den 

Zwei Mühlen“ 

Groß-

Zimmern 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

33 4.5.2 
Sperrung  

Landesstraße L 3115 

Groß-

Zimmern 
Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

34 3.5.1 Objektschutz Burgstraße 
Groß-

Zimmern 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

35 4.5.2 Sperrung Landesstr. L 3413 Reinheim Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

36 3.5.1 
Objektschutz  

Segelflugschule Reinheim 
Reinheim Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

37 3.5.1 Objektschutz Einzelgeb. Reinheim Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 
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Aufwand Vorteil HW-

Risiko 
Abfluss 

Schutz-

güter 

38 3.5.1 
Objektschutz  

Sportplatzgebäude 
Reinheim Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

39 3.5.1 
Objektschutz  

Ueberauer Straße 
Reinheim Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

40 4.5.2 Sperrung Kreisstraße K 119 Reinheim Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

41 3.5.1 Objektschutz Kirchstraße Reinheim Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

42 3.5.1 Objektschutz Niedergasse Reinheim Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

43 3.5.1 
Objektschutz Gewerbebe-

trieb „Am Schleifweg“ 

Groß-

Bieberau 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

44 3.2.1 
Hochwasserschutz  

Sportgelände 

Groß-

Bieberau 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

45 3.5.1 
Objektschutz  

E.M. Autoservice GmbH 

Groß-

Bieberau 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

46 3.5.1 
Objektschutz 

Marmor Heinlein 

Groß-

Bieberau 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

47 3.5.1 Objektschutz Hornsmühle Brensbach Ergänzung Vorschlag + o + nein (o) + 

48 4.5.2 Sperrung Kreisstraße K 75 Brensbach Vorzug Vorschlag + o + nein - + 

49 3.5.1 
Objektschutz 

“In den Schlangenäckern“ 
Brensbach Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

50 3.5.1 
Objektschutz Schmalmühle 

u. „In den Schlangenäckern“ 

Fränkisch-

Crumbach 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

51 3.5.1 
Objektschutz 

Nebengebäude 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 
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52 3.5.1 
Objektschutz 

Wiesenmühle 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

53 3.3.2 
Durchlass  

Brückenstraße 

Reichels-

heim 
Vorzug Vorschlag + (-) + 

UVP-

Vorprüfung 
+ ++ 

54 3.5.1 
Objektschutz 

Brühlstraße 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

55 3.5.1 
Objektschutz 

Bockenroder Mühle 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

56 3.5.1 
Objektschutz 

Einzelanwesen 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

57 3.5.1 
Objektschutz  

Herrnmühle 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

58 3.5.1 
Objektschutz 

Blumen-Trautmann 

Reichels-

heim 
Ergänzung Vorschlag + o + nein (+) + 

59 3.2.1 
Hochwasserschutz 

Reichelsheim 

Reichels-

heim 
Vorzug Vorschlag + (-) + 

UVP-

Vorprüfung 
++ ++ 

60 3.5.1 
Objektschutz  

Waldstraße 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

61 3.3.2 Durchlass Kreisstraße K 77 
Reichels-

heim 
Vorzug Planung + (o) + nein (+) + 

62 3.5.1 
Objektschutz  

Kriemhildstraße 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

63 3.5.1 
Objektschutz  

Hardtweg 

Reichels-

heim 
Prüfen Vorschlag o o o nein (o) o 

 


